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Sachverhalt: 
 
Planverfahren: 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat am 26.08.2021 den Beschluss für die 
Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 39 der Hansestadt 
Stralsund „Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande“ sowie den Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss (Beschl.- Nr.: 2021-VII-06-0565) gefasst. Vom 11. Oktober bis 12. 
November 2021 fand die öffentliche Auslegung statt. 
 
Die Anpassung des Bebauungsplans erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB, 
da die Grundzüge der Planung durch die Änderung nicht in Frage gestellt werden. Die 
Änderung ist vielmehr erforderlich, um die ursprünglichen Planungsziele umsetzen zu 
können. Durch die Änderung wird das der bisherigen Planung zugrundeliegende Leitbild 
nicht verändert, das planerische Konzept bleibt erhalten. 
 
Räumlicher Geltungsbereich: 
Der Änderungsbereich umfasst das gesamte ca. 21,8 ha große Plangebiet des Ursprungs-
plans. Es umfasst in der Gemarkung Grünhufe, Flur 1 ganz oder anteilig die Flurstücke 272, 
273/13, 288, 289, 290, 291/3, 292/3, 293/4, 294/5, 295/3, 296/6, 297, 298/8, 299 und 334/1.  
 
Das Plangebiet liegt im Stadtgebiet Grünhufe, im Stadtteil Freienlande, nördlich der 
Rostocker Chaussee. Das Plangebiet wird begrenzt: 

• im Westen durch Ackerflächen, 
• im Norden durch Grünland- und Waldflächen, 
• im Osten durch den Wohngebietspark Grünhufe und durch das Wohngebiet westlich 

der Lübecker Allee, 
• im Süden durch Acker- und Waldflächen. 

 
Anlass und Ziele der Planung: 
Ziel der Planung ist es, den Erschließungsflächenanteil zu reduzieren und dadurch die 
Erschließung kostengünstiger zu gestalten. 
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Städtebauliches Konzept: 
Entstehen sollen weiterhin hauptsächlich Bauplätze für Einfamilienhäuser zur Deckung des 
städtischen Bedarfs. Die Art der baulichen Nutzung, die Gliederung der Baugebiete sowie 
die Führung der Erschließungsstraßen und das Konzept der Abstufung der baulichen Dichte 
innerhalb des Wohngebiets, die umgebenden Grünflächen und die geplante Erstaufforstung 
werden dabei grundsätzlich beibehalten.   
 
Lösungsvorschlag: 
 

 Straßenabschnitte mit Bebauung: Ausgehend von reduzierten Erschließungsflächen 
kann durch kompaktere Anordnung das Nettowohnbauland um gut 13% auf nunmehr 
9,0 ha gesteigert werden, ohne dass die Außenabgrenzung in Richtung der freien 
Landschaft in Frage gestellt würde. Durch die Vergrößerung des Nettobaulands 
werden die Erschließungskosten je Bauplatz (d.h. je Flächeneinheit Wohnbauland) 
spürbar verringert. 

 Vereinfachung und Überarbeitung der Trassierung der Erschließungsstraßen: Bei 
angestrebten Grundstücksgrößen von gut 620 qm (Mindestgrundstücksgröße) sollten 
Blocktiefen von gut 60 m erreicht werden, um die Straßenlänge in Bezug auf die zu 
erschließende Fläche zu optimieren (optimales Normgrundstück mit 20 m Breite / 
31 m Tiefe). Durch eine abschnittsweise Begradigung der Straßen werden die 
Baukosten v.a. für den Tiefbau verringert (z.B. Anzahl Schächte).  

 
Auswirkungen der Änderungen: 
Durch die Änderung soll das Erreichen der ursprünglichen Planungsziele gewährleistet 
werden. Die Auswirkungen der geänderten Planung entsprechen daher im Wesentlichen 
denen der Ursprungsplanung. 
 
Private Belange werden durch die Änderung nicht erkennbar erheblich betroffen. Ein Teil der 
Plangebietsflächen befindet sich im Eigentum der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft 
(LEG) der Hansestadt Stralsund mbH. Ein weiterer Teil befindet sich im Eigentum der 
Hansestadt Stralsund und wird (bis auf wenige Ausnahmen, die nicht der Erschließung 
dieses B-Plans dienen) gegenwärtig an die LEG veräußert. 
 
Umweltrelevante Belange werden durch die vereinfachte Änderung nicht erheblich betroffen. 
Da die Grundzüge der Planung beibehalten werden, bleiben die Aussagen zur 
Umweltverträglichkeit in der Begründung/ Umweltbericht zum Ursprungsplan grundsätzlich 
gültig. Bezogen auf die neue Flächenbilanz ergeben sich durch die Änderung für die 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz folgende Anpassungen: 
Der Umfang der Eingriffe nimmt durch die Vergrößerung der Bruttosiedlungsfläche leicht zu.  
Angesichts unveränderten Umfangs versiegelter- bzw. teilversiegelter Flächen ist der 
Versiegelungszuschlag nicht neu zu betrachten. Die mittelbaren Eingriffsfolgen bleiben 
angesichts der unveränderten Außenkontur grundsätzlich unverändert. Allerdings waren 
Fehler in der Biotoptypenzuordnung zu korrigieren. Durch die Korrektur verbessert sich die 
Bilanz des Bebauungsplans. Die 1. Änderung wirkt sich damit positiv auf die Belange des 
Naturschutzes aus. 
 
 
Alternativen:  
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 39 bleibt unverändert. Das wird nicht empfohlen, weil 
die geschätzte Höhe der Erschließungskosten nicht marktfähige Baulandpreise befürchten 
lässt, sodass die Refinanzierung der Baukosten durch den Grundstücksverkauf gefährdet 
werden könnte. Um das Planverfahren abzuschließen bedarf es eines Abwägungs- und 
Satzungsbeschlusses. Sofern der vorliegenden Abwägung nicht gefolgt wird, besteht die 
Gefahr der Rechtsfehlerhaftigkeit des Planes aufgrund von Abwägungsmängeln.  
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Die zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 „Wohngebiet westlich der 
Lindenallee, Freienlande“ der Hansestadt Stralsund abgegebenen Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
hat die Bürgerschaft geprüft und gemäß Anlage 3 abgewogen. 
 
2. Auf der Grundlage des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) sowie nach Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 
344, 2016 S. 28), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V, S.1033) 
wird die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 39 „Wohngebiet westlich der Lindenallee, 
Freienlande“, gelegen im Stadtteil Freienlande, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), 
den textlichen Festsetzungen (Teil B) und den örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 
Dezember 2021 als Satzung beschlossen. Die Begründung vom Dezember 2021 wird 
gebilligt. 
  
 
Finanzierung: 
 
Die Planung erfolgt durch die Hansestadt Stralsund, das Amt für Planung und Bau, Abteilung 
Planung und Denkmalpflege. Die Erschließung des Gebiets erfolgt entsprechend 
bestehendem Erschließungsvertrag durch die Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft (LEG).  
  
 
Termine/ Zuständigkeiten: 
 
Öffentliche Bekanntmachung: ca. 1 Monat nach dem Bürgerschaftsbeschluss 
Zuständig: Amt für Planung und Bau, Abt. Planung und Denkmalpflege 
  
 
 
Aktenmappe 
Anhang 1_B39 1.Ä._Satzungsfass_Plan 
Anhang 2_B39 1.Ä._Satzungsfass_Begründung 
Anhang 3_B39 1.Ä._Abwägung 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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TEIL I  -  BEGRÜNDUNG 

 

1 Anlass  

1.1 Anlass und Ziele der Planung 
Der Bebauungsplan Nr. 39 trat Anfang 2021 in Kraft. Mit dem Bebauungsplan sollen v.a. 
Grundstücke für den Eigenheimbau zur Verfügung gestellt werden. Durch die räumliche Zu-
ordnung zum Stadtteil Grünhufe soll zudem die Sozialstruktur des Stadtteils gestärkt werden. 

Mit dem Angebot an Bauplätzen soll die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung 
unterstützt und einer weiteren Abwanderung ins nahe Umland vorgebeugt werden. Die Ab-
wanderung aus der Kernstadt ist wirtschaftlich (Schwächung des städtischen Haushalts), 
sozial und ökologisch (längere Wege) für die Entwicklung der Hansestadt nachteilig. 

Voraussetzung hierfür ist die Erzielung auch regional wettbewerbsfähiger Grundstücksprei-
se. Angebotspreise in der Region liegen aktuell (Anfang 2021) bei 100 bis 150 €/qm.1   

Zur Absicherung der Planungsziele wurden die ursprünglich im städtischen Eigentum ste-
henden Flächen an die Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund 
mbH (LEG) als städtische Tochtergesellschaft zur Erschließung und Parzellierung veräußert. 
Im Zuge der Erschließungsplanung wurde festgestellt, dass das Erreichen der Planungsziele 
durch die hohen Erschließungskosten gefährdet ist.  

Um gemäß den ursprünglichen Planungszielen einen regional wettbewerbsfähigen Preis zu 
sichern, müssen die Erschließungskosten reduziert werden. Ziel der Planung ist daher, die 
Erschließung kostengünstiger zu gestalten und den Erschließungsflächenanteil zu reduzie-
ren.  

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich 
Der Änderungsbereich umfasst das gesamte ca. 21,8 ha große Plangebiet des Ursprungs-
plans. Das Plangebiet liegt im Stadtgebiet Grünhufe, im Stadtteil Freienlande, nördlich der 
Rostocker Chaussee. 

Das Plangebiet wird begrenzt: 

 im Westen durch Ackerflächen, 

 im Norden durch Grünland- und Waldflächen, 

 im Osten durch den Wohngebietspark Grünhufe und durch das Wohngebiet westlich 
der Lübecker Allee, 

 im Süden durch Acker- und Waldflächen. 

Im Osten grenzt das Plangebiet teilweise an den räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 35.1 der Hansestadt Stralsund. 

 

1.3 Verfahren 
Die Anpassung des Bebauungsplans erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB, 
da die Grundzüge der Planung durch die Änderung nicht in Frage gestellt werden. Die Ände-
rung ist vielmehr erforderlich, um die ursprünglichen Planungsziele umsetzen zu können. 
Durch die Änderung wird das der bisherigen Planung zugrundeliegende Leitbild nicht verän-
dert, das planerische Konzept bleibt erhalten. 

Nach Urteil des Bayr. VGH vom 2. Mai 2019 - AZ 1 16.2071 „muss angenommen werden 
können, die [mit der Änderung verfolgte] Abweichung liege noch im Bereich dessen, was der 
Planer gewollt hat oder gewollt hätte, wenn er die weitere Entwicklung einschließlich des 
Grundes für die Abweichung gekannt hätte." Angesichts der erklärten Ausrichtung des Bau-
                                                
1 Altenpleen 550qm für 95€/qm, Klausdorf Wasserlage 624qm für 155€/qm, Garz 717qm für 130€/qm 
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gebiets (angestrebter Bodenpreis zur Ermöglichung einer Eigentumsbildung breiter Bevölke-
rungsschichten) hätte die Stadt schon früher Änderungen am Plan zum Zwecke der wirt-
schaftlichen Optimierung vorgenommen. Entstehen sollen weiterhin hauptsächlich Bauplätze 
für Einfamilienhäuser zur Deckung des städtischen Bedarfs. Die Art der baulichen Nutzung, 
die Gliederung der Baugebiete sowie die Führung der Erschließungsstraßen und das Kon-
zept der Abstufung der baulichen Dichte innerhalb des Wohngebiets, die umgebenden Grün-
flächen und die geplante Erstaufforstung werden dabei grundsätzlich beibehalten.  

Durch die Änderung wird keine Zulässigkeit von Vorhaben neu begründet, die der Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Nach Anlage 1 UVPG i.V.m. 
LUVPG M-V beginnt die Prüfpflicht für städtebauliche Vorhaben bei einer festgesetzten 
Grundfläche von 20.000 m2, was durch den Ursprungsplan erreicht wird. Da durch die Ände-
rung die Größe der zu versiegelnden Flächen nicht vergrößert wird, wird keine neue Prüf-
pflicht ausgelöst. 

Von der vergleichsweise geringfügigen Änderung werden die Belange des Naturschutzes 
nicht erheblich berührt, da die äußere Abgrenzung des Baugebiets sowie der Gebietscharak-
ter unverändert übernommen werden. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Bst. b BauGB genannten Schutzgüter sind schon aufgrund der Entfernungen 
nicht gegeben. Wie auch im Ursprungsplan bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Pla-
nung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten wären. 

 

1.4 Plangrundlage 
Zeichnerische Grundlage der Planzeichnung ist die Planzeichnung des Ursprungsplans. 

 

2 Übergeordnete Planungen 

Angesichts der Beibehaltung der ursprünglichen Planungsziele bleiben die Aussagen zu 
übergeordneten Planungen unverändert gültig. 

 

3 Planungsrechtliche Situation 

Mit dem Ursprungsplan besteht Baurecht für rund 11 ha Baugebiet (Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen ohne Grün- und Ausgleichsflächen). Festgesetzt wurde ein allgemeines Wohn-
gebiet mit einer einheitlichen GRZ von 0,3 bei abgestuft ein- bis viergeschossiger Bebauung. 
Der Erschließungsflächenanteil des Baugebiets liegt dabei flächenmäßig bei gut 25% des 
Bruttobaulands.  

 

4 Inhalt des Planes 

4.1 Städtebauliches Konzept 
Mit der Änderung soll unter Beibehaltung der Grundzüge der Planung die Wirtschaftlichkeit 
des Baugebiets verbessert werden. Hierzu werden folgende Strategien zur Kostenreduktion 
verfolgt: 

 Verringerung der Erschließungsflächen: Durch die Verringerung von Straßenbreiten, 
den Verzicht auf die externe Anbindung nach Freienlande sowie eine flächensparen-
de Integration der Busschleife wird die festgesetzte Verkehrsfläche um 22% von gut 
2,7 ha auf gut 2,1 ha reduziert. Mit der Verringerung der Fläche der Erschließungsan-
lagen reduzieren sich auch die Kosten der Oberflächenbefestigung.  

 Verbesserung der Kompaktheit der Baugebiete und Verzicht auf nur einseitig zu be-
bauende Straßenabschnitte: Ausgehend von reduzierten Erschließungsflächen kann 
durch kompaktere Anordnung das Nettowohnbauland um gut 13% auf nunmehr 
9,0 ha gesteigert werden, ohne dass die Außenabgrenzung in Richtung der freien 
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Landschaft in Frage gestellt würde. Durch die Vergrößerung des Nettobaulands wer-
den die Erschließungskosten je Bauplatz (d.h. je Flächeneinheit Wohnbauland) spür-
bar verringert. 

 Vereinfachung und Überarbeitung der Trassierung der Erschließungsstraßen: Bei an-
gestrebten Grundstücksgrößen von gut 620 qm (Mindestgrundstücksgröße) sollten 
Blocktiefen von gut 60 m erreicht werden, um die Straßenlänge in Bezug auf die zu 
erschließende Fläche zu optimieren (optimales Normgrundstück mit 20 m Breite / 
31 m Tiefe). Durch eine abschnittsweise Begradigung der Straßen werden die Bau-
kosten v.a. für den Tiefbau verringert (z.B. Anzahl Schächte).  

 

4.2 Änderungen im Einzelnen 
Die o.g. Ansätze zur Verringerung der Erschließungskosten führen im Einzelnen zu folgen-
den Änderungen: 

 
a) Verkehrliches Erschließungsnetz 

Ausgehend von der im Ursprungsplan vorgegebenen Außenkontur im Norden, Westen und 
Süden wurde das Quartier auf der Basis einer wirtschaftlichen Grundstückstiefe überarbeitet. 
Die geplante Busschleife wird als Quartiersplatz in das Baugebiet integriert. Im südlichen 
Abschnitt konnte nach der Überprüfung der Waldabgrenzung die bislang fehlende Bebauung 
auf der Ostseite der Nord-Süd-verlaufenden Sammelstraße ergänzt werden.  

 
b) Baugebiete 

V.a. durch die Reduzierung der Verkehrsflächen, aber auch durch die verbesserte Kompakt-
heit kann die zur Verfügung stehende Wohngebietsfläche um gut 13% auf nunmehr gut 
9,0 ha gesteigert werden. Die Abstufung der Baugebiete hinsichtlich der Höhenentwicklung 
wird dem Prinzip nach beibehalten. Abweichend wird jedoch der Bereich WA 1 (für drei- bis 
viergeschossige Geschosswohnungen) stärker im Zentrum (Umfeld Busschleife) kon-
zentriert, um dem Quartiersplatz eine verbesserte räumliche Fassung zu geben. 

Um zu unterstützen, wird für das WA 1 die zulässige Grundfläche angehoben. Die GRZ von 
0,4 ist nicht zuletzt durch die erforderlichen Stellplätze begründet; eine Unterbringung in un-
terirdischen Parkierungsanlagen soll angesichts der sozialen Ausrichtung auf bezahlbaren 
Wohnraum nicht zwingend vorgegeben werden. Um die Baukörper dennoch auf die bisher 
mögliche Größe zu beschränken, wird ergänzend eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2 
eingeführt. Damit bleibt die Einhaltung der Obergrenzen nach § 17 BauNVO auch zukünftig 
gewährleistet. 

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche wird an die neue Straßenführung im 
Detail angepasst; wobei das Grundprinzip straßenbegleitender Baufelder mit einheitlicher 
Vorgartentiefe beibehalten wird. Die Tiefe des Baufeldes wird dabei in den Bereichen WA 2 
bis WA 6 gering um 1,0 m auf 16 m (zwischen straßenseitiger und rückwärtiger Baugrenze) 
aufgeweitet, um der größeren Grundstückstiefe zu entsprechen. 

 
c) Grünordnung 

Grundsätzlich wird das grünordnerische Gesamtkonzept der Ursprungsplanung beibehalten. 
Dazu gehört die Beibehaltung des insgesamt grünen Charakters des neuen Baugebiets. Die 
zugelassene Gesamtversiegelung kann durch die Verringerung der Verkehrsflächen sogar 
leicht um 750 qm reduziert werden. 

Durch die Integration der Buswendeschleife in das Baugebiet wird die zentrale gliedernde 
Grünachse gestärkt. Der zentrale Grünzug soll als Aufenthaltsbereich gestärkt werden und 
nur in dem erforderlichen Umfang durch die verbindende Sammelstraße unterbrochen wer-
den.  

v.a. die Maßnahmen AF 1 und AF 2 werden überarbeitet.  
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 AF 1 (Umwandlung von Acker in extensive Mähwiesen, 2.31 gem. HzE) beinhaltet die 
Umwandlung von Ackerflächen durch spontane Begrünung oder Initialeinsaat mit regio-
nal-typischem Saatgut in Grünland mit einer dauerhaften naturschutzgerechten Nutzung 
als Mähwiese. Eine reguläre Beweidung mit Großvieh (im Sinne einer extensiven land-
wirtschaftlichen Nutzung) ist für den vergleichsweise schmalen siedlungsnahen Streifen 
nicht vorgesehen, so dass die ursprünglich berücksichtigte Beweidungsoption entfällt.  

 Der Ersatz der geforderten Mahd (höchstens einmal jährlich aber mind. alle 3 Jahre mit 
Abräumen des Schnittguts) durch eine kurzfristige Schafbeweidung als Umtriebswirt-
schaft stellt ökologisch keine Verringerung des Kompensationswerts dar.  

 AF 2 wird als Anlage einer parkartigen Grünfläche (Maßnahme 6.11 gem. HzE) neu fest-
gesetzt. Die Voraussetzungen (keine Gebäude, Kinderspielplätze, Bolz- oder Sportplät-
ze, Lagerplätze, sonstige bauliche Anlagen auf der Maßnahmenfläche, Mindestbreite: 
50 m bzw. Mindestflächengröße 5.000 qm) sind erfüllt. Die geplanten Spielplatzflächen 
bleiben von der Maßnahmefläche ausgenommen, der Wegeanteil ist auf maximal 10% 
der Gesamtfläche in wassergebundener Bauart zu beschränken. Die Nutzung als Park-
anlage rechtfertigt eine überlagernde Ausweisung als Grünfläche. 
Angesetzt wird für AF 2 neu als Kompensationswert 2,0 für dauerhaft zu pflegende Wie-
senflächen, Gehölzflächen sind bereits als Maßnahme aus dem angrenzenden B-Plan 
35.1 festgesetzt und vorhanden (Grünfläche mit Pflanzgebot, durch Sukzession erweitert, 
teilw. heute bereits mit Waldstatus nach § 2 LWaldG M-V). Der Mindestanteil der Gehölz-
fläche von 30% wird bezogen auf die zukünftige Gesamtfläche überschritten. 
Durch die Einbeziehung der bisherigen Aufforstungsflächen im Geltungsbereich (2.184 
qm) in die Parkanlage reduziert sich die Bilanz um 546 KFÄ. Mit Festsetzung als Parkan-
lage entfällt jedoch der entsprechende Ansatz für die Wege in der Bilanz (Flächenabzug 
und Versiegelungszuschlag).  

 An der als Ausgleich geplanten Aufforstung (AF 3, AF 4 als Waldsukzession mit Initial-
pflanzung) wird festgehalten. Angesichts der für Wald erforderlichen Mindesttiefe von 
20 m wird jedoch die Abgrenzung der Aufforstungsfläche geringfügig angepasst. Damit 
verringert sich die Flächengröße um 519 qm zugunsten der Maßnahme AF 1, was sich in 
der Bilanz angesichts des neu höheren Kompensationswerts positiv mit 220 KFÄ nieder-
schlägt. 

 Auf die geplante Feldhecke am westlichen Rand (einreihig mit 482 qm) kann verzichtet 
werden. Angesichts des Abstands des Baugebiets zum angrenzenden Intensivacker von 
mind. 25 m ist eine Abgrenzung als Schutz vor der Belastung durch Pestizideinsatz nicht 
erforderlich. Durch den Verzicht auf die Feldhecke wird die Lebensbedingung der Feld-
lerche auf der verbleibenden ca. 45 ha großen Ackerfläche verbessert, da der Meideab-
stand zu neuen Vertikalstrukturen von > 50 m entfällt. Damit entfällt der Abschlag in der 
Bilanz, der daraus resultiert, dass die Feldhecke nur als Kompensationsminderung mit 
313 KFÄ berücksichtigt werden konnte, statt als Kompensationsmaßname nach HzE mit 
819 KFÄ (Kompensationswert 2,0, Leistungsfaktor 0,85). Die Bilanz verbessert sich mit 
dem Wegfall der Feldhecke bei gleichzeitiger Kostenvermeidung um 506 KFÄ.  

 
d) Wald 

Bezüglich der festgesetzten Waldflächen werden nur geringfügige Änderungen vorgenom-
men. Die Abgrenzung der westlichen Waldfläche wird im Detail angepasst, so dass eine 
Mindesttiefe von 20 m nicht unterschritten wird. Auf eine ergänzende Aufforstung im Bereich 
der inneren Parkanlage wird verzichtet, da sich hier bereits ein nischenreicher und damit 
schöner Waldrand ausgebildet hat. Die geplanten Waldflächen reduzieren sich damit gering-
fügig um 2.785 qm. Die im Zuge der Planung beabsichtigte Waldmehrung am Standort be-
trägt damit aktuell 28.570 qm.  

Da der Bebauungsplan selber keine Eingriffe in Waldflächen vorsieht, handelt es sich bei der 
Aufforstung waldrechtlich um eine freiwillige Maßnahme. Einer parallelen Anerkennung als 
Waldkonto stehen damit keine Hinderungsgründe entgegen. Die Waldpunkte können zum 
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Ausgleich für Eingriffe in Wald, die z.B. angrenzend beim Ausbau des Berufsschulcampus 
unausweichlich sein werden, herangezogen werden. 

 

e) Redaktionelle Anpassungen 

Im Zuge der Änderung werden inhaltsleere Festlegungen, für die kein Erfordernis besteht, 
beseitigt. Dies gilt für die Festlegungen zum passiven Schallschutz für die Lärmpegelberei-
che I und II, da in diesen Bereichen die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 
nicht überschritten werden und die Anforderungen mit jeder den erforderlichen Wärmenach-
weis einhaltenden, bauartzugelassenen Konstruktion erfüllt wird. 

 

4.3 Erschließung 
4.3.1 Verkehrliche Erschließung 

Das Erschließungsnetz wird grundsätzlich beibehalten, es gelten hierzu die Aussagen in der 
Begründung des Ursprungsplans. Änderungen betreffen neben den Straßenbreiten vor allem 
die Anordnung der Buswendeschleife sowie die vorgehaltene Trasse nach Freienlande. 

 Die bisher zwischen den beiden Baugebieten angeordnete eigenständige Buswende-
schleife erfordert umfangreiche Verkehrsanlagen und unterbricht den Grünzug an 
zentraler Stelle. Im Zuge der Änderung soll die Buswendeschleife (mit Abstellplatz) 
im Sinne eines Quartiersplatzes in das Baugebiet integriert werden. Der stattdessen 
gestärkte Grünzug wird als verbindender Park mit Spielplatz auch funktional aufge-
wertet. Die im Quartier liegende Buswendeschleife nutzt die zur Erschließung erfor-
derlichen Straßen, darüber hinaus steht der Quartiersplatz den zukünftigen Bewohne-
rInnen auch für eigene Aktivitäten wie Straßenfeste zur Verfügung. 

 Die als breite Straßentrasse vorgesehene Anbindung nach Freienlande würde den 
bisher unzerschnittenen Landschaftsraum zwischen den Stadtteilen zerschneiden 
und damit großflächig als Erholungslandschaft entwerten. Die direkte Verbindung 
wird im Zuge der Änderung auf einen Geh-/Radweg reduziert. Als potenzielle Anbin-
dung an die Rostocker Chaussee für den Kfz-Verkehr wird stattdessen im Südwesten 
eine neue Trasse vorgesehen; nach 160 m westlich entlang des Waldes kann dieser 
Weg auf eine bereits vorhandene bahnparallele Straße treffen (Erschließung 
Rostocker Chaussee 65), so dass der Umfang der neu zu errichtenden Verkehrsan-
lage minimiert und eine großräumige Zerschneidung der Landschaft vermieden wer-
den kann (Bündelung der trennenden Verkehrswege). 

Im Zuge der Verringerung der Erschließungskosten wurden die Straßenquerschnitte überar-
beitet. 

 

Sammelstraße, nördlicher Abschnitt (Planstraße A.1) 

Die nördliche Sammelstraße wird von bisher 16,0 m auf 13,0 m reduziert. Die einseitige 
Baumreihe gibt dem Straßenraum eine räumliche Fassung. Die Fahrbahnbreite von 6,0 m 
entspricht den Erfordernissen des Linienbusverkehrs. 
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Außerhalb der Bebauung wird auf den südlichen Gehweg verzichtet, so dass sich der Ver-
kehrsraum auf 8,5 m reduziert. Die straßenbegleitende Baumreihe wird in der Parkanlage 
weitergeführt. 

 

Sammelstraße, südlicher Abschnitt (Planstraße A.2) 

Im südlichen Abschnitt wird der Querschnitt verringert, da die Verkehrsbelastung geringer 
bleibt und der Begegnungsfall Bus / Bus entfällt. Die Fahrbahnbreite bleibt im Regelfall auf 
5,5 m begrenzt, wird aber durch einseitige Bauminseln und Parkstände zur Geschwindig-
keitsreduzierung weiter eingeschränkt. Baumpflanzungen werden v.a. an den Einmündungen 
der Fußwege erfolgen und wirken als Orientierung gebende Elemente. Die genaue Anord-
nung der Parkbuchten ist abhängig von der Anordnung der Grundstückszufahrten. 

 

Wohnstraßen (Planstraße B.1) 

Alle Wohnstraßen werden einheitlich neu mit einem Verkehrsraum von 6,5 m ausgewiesen 
(statt bisher vorwiegend 7,5 m). Bei einer mindestens 4,10 m breiten Fahrbahn verbleiben 
damit ausreichend Flächen für Aufweitungen (Begegnungsbereich), Besucherstellplätze und 
Bauminseln. Die genaue Anordnung der Elemente ist abhängig von der Anordnung der 
Grundstückszufahrten. 

Einzelne platzartige Aufweitungen in den Kreuzungsbereichen gliedern das Straßennetz und 
verhindern überlange Abschnitte.  

Abbildung 1: Querschnitt Planstraße A.1 (Sammelstraße mit Busverkehr) 
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4.3.2 Ver- und Entsorgung 

Im Zuge der Erschließungsplanung wurden die bisherigen Aussagen grundsätzlich bestätigt.  

Die Regenwasserableitung konnte gegenüber der Ursprungsplanung deutlich vereinfacht 
werden. Dabei wird die grundsätzliche Lösung mit einem vorgeschalteten Sedimentationsbe-
cken mit Ölsperre beibehalten. Das Sedimentationsbecken dient der Verringerung der Strö-
mungsgeschwindigkeit zur Vermeidung des Sediment- und Schadstoffeintrags in das 
Grünhufer Bruch sowie aus Vorsorgegesichtspunkten dem Havarieschutz.  

Technisch erforderlich ist für diese Funktion jedoch nur ein einfaches Erdbecken mit einer 
Tauchwand und Schwimmsperre vor dem Ablauf zur Abscheidung möglicher Verunreinigun-
gen (Leichtflüssigkeiten). Auf den in der Ursprungsplanung vorgesehenen Ausbau als Foli-
enbecken (d.h. als vollversiegelnde technische Anlage) kann verzichtet werden, da es nicht 
darum geht, eine Versickerung in den Untergrund zu verhindern. Versickerung und Verduns-
tung sind generell umweltfreundliche Wege der Niederschlagswasserentsorgung, am Stand-
ort jedoch aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse nicht ausreichend, so dass ergänzend für 
größere Niederschlagsmengen der Ablauf mit den entsprechenden Vorkehrungen zu ge-
währleisten ist. Die Einleitgenehmigung über ein vorgeschaltetes Erdbecken wurde im Rah-
men der Erschließungsplanung erteilt (WE8/13073/088/96556/120/21).  

Angesichts des naturnahen Ausbaus als einfaches Erdbecken werden die Eingriffe für die 
Fläche im Zuge der Änderung neu bewertet. Als Versiegelung geplant ist lediglich ein Auf-
stellbereich an der Zufahrt (ca. 100 qm) sowie eine mit Schotterrasen befestigte Umfahrung 
(450 qm = 150 m * 3,0 m Breite als Teilversiegelung). 

 

 

4.4 Städtebauliche Vergleichswerte 
Durch die Planung ergibt sich in Bezug auf den Ursprungsplan folgende geänderte Flächen-
bilanz: Das Wohnbauland nimmt um rund 14% v.a. zulasten der Verkehrsflächen zu. Trotz 
einer abschnittsweise höheren GRZ bleibt die Versiegelung konstant (bzw. nimmt sogar ge-
ringfügig ab). 

 

 

Abbildung 2: Querschnitt Planstraße B.1 (Wohnstraße) 
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BP 39 
 

1. Änderung Ursprungsplan 
 gem. EA-

Bilanz 

Nutzung   Fläche GRZ 
Vollver-

siegelung 
Teilver-

siegelung Fläche 
Vollver-

siegelung 
Teilver-

siegelung 
 

allgemeine Wohngebiete 78.341 0,30 31.258 79.845 31.858 
allgemeine Wohngebiete 12.564 0,40 6.684 
Versorgungsflächen 2.179 100 450 1.850 1.850 
Straßenverkehrsflächen 7.943 7.823 13.856 13.088 
Verkehrsberuhigte Bereiche V / P 12.231 12.267 10.228 10.180 

Bus 1.749 1.749 
RF 1.052 1.052 1.450 664 567 

Grünflächen 5.924 2.258 

Maßnahmeflächen (Weide) AF1 47.513 47.666 

Maßnahmeflächen (Park) AF2 15.240 21.300 

Maßnahmeflächen (Wald) AF3 23.558 26.343 

Maßnahmeflächen (Wald) AF4 5.012 5.012 

Biotop 6.567 6.567 0 

Summe 218.124 59.184 450 218.124 59.389 567 
 

Bezogen auf das Bruttobauland (Plangebiet ohne Grün- / Kompensationsflächen) steigt der 
Anteil des Allgemeinen Wohngebiets von 73% auf rund 80%, der Anteil der Verkehrsflächen 
verringert sich von 25% auf 19%.  

 

5 Wesentliche Auswirkungen der Planung 

5.1 Zusammenfassung 
Durch die Änderung soll das Erreichen der ursprünglichen Planungsziele gewährleistet wer-
den. Die Auswirkungen der geänderten Planung entsprechen daher im Wesentlichen denen 
der Ursprungsplanung. 

 

5.2 Private Belange 
Private Belange werden durch die Änderung nicht erkennbar erheblich betroffen. Ein Großteil 
der Plangebietsflächen befindet sich im Eigentum der Liegenschaftsentwicklungsgesell-
schaft (LEG) der Hansestadt Stralsund mbH. Ein kleinerer Teil befindet sich im Eigentum 
der Hansestadt Stralsund und wird (bis auf wenige Ausnahmen, die nicht der Erschließung 
dieses B-Plans dienen) gegenwärtig an die LEG veräußert. 

 

5.3 Umweltrelevante Belange 
Umweltrelevante Belange werden durch die vereinfachte Änderung nicht erheblich betroffen. 
Da die Grundzüge der Planung beibehalten werden, bleiben die Aussagen zur Umweltver-
träglichkeit in der Begründung / Umweltbericht zum Ursprungsplan grundsätzlich gültig. 

Bezogen auf die neue Flächenbilanz ergeben sich durch die Änderung für die Eingriffs-
/Ausgleichsbilanz folgende Anpassungen: 

Der Umfang der Eingriffe nimmt durch die Vergrößerung der Bruttosiedlungsfläche leicht zu.  
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Tabelle 13 stellt sich neu wie folgt dar: 

Eingriffsintensität (Tab. 13) Fläche (qm) Biotopwert Lagefaktor EFÄ 

neu 

Inanspruchnahme ACL 14029 1 0,75 10.522 

ACL 99.890 1 1 99.890 

ACL 850 1 1 850 

RHK 189 3 0,75 425 

Eingriffe außerhalb 187 

Summe 111.687 
 
Bezogen auf Tabelle 13 ergibt sich damit eine geringfügige Zunahme der Eingriffsflächen-
äquivalente (EFÄ) von 3.233 EFÄ (weniger als 3%).  

Angesichts unveränderten Umfangs versiegelter- bzw. teilversiegelter Flächen ist der Ver-
siegelungszuschlag nicht neu zu betrachten.  

Die mittelbaren Eingriffsfolgen bleiben angesichts der unveränderten Außenkontur grund-
sätzlich unverändert. Allerdings sind Fehler in der Biotoptypenzuordnung zu korrigieren.  

 Gemäß Kartieranleitung sind „Feldgehölze … kleinflächige, nichtlineare (vgl. Feldhe-
cken) Baum- und Strauchbestände (bis zu einer Fläche von 2 ha) in der freien Land-
schaft. Sie sind in der Regel an mindestens drei Seiten von Landwirtschaftsflächen 
(Acker, Grünland, Brache) umgeben. Feldgehölze können Überreste eines früheren, 
längst gerodeten Waldkomplexes sein oder auf einer nicht mehr genutzten Fläche 
durch natürlichen Aufwuchs oder Pflanzung entstanden sein. Typische Feldgehölze 
sind im Inneren waldähnlich, sie besitzen einen ausgeprägten, stabilen Außenmantel 
aus kurzen, tief beasteten Randgehölzen. Geschützte Feldgehölze sind aber auch 
kleine Baum- und/oder Strauchgruppen in der freien Landschaft ohne diese idealtypi-
sche Ausprägung, soweit sie überwiegend aus standortheimischen Gehölzarten be-
stehen.“2 Pflanzungen innerhalb von öffentlichen Parkanlagen können daher per De-
finition nicht als Feldgehölze angesprochen werden, sondern sind dem Biotopkom-
plex der Grünanlagen zuzuordnen und als Siedlungsgehölze zu erfassen.  

Um die Jahrtausendwende wurden im Zuge der Wohnumfeldverbesserung Grünhufe-
Stralsund auf früheren Ackerflächen umfangreiche Baum- und Gehölzpflanzungen 
angelegt und seitdem gezielt durch Pflege und Unterstützung weiterer Sukzession 
entwickelt. Eine Parkanlage umfasst alle Flächen östlich der Verlängerung der 
Lübecker Allee. Das Luftbild von 2005 lässt die ursprüngliche Anlage der 
lanzettförmigen Pflanzinseln deutlich erkennen. Als Bestandteil der Parkanlage 
entfallen damit die Gehölzbiotope Nr. 11 (teilw.), 12,  20, 25, 26, 29. Gehölzbiotop Nr. 
10 entstand im Bereich des Parks zwischen der erschließenden Sammelstraße und 
den straßenbegleitenden Graben und ist daher ebenfalls kein gliederndes Element 
der freien Landschaft.  

                                                
2 Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-
Vorpommern, Stand 2013, Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Heft 2/2013 
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Abbildung 3: Luftbild 2005 mit den damals neuen Pflanzungen der Parkanlage 
(https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php) 
 

 Ebenso ist die südliche Teilfläche Gehölzbiotope Nr. 18 als Randeingrünung gemäß 
der Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 35.1 gepflanzt worden und damit nicht 
als Element der offenen Landschaft zu werten. 

 

Gemäß Tabelle 14 reduziert sich damit der anzusetzende mittelbare Eingriff um 2.322 EFÄ. 

Durch den Wegfall der bisher als Kompensationsminderung berücksichtigten Heckenpflan-
zung reduziert sich zudem in Tabelle 14 der entsprechende Abschlag um 313 EFÄ. Der An-
satz für den Spielplatz bleibt unverändert. 

 
Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen werden grundsätzlich beibehalten, jedoch 
gemäß den Vorgaben der HzE präzisiert und räumlich neu zugeordnet. Dabei werden Maß-
nahmen mit Nutzung (naturnahe Parkanlage gem. Maßnahme 6.11 gem. HzE) für die kleine-
ren Flächen innerhalb des Siedlungsbereichs vorgesehen (AF 2). AF 1 (Umwandlung von 
Acker in extensive Mähwiesen, 2.31 gem. HzE) wird für die äußeren Bereiche mit direktem 
Anschluss an die offene Landschaft vorgesehen und hinsichtlich des Kompensationswerts 
auf 3,0 angehoben. Die Maßnahme beinhaltet die Umwandlung von Ackerflächen durch 
spontane Begrünung oder Initialeinsaat mit regional-typischem Saatgut in Grünland mit einer 
dauerhaften naturschutzgerechten Nutzung als Mähwiese. Die in der Ursprungsplanung vor-
genommene Abwertung auf 2,0 wurde durch die beanspruchte Beweidungsoption begründet. 
Eine reguläre Beweidung mit Großvieh (im Sinne einer extensiven landwirtschaftlichen Nut-
zung) ist jedoch für den vergleichsweise schmalen siedlungsnahen Streifen nicht vorgese-
hen. Mit der Beweidungsoption sollte allenfalls der Ersatz der geforderten Mahd (höchstens 
einmal jährlich aber mind. alle 3 Jahre mit Abräumen des Schnittguts) durch eine gelegentli-
che temporäre Schafbeweidung als Umtriebswirtschaft ermöglicht werden, was ökologisch 
keine Verringerung des Kompensationswerts rechtfertigt.  
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Der Umfang der Straßenbaumpflanzungen wird gemäß überarbeiteter Erschließungsplanung 
angepasst. 

In Tabelle 18 ergibt sich damit folgende neue Kompensationswirkung der Festsetzungen: 

Kompensation (Tab. 18) Fläche (qm) 
Kompensations-

wert 
Leistungs-

faktor KFÄ 

Maßnahmeflächen (Weide) AF1 42.799 3 0,5 64.199 

5.083 3 0,85 12.962 

Maßnahmeflächen (Park) AF2 15.034 2 0,5 15.034 

2 0,85 0 

Maßnahmeflächen (Wald) AF3 7.525 3 0,5 9.406 

17.013 3 0,85 36.153 
Maßnahmeflächen (Wald) AF4 0 
Alleebaumpflanzungen 20 Bäume 500 2 0,5 500 
Baumpflanzungen 15 Bäume 375 1 0,5 188 
öffentliche Grünfläche 5.924 qm ges. 3.552 2 0,5 3.552 

1.522 1 0,5 761 
Summe 93.403 142.755 

 
Bezogen auf Tabelle 18 ergibt sich damit für die festgesetzten Maßnahmen innerhalb des 
Geltungsbereichs eine Zunahme der Kompensationsflächenäquivalente (KFÄ) von 13.524 
KFÄ. (142.755 in der 1.Änderung des B 39 - 129.231 rechtskräftiger B 39) 
 

Insgesamt lässt sich damit folgende Änderungsbilanz für die Planänderung aufstellen: 

 
Eingriffe für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung   +  3.233 EFÄ 
+ mittelbare Eingriffe   -   2.322 EFÄ 
- Kompensationsminderung  -      313 EFÄ 

Kompensationsbedarf  +   1.224 EFÄ 

- Kompensationsleistung        + 13.524 KFÄ 

Gesamtbilanz         + 12.300 KFÄ 

 
Durch die Änderung verbessert sich die Bilanz des Bebauungsplans um 12.300 KFÄ. 

Die 1. Änderung wirkt sich damit positiv auf die Belange des Naturschutzes aus. 

 

 

6 Verfahrensablauf 

 Aufstellungsbeschluss         26.08.2021 

 Öffentliche Auslegung       11.10.- 12.11.2021 

 Beteiligung der Behörden und  

sonstiger Träger öffentlicher Belange             Schreiben vom 29.09.2021 

 Satzungsbeschluss              ….................. 

 

7 Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147). 
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 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 
2021 (GVOBl. M-V, S. 1033). 

 Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. Oktober 2015 
(GVOBl. M-V 2015, S. 344), die zuletzt durch Gesetz vom 19. November 2019 
(GVOBl. M-V S. 682) geändert worden ist. 

 
 
 
Hansestadt Stralsund, den……………  

  
HANSESTADT STRALSUND,   

DER OBERBÜRGERMEISTER   

  

  

  
Dr.- Ing. Alexander Badrow  
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Anlage 1  
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Vereinfachte 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 39 der Hansestadt Stralsund 
„Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande“ 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Benachrichtigung über die öffentliche 
Auslegung gemäß § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Prüfung und Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Be-

lange und der Behörden, der Bürger und der Öffentlichkeit 
 
Übersichtstabelle der Stellungnahmen 
 
Nr.  Name Datum des 

Schreibens  
Zustimmung Hinweise Anregungen  

1 Staatliches Amt für Landwirt-
schaft und Umwelt Vorpom-
mern 

09.11.2021  X  

5 Eisenbahn-Bundesamt 01.11.2021  X  
7 Straßenbauamt Stralsund 12.10.2021  X  
9 Bergamt Stralsund 08.11.2021  X  

12 Landesamt für Gesundheit 
und Soziales  

29.10.2021  X  

13 Staatl. Bau- u. Liegenschafts-
amt Greifswald 

09.11.2021  X  

14 Hauptzollamt Stralsund 25.10.2021  X  
15 Landesforst M-V  09.11.2021 X   
16 Deutsche Telekom Technik 

GmbH 
18.10.2021  X  

17 Vodafone Deutschland GmbH 28.10.2021  X  
18 50Hertz Transmission GmbH 11.10.2021  X  
19 Landesamt für innere Verwal-

tung M-V, Amt für Geoinfor-
mation, Vermessungs- und 
Katasterwesen 

07.10.2021  X  

28 Hansestadt Greifswald  
Stadtplanungsamt  

11.11.2021 X   

31 SWS Energie GmbH  
Fachbereich Strom 
Fachbereich Gas/ Fernwärme 

10.11.2021  X  

32 GDMcom GmbH 11.10.2021  X  
33 SWS Telnet GmbH 28.10.2021  X  
40 Wasserverband- und Boden-

verband „Barthe/Küste“ 
09.11.2021  X  

52 LK Vorpommern-Rügen 
FB 3/FD 43 Bau und Planung  

09.11.2021 X X  

 Sonstige:     
 LEG – Hr. Habedank 01.12.2021   X 

  

TOP Ö  3.3TOP Ö  3.3
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Abwägungsrelevante Stellungnahmen 
 
Nr.  Stellungnahme Abwägung und Berücksichtigung im Be-

bauungsplan 
1 StALU Vorpommern 

Stellungnahme vom: 09.11.2021 
 

Wasserwirtschaft 
Laut Unterlagen soll der Anfang 2021 
in Kraft getretene BBP Nr. 39 der 
Hansestadt Stralsund in einem ver-
einfachten Verfahren nach § 13 
BauGB angepasst werden. Anlass ist 
die Reduzierung des Erschließungs-
flächenanteils zur Verringerung der 
Erschließungskosten. Hinsichtlich der 
Regenwasserableitung wird die im 
rechtskräftigen B-Plan festgesetzte 
grundsätzliche Lösung mit einem vor-
geschalteten Sedimentationsbecken 
mit Ölsperre beibehalten. Der Nach-
weis der Unbedenklichkeit der Nieder-
schlagswassereinleitung in den 
WRRL-berichtspflichtigen Stralsunder 
Mühlgraben und auch die abschlie-
ßende Prüfung hinsichtlich der Ver-
einbarkeit des Vorhabens mit den Be-
wirtschaftungszielen nach § 27 WHG 
durch die zuständige untere Wasser-
behörde (UWB) des Landkreises Vor-
pommern-Rügen sollte im Zuge der 
Beantragung der Einleiterlaubnis er-
folgen (siehe StALU VP Stellung-
nahme vom 09.09.2020). 
Gemäß vorliegenden Unterlagen 
wurde im Rahmen der Erschließungs-
planung die Einleitgenehmigung 
durch die UWB des Landkreises Vor-
pommern-Rügen bereits abschlie-
ßend erteilt 
(WE8/13073/088/96556/120/21). 
Im Weiteren werden von dem Vorha-
ben keine in der Zuständigkeit des 
STALU VP befindlichen wasserwirt-
schaftlichen Anlagen sowie weitere, 
durch das STALU VP zu vollziehende 
wasserbehördliche Entscheidungen 
berührt. 
 

 
 
 
Keine Abwägung erforderlich 
 

 Naturschutz, Altlasten und Boden-
schutz 
Belange, die durch mein Amt zu ver-
treten sind, werden nicht betroffen. 
Das Planvorhaben wurde aus der 
Sicht der von meinem Amt zu vertre-

 
 
Keine Abwägung erforderlich 
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tenden Belange des anlagenbezoge-
nen Immissionsschutzes geprüft. Im 
Plangebiet befinden sich keine nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
genehmigungsbedürftigen Anlagen. 
In einer Entfernung von ca. 790 m 
nordöstlich des Plangebietes befindet 
sich das BHKW Stralsund 3, Vogel-
sangstraße 5, der SWS Natur GmbH, 
in ca. 1.460 m südöstlich des Plange-
bietes das BHKW Krankenhaus West, 
Kastanienweg 27, der SWS Energie 
GmbH und in ca. 1.650 m östlich des 
Plangebietes befindet sich die Motor-
sportanlage des MC Nordstern 
Stralsund. Die drei Anlagen unterfal-
len dem Genehmigungsregime des 
BImSchG in Zuständigkeit des StALU 
Vorpommern. Die in Betrieb befindli-
chen Anlagen verursachen jeweils. 
Schall- und Luftschadstoffemissionen. 
Für die Motorsportanlage liegt dem 
StALU ein Änderungsantrag zu den 
Betriebszeiten vor, es ist geplant die 
Motorsportveranstaltungen auch wäh-
rend Zeiten mit erhöhter Empfindlich-
keit durchzuführen. Die Prüfung der 
Relevanz v.g. Emissionen mit Blick 
auf die Änderung des o.g. B-Plans 
obliegt dem Träger der Bauleitpla-
nung. 
 

5 Eisenbahn-Bundesamt  
Stellungnahme vom: 01.11.2021 
 
Die Plangebietsgrenze des Bebau-
ungsplanes Nr. 39 befindet sich in ei-
niger Entfernung zur Bahnstrecke 
Stralsund - Rostock, Strecken-Nr. 
6322. 
Belange des Eisenbahn Bundesam-
tes werden erkennbar nicht berührt.  
Planungen der DB Netz AG als Infra-
strukturbetreiberin dieser Strecke, die 
Auswirkungen auf den Bebauungs-
plan haben könnten, sind beim Eisen-
bahn-Bundesamt nicht zur Zulassung 
anhängig. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

7 Straßenbauamt Stralsund 
Mail vom: 12.10.2021 
 
Die Belange des SBA werden durch 
die Planung nicht berührt. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

9 Bergamt Stralsund  
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Stellungnahme vom: 08.11.2021 
 
Die von Ihnen zur Stellungnahme ein-
gereichte Maßnahme befindet sich in-
nerhalb der Bergbauberechtigung „Er-
laubnis zur Aufsuchung des berg-
freien Bodenschatzes Sole im Feld 
Trias“. Inhaber dieser Erlaubnis ist die 
Firma Geo Exploration Technologies 
GmbH. Die Erlaubnis stellt lediglich 
einen Dritte ausschließenden Rechts-
titel dar. Die Bergbauberechtigung 
besagt noch nichts darüber, wie und 
unter welchen Voraussetzungen der 
Inhaber seine Berechtigung ausüben 
darf (vgl. Boldt/Weller, BBergG, § 6 
Rn. 13). Die genannte Aufsuchungs-
erlaubnis steht dem zur Stellung-
nahme eingereichten Vorhaben nicht 
entgegen.  
Belange nach Energiewirtschaftsge-
setz (EnWG) in der Zuständigkeit des 
Bergamtes Stralsund werden nicht 
berührt.  
Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund 
zu wahrenden Belange werden keine 
weiteren Einwände oder ergänzenden 
Anregungen vorgebracht. 
 

 
 
Kenntnisnahme 

12 Landesamt für Gesundheit und Sozia-
les M-V 
Stellungnahme vom: 29.10.2021 
 
Die zur Stellungnahme vorgelegten 
Antragsunterlagen wurden gemäß Ar-
beitsschutzgesetz (ArbSchG) vom 
07.08.1996 (BGBl. I S. 1246) in der 
aktuell gültigen Fassung, i.V.m. der 
Verordnung über Arbeitsstätten (Ar-
beitsstättenverordnung - ArbStättV) 
vom 12.08.2004 (BGBl. I S.2179) in 
der aktuell gültigen Fassung, geprüft. 
Gegen das Vorhaben bestehen aus 
der Sicht des Arbeitsschutzes keine 
Einwendungen, wenn es entspre-
chend den vorgelegten Unterlagen 
und arbeitsschutzrechtlichen Anforde-
rungen ausgeführt wird. 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 Hinweis: 
Pflichten des Bauherrn nach Baustel-
lenverordnung 
Während der Vorbereitungs- und Aus-
führungsphase des Bauvorhabens 
sind vom Bauherrn die Anforderungen 

 
Kenntnisnahme 
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aus der Baustellenverordnung einzu-
halten bzw. umzusetzen. In diesem 
Zusammenhang ist insbesondere für 
den Fall, dass an diesem Vorhaben 
mehrere Arbeitgeber gleichzeitig oder 
nacheinander tätig werden, ein geeig-
neter Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator zu bestellen sowie 
durch diesen eine Unterlage für spä-
tere Arbeiten an der baulichen Anlage 
zusammenzustellen. Eine damit erfor-
derlichenfalls verbundene Vorankün-
digung der Baumaßnahmen ist spä-
testens 14 Tage vor Baubeginn an 
das  
Landesamt für Gesundheit und Sozia-
les 
Mecklenburg-Vorpommern,  
Abteilung Arbeitsschutz und techni-
sche Sicherheit, Dezernat 
Stralsund  
zu übersenden. (Baustellenverord-
nung – BaustellV) vom 10. Juni 
1998 (BGBl. I, S. 1283) 
 

13 Staatliches Bau- und Liegenschafts-
amt Greifswald 
Stellungnahme vom: 09.11.2021 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand be-
findet sich im Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 39 der Hansestadt 
Stralsund kein Grundbesitz des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern, so 
dass unsererseits hierzu weder Anre-
gungen noch Bedenken vorzubringen 
sind. 
Es ist jedoch nicht auszuschließen, 
dass sich im Verfahrensgebiet forst- 
oder landwirtschaftliche sowie für Na-
turschutzzwecke genutzte Landesflä-
chen befinden.  
Auf eine weitere Beteiligung des 
Staatlichen Bau- und Liegenschafts-
amtes Greifswald im Planungsverfah-
ren wird verzichtet. 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 

14 Hauptzollamt Stralsund 
Stellungnahme vom: 25.10.2021 
 
Im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 
Abs. 2 BauGB verweise ich vollum-
fänglich auf meine Stellungnahme 
vom 26.03.2020 GZ: Z 2316 B - BB 
15/2020 - B 110001. 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 Stellungnahme vom 26.03.2020  
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Im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 
Abs. 2 BauGB verweise ich vollum-
fänglich auf meine Stellungnahme 
vom 02. Juli 2018 GZ: Z 2316 B - BB 
42/2018 - B 110001. 

 
Kenntnisnahme 

 Stellungnahme vom 23.03.2018 
 
1 
Ich erhebe aus zollrechtlicher und fis-
kalischer Sicht keine Einwendungen 
gegen den Entwurf. 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 2 
Darüber hinaus gebe ich folgende 
Hinweise: 
Das Plangebiet befindet sich im 
grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 
ZollVG i. V. m. § 1, Anlage 1 C der 
Verordnung über die Ausdehnung des 
grenznahen Raumes und die der 
Grenzaufsicht unterworfenen Gebiete 
– GrenzAV -). Insoweit weise ich rein 
vorsorglich auf das Betretungsrecht 
im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 
2 ZollVG, welches auch während et-
waiger Bauphasen jederzeit gewähr-
leistet sein muss, hin. Darüber hinaus 
kann das Hauptzollamt verlangen, 
dass Grundstückseigentümer und -
besitzer einen Grenzpfad freilassen 
und an Einfriedungen Durchlässe o-
der Übergänge einrichten, das Haupt-
zollamt kann solche Einrichtungen 
auch selbst errichten (Sätze 2 und 3 
ebendort). 
 

 
 
Kenntnisnahme 

15 Forstamt Schuenhagen 
Stellungnahme vom: 09.11.2021 
(- Meine Stellungnahme vom 
04.09.2020  
- Meine Stellungnahme vom 
08.04.2020  
- Meine Stellungnahme vom 
06.04.2018) 
 
Dem Vorhaben wird aus forstrechtli-
cher Sicht unter Beachtung nachfol-
gender Begründung zugestimmt. 
Meine o. g. vorangegangenen Stel-
lungnahmen behalten weiterhin Ihre 
Gültigkeit, soweit nicht in dieser Stel-
lungnahme davon abgewichen wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Abwägung erforderlich 
 

 Die vereinfachte 1. Änderung der Pla-
nung beinhaltet hinsichtlich der fest-
gesetzten Waldflächen nur geringfü-
gige Änderungen. 

Keine Abwägung erforderlich. Die Hin-
weise werden zur Kenntnis genommen. 
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Sie schreiben in Ihrer Begründung 
des Entwurfs, Stand Juni 2021, dass 
die Abgrenzung der westlichen Wald-
fläche im Detail angepasst wird, so-
dass eine Mindesttiefe von 20 m 
nicht unterschritten wird. Richtig ist, 
dass bei einer Fläche eine mittlere 
Breite von mindestens 25 m gegeben 
sein muss, um als Wald im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 und 2 LWaldG zu gelten. 
Im vorliegenden Fall wird diese mitt-
lere Breite erreicht, da die westliche 
Waldfläche nur im Norden verhältnis-
mäßig schmal ist und in ihrem südli-
chen Verlauf deutlich breiter wird. 
Die ergänzende Aufforstung im Be-
reich der inneren Parkanlage entfällt 
zwar, allerdings reduzieren sich die 
geplanten Waldflächen dadurch nur 
geringfügig um 2.785 m². Die beab-
sichtigte Waldmehrung am Standort 
beträgt damit aktuell 28.570 m², was 
nach wie vor ein sehr gutes und be-
grüßenswertes Planziel darstellt. 
 

16 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Stellungnahme vom: 18.10.2021 
 
Gegen Ihre geplante Baumaßnahme 
gibt es prinzipiell keine Einwände. 

 
 
 
Keine Abwägung erforderlich 
 

 Wir weisen jedoch auf folgendes hin: 
In Ihrem Planungsbereich befinden 
sich oberirdische Telekommunikati-
onslinien der Telekom, wie aus den 
beigefügten Lageplänen zu ersehen 
ist.  Sollte eine Umsetzung der vor-
handen oberirdischen Telekommuni-
kationslinien erforderlich sein, bitten 
wir dies rechtzeitig, mindestens 12 
Wochen vor Baubeginn, bei uns an-
zuzeigen.  Für die telekommunikati-
onstechnische Erschließung wird im 
Zusammenhang mit dem oben ge-
nannten Bebauungsplan eine Erwei-
terung unseres Telekommunikations-
netzes erforderlich. Eine Entschei-
dung, ob ein Ausbau erfolgt, können 
wir erst nach Prüfung der Wirtschaft-
lichkeit und einer Nutzenrechnung 
treffen. Im Vorfeld der Erschließung 
ist der Abschluss eines Erschlie-
ßungsvertrages mit dem Erschlie-
ßungsträger (Bauträger) notwendig. 
Wir machen darauf aufmerksam, dass 
aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
für die telekommunikationstechnische 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Sie werden vom Erschließungsträ-
ger im Rahmen der Erschließungsplanung 
umgesetzt. 
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Erschließung und gegebenenfalls der 
Anbindung des Bebauungsplanes 
eine Kostenbeteiligung durch den 
Bauträger erforderlich werden kann.  
Für die nicht öffentlichen Verkehrsflä-
chen ist die Sicherung der Telekom-
munikationslinien mittels Dienstbar-
keit zu gewährleisten. Für den recht-
zeitigen Ausbau des Telekommunika-
tionsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Bau-
maßnahmen der anderen Leitungsträ-
ger ist es notwendig, dass Beginn und 
Ablauf der Erschließungsmaßnahmen 
im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Technik GmbH so 
früh wie möglich, mindestens 4 Mo-
nate vor Baubeginn, schriftlich ange-
zeigt werden.  Der Erschließungsträ-
ger/Vorhabenträger hat sicherzustel-
len, dass im Rahmen der Erschlie-
ßung eine passive Netzinfrastruktur 
(z.B. ein Leerohrnetz) mitverlegt wird. 
Wir weisen in diesem Zusammen-
hang auf das Telekommunikationsge-
setz (TKG) § 77i „Koordinierung von 
Bauarbeiten und Mitverlegung“ Ab-
satz (7) hin: Hier heißt es unterande-
rem, Zitat:“ Im Rahmen der Erschlie-
ßung von Neubaugebieten ist stets si-
cherzustellen, dass geeignete passive 
Netzinfrastrukturen, ausgestattet mit 
Glasfaserkabeln, mitverlegt werden.“ 
Des Weiteren weisen wir darauf hin, 
dass der Bauherr als „Zustandsstörer“ 
für die Kampfmittelfreiheit des Bau-
grundstückes verantwortlich ist. Die 
Kampfmittelfreiheit ist schriftlich zu 
dokumentieren und rechtzeitig an die 
Telekom, als Voraussetzung für den 
Baubeginn, zu übergeben. Wir möch-
ten Sie bitten, den Erschließungsträ-
ger auf diese Punkte aufmerksam zu 
machen.  
Für Fragen zum Inhalt unseres 
Schreibens stehen wir Ihnen unter 
den oben genannten Kontaktmöglich-
keiten oder unserer Besucheranschrift 
zur Verfügung. 

 Anlagen: 
Merkblatt 
Lagepläne 
 

 

17 Vodafone Deutschland GmbH 
Stellungnahme vom: 28.10.2021 
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Im Planbereich befinden sich Tele-
kommunikationsanlagen unseres Un-
ternehmens, deren Lage auf den bei-
liegenden Bestandsplänen dargestellt 
ist. Wir weisen darauf hin, dass un-
sere Anlagen bei der Bauausführung 
zu schützen bzw. zu sichern sind, 
nicht 
überbaut und vorhandene Überde-
ckungen nicht verringert werden dür-
fen. Sollte eine Umverlegung oder 
Baufeldfreimachung unserer Tele-
kommunikationsanlagen erforderlich 
werden, benötigen wir mindestens 
drei Monate vor Baubeginn Ihren Auf-
trag an  
TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com, 
um eine Planung und Bauvorberei-
tung zu veranlassen sowie die not-
wendigen Arbeiten durchführen zu 
können. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Sie sind von der/dem Bauher-
rin/Bauherr zu berücksichtigen. 
 

 Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, 
dass uns ggf. (z.B. bei städtebauli-
chen Sanierungsmaßnahmen) die 
durch den Ersatz oder die Verlegung 
unserer Telekommunikationsanlagen 
entstehenden Kosten nach § 150 (1) 
BauGB zu erstatten sind. 

 

 ACHTUNG!!! 
Das Planzeug im angefragten Aus-
schnitt ist unvollständig. 

 

 Anlagen: 
Lageplan(-pläne) 
 

 

18 50Hertz Transmission GmbH 
Stellungnahme vom: 11.10.2021 
 
Nach Prüfung der Unterlagen teilen 
wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet 
derzeit keine von der 50Hertz Trans-
mission GmbH betriebenen Anlagen 
(z. B. Hochspannungsfreileitungen 
und -kabel, Umspannwerke, Nach-
richtenverbindungen sowie Ver- und 
Entsorgungsleitungen) befinden oder 
in nächster Zeit geplant sind.  
Diese Stellungnahme gilt nur für den 
angefragten räumlichen Bereich und 
nur für die Anlagen der 50Hertz 
Transmission GmbH. 
 

 
 
 
Keine Abwägung erforderlich 
 

19 Landesamt für innere Verwaltung M-V 
Stellungnahme vom: 07.10.2021 
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In dem von Ihnen angegebenen Be-
reich befinden sich gesetzlich ge-
schützte Festpunkte der amtlichen 
geodätischen Grundlagennetze des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
Die genaue Lage der Festpunkte ent-
nehmen Sie bitte den Anlagen; die 
Festpunkte sind dort farbig markiert. 
In der Örtlichkeit sind die Festpunkte 
durch entsprechende Vermessungs-
marken gekennzeichnet ("vermarkt"). 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und geprüft. Der gesetzlich ge-
schützte Festpunkt befindet sich außerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes. 
 

 Vermessungsmarken sind nach § 26 
des Gesetzes über das amtliche 
Geoinformations- und Vermessungs-
wesen (Geoinformations- und Ver-
messungsgesetz - GeoVermG M-V) 
vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-
V S. 713) gesetzlich geschützt: 
- Vermessungsmarken dürfen nicht 
unbefugt eingebracht, in ihrer Lage 
verändert oder entfernt werden. 
- Zur Sicherung der mit dem Boden 
verbundenen Vermessungsmarken 
des Lage-, Höhen- und Schwerefest-
punktfeldes darf eine kreisförmige 
Schutzfläche von zwei Metern Durch-
messer weder überbaut noch abge-
tragen oder auf sonstige Weise ver-
ändert werden. Um die mit dem Bo-
den verbundenen Vermessungsmar-
ken von Lagefestpunkten der Hierar-
chiestufe C und D auch zukünftig für 
satellitengestützte 
Messverfahren (z.B. GPS) nutzen zu 
können, sollten im Umkreis von 30 m 
um die Vermessungsmarken Anpflan-
zungen von Bäumen oder hohen 
Sträuchern vermieden werden. Dies 
gilt nicht für Lagefestpunkte (TP) 1.-3. 
Ordnung. 
- Der feste Stand, die Erkennbarkeit 
und die Verwendbarkeit der Vermes-
sungsmarken dürfen nicht gefährdet 
werden, es sei denn, notwendige 
Maßnahmen rechtfertigen eine Ge-
fährdung der Vermessungsmarken. 
- Wer notwendige Maßnahmen treffen 
will, durch die geodätische Fest-
punkte gefährdet werden können, hat 
dies unverzüglich dem Amt für Geoin-
formation, Vermessung und 
Katasterwesen mitzuteilen. 
Falls Festpunkte bereits jetzt durch 
das Bauvorhaben gefährdet sind, ist 
rechtzeitig (ca. 4 Wochen vor Beginn 
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der Baumaßnahme) ein Antrag auf 
Verlegung des Festpunktes 
beim Amt für Geoinformation, Ver-
messungs- und Katasterwesen zu 
stellen. 
Ein Zuwiderhandeln gegen die ge-
nannten gesetzlichen Bestimmungen 
ist eine Ordnungswidrigkeit und kann 
mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro 
geahndet werden. 
Ich behalte mir vor, ggf. Schadener-
satzansprüche geltend zu machen. 
Bitte beachten Sie das beiliegende 
Merkblatt über die Bedeutung und Er-
haltung der Festpunkte. 
Hinweis: 
Bitte beteiligen Sie auch die jeweili-
gen Landkreise bzw. kreisfreien 
Städte als zuständige Vermessungs- 
und Katasterbehörden, da diese im 
Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen 
das Aufnahmepunktfeld aufbauen. 
Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu 
schützen. 

 Anlagen:  
-Übersichten der im Planungsbereich 
vorhandenen Festpunkte 
-Beschreibungen der im Planungsbe-
reich vorhandenen Festpunkte 
-Merkblatt über die Bedeutung und 
Erhaltung der Festpunkte 
 

 

28 Stadtbauamt Greifswald 
Stellungnahme vom: 11.11.2021 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 39 – „Wohngebiet westlich 
der Lindenallee, Freienwalde“ beab-
sichtigt die Stadt Stralsund den be-
reits rechtswirksamen Bebauungsplan 
dergestalt anzupassen, dass die Er-
schließungskosten der bisherigen 
Planung reduziert werden können. 
Durch die geänderten und nun vorlie-
genden Planungen reduziert sich der 
Anteil der Verkehrsflächen zu Guns-
ten der Wohnbaulandflächen. Dies ist 
grundsätzlich zu begrüßen. 
Belange der UHGW werden durch die 
1. Änderung des B-Plans Nr. 39 nicht 
negativ berührt. 
Weitere Hinweise und Bedenken be-
stehen nicht. 
 

 
 
 
Keine Abwägung erforderlich 
 

31 SWS Energie GmbH  
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Stellungnahme vom: 10.11.2021 
 
Ergänzungen zum Kap. 4.3.2 Ver- 
und Entsorgung 
1. Strom: 
Die elektrotechnische Erschließung 
erfolgt über eine 20 kV-Anbindung im 
Bereich der Lindenallee. Für die Ver-
sorgung des 1. und 2. BA wird die Er-
richtung jeweils einer Trafostation er-
forderlich. Weiterhin sind Standorte 
für die Aufstellung von Kabelverteiler-
schränken (KVS) vorzusehen und ab-
zustimmen. Eine Kabelverlegung wie 
in Kap. 4.3.1, Abb. 2 dargestellt, ist 
technisch nicht möglich. 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Sie werden vom Erschließungsträ-
ger im Rahmen der Erschließungsplanung 
umgesetzt. 
 

 2. Wärmeversorgung 
Für die Sicherstellung der Wärmever-
sorgung ist der Anschluss des B-Pla-
nes an das vorhandene FW-System 
im Bereich der Lindenallee vorgese-
hen. Dazu ist im Bereich der 
Wendeschleife Lindenallee (außer-
halb des B-Plan-Gebietes) die Auf-
stellung einer Wärmeübergabestation 
geplant. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Sie werden vom Erschließungsträ-
ger im Rahmen der Erschließungsplanung 
umgesetzt. 
 

 Im Zuge der Erschließungsplanung ist 
durch den Projektträger vor Beginn 
der Erschließung ein koordinierter 
Leitungsplan mit den Versorgungsträ-
gern abzustimmen. Die mit unserem 
Schreiben vom 17.04.2019 (Vorgang 
106/2018) übergebenen Bestands-
pläne sind weiterhin aktuell. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Sie werden vom Erschließungsträ-
ger im Rahmen der Erschließungsplanung 
umgesetzt. 
 

32 GDMcom GmbH 
Stellungnahme vom: 11.10.2021 
 
ONTRAS Gastransport GmbH 
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netz-
gebiet Thüringen-Sachsen) 
VNG Gasspeicher GmbH 
Erdgasspeicher Peissen GmbH 
Im angefragten Bereich befinden sich 
keine Anlagen und keine zurzeit lau-
fenden Planungen der/s oben ge-
nannten Anlagenbetreiber/s. Wir ha-
ben keine Einwände gegen das Vor-
haben. Diese Zustimmung gilt vorbe-
haltlich der noch ausstehenden Prü-
fung, ob Anlagen der ONTRAS bzw. 
vorgenannter Anlagenbetreiber von 
Ausgleichs-/Ersatz-/Kompensations-
maßnahmen außerhalb des Plange-
bietes berührt werden. Die ONTRAS 

 
 
 
Keine Abwägung erforderlich 
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ist deshalb an der Planung dieser 
Maßnahmen zu beteiligen. 
Auflage: 
Sollte der Geltungsbereich bzw. die 
Planung erweitert oder verlagert wer-
den oder der Arbeitsraum die darge-
stellten Planungsgrenzen überschrei-
ten, so ist es notwendig, eine erneute 
Anfrage durchzuführen. Sofern im 
Zuge des o.g. Vorhabens Baumaß-
nahmen vorgesehen sind, hat durch 
den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Bau-
beginn - eine erneute Anfrage zu er-
folgen.  
Weitere Anlagenbetreiber 
Bitte beachten Sie, dass sich im an-
gefragten Bereich Anlagen Dritter be-
finden können, für die GDMcom für 
die Auskunft nicht zuständig ist. 

 Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte 
Bereich den Ihrer Anfrage enthält. 
 

 
 

 

33 SWS Telnet GmbH 
Stellungnahme vom: 28.10.2021 
 
Im Zuge der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 39 der Hansestadt 
Stralsund „Wohngebiet westlich der 
Lindenallee, Freienlande“ gab es am 
26.10.2021 einen Abstimmungstermin 
im Hause der AIU GmbH. 
Im Zuge der 1. Änderung soll die 
Wohngebietsfläche um ca. 13 % er-
höht werden. Dies hat Auswirkungen 
auf die Bemessung der Telekommuni-
kationstechnischen Anlagen. Seitens 
des B-Planers muss die Grund-
stücksaufteilung der geplanten Be-
bauung festgelegt werden. Weiterhin 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Sie sind vom Erschließungsträger im Rah-
men der Erschließungsplanung umzusetzen. 
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brauchen wir eine Aussage zu den 
möglichen Wohneinheiten in den 
Häusern. Es erfolgt dann eine Anpas-
sung der Planung und Dimensionie-
rung der Telekommunikationstechni-
schen Anlagen. 
 

40 Wasser- und Bodenverband 
„Barthe/Küste“ 
Stellungnahme vom: 09.11.2021 
 
Durch die geplante 1. Änderung wer-
den Belange unseres Verbandes 
nicht weiter berührt. 

 
 
 
 
Keine Abwägung erforderlich 

 Hinweis: 
Durch die geplante Vergrößerung der 
Wohngebietsfläche auf 9 ha und die 
Anhebung der GRZ auf 0,4 ist weiter-
hin sicher zu stellen, dass eine schad-
lose Ableitung des anfallenden Nie-
derschlagswassers über die Gewäs-
ser 2. Ordnung erfolgen wird. Im Rah-
men der Erschließungsplanung be-
darf es dazu entsprechender Nach-
weise. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Sie sind vom Erschließungsträger im Rah-
men der Erschließungsplanung umgesetzt. 
 

 Ausgleich und Ersatzmaßnahmen, die 
ggf. außerhalb des B-Plangebietes 
geplant werden, sind erneut mit unse-
rem Verband abzustimmen. 
 

Keine Abwägung erforderlich 

52 Landkreis Vorpommern-Rügen 
Stellungnahme vom: 09.11.2021 
 
Städtebauliche und planungsrechtli-
che Belange 
Im Rahmen eines vereinfachten Än-
derungsverfahrens soll der Erschie-
ßungsflächenanteil des rechtskräfti-
gen B-Planes reduziert werden. Dar-
über hinaus sollen Festsetzungen zu 
Naturschutzmaßnahmen nach § 9 
Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB verän-
dert werden. So soll beispielsweise 
auf die Anpflanzung einer Feldhecke 
verzichtet werden. Dafür soll eine 
parkartige Grünfläche angelegt wer-
den. Aus städtebaulicher und bau-
rechtlicher Sicht gibt es hierzu keine 
Bedenken. 

 
 
 
Keine Abwägung erforderlich 

 Bodenschutz 
Die Hinweise zum Umgang mit Böden 
zur Wiederverwertung bzw. Beseiti-
gung nach der LAGA M20 wurden er-
teilt und sind in den Planunterlagen 
sowie der Abwägungsdokumentation 
berücksichtigt worden. 

 
Keine Abwägung erforderlich 
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 Naturschutz 
Die vorgelegte Eingriffs-/Ausgleichsbi-
lanz wird im Grundsatz bestätigt, ist 
allerdings hinsichtlich 
der Aussagen zum Baumschutz anzu-
passen. Die Angaben zu den aufge-
führten 22 Alleebaumpflanzungen und 
11 Baumpflanzungen, in der Begrün-
dung zum Thema Kompensationswir-
kung, können nicht nachvollzogen 
werden. In den textlichen Festsetzun-
gen unter Nr. 10.1 werden zwar 20 Al-
leebäume festgesetzt, die Planzeich-
nung weißt jedoch in Gänze 
nur 15 Standorte für das Anpflanzen 
von Bäumen aus. Eine Festsetzung 
und Ausweisung bezüglich der weite-
ren 11 Einzelbaumpflanzungen ist in-
des nicht erkennbar. 
 
Sowohl die Maßnahme AF 1 (Um-
wandlung von Acker in extensive 
Mähwiese gem. HzE 2.31) als auch 
die Maßnahme AF 2 (Anlage parkarti-
ger Grünflächen gem. HzE 6.11) sind 
Maßnahmen mit einem dauerhaftem 
Pflegerfordernis. Demzufolge ist ein 
auf die jeweiligen konkreten standort-
örtlichen Verhältnisse abgestimmter 
(qualifizierter) Pflegeplan zu erstellen. 
Auf Grundlage des Pflegeplans sind 
die Aufwendungen für die Pflege ein-
schließlich der Kosten für Verwaltung 
und Kontrolle der Maßnahmen als ka-
pitalisierter unter Berücksichtigung 
von Kostensteigerungen abgezinster 
Betrag (Kapitalstock) zu ermitteln. 

 
Keine Abwägung erforderlich. Gemäß 
Satzung sind 20 Baumpflanzungen im Be-
reich der festgesetzten Verkehrsfläche 
(ohne Standortbindung gem. Planzeich-
nung) sowie 15 durch Symboldarstellung in 
der Planzeichnung räumlich verortete 
Baumpflanzungen zu erbringen. Die Tabelle 
auf S. 13 der Begründung wird redaktionell 
angepasst (20 statt 22 Alleebaumpflanzun-
gen, 15 statt 11 Baumpflanzungen), die Ge-
samtsumme ändert sich dadurch jedoch 
nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Maßnahmeflächen werden zukünftig 
durch die Stadt bewirtschaftet. Der Stadt 
fließen durch die städtebauliche Entwicklung 
zusätzliche Einnahmen zu (z.B. Grund-
steuer), so dass eine dauerhafte Finanzie-
rung gewährleistet ist. Die Ermittlung bzw. 
der Nachweis eines Kapitalstocks ist nur bei 
privat getragenen Maßnahmen als Voraus-
setzung einer Anerkennung als handelbares 
Ökokonten erforderlich.  
 

 Brand- und Katastrophenschutz 
Aus der Sicht des vorbeugenden 
Brandschutzes bestehen keine Be-
denken zum o.g. Vorhaben. 
Es sind folgende Grundsätze einzu-
halten: 
• Schaffung ausreichender Anfahrts-, 
Durchfahrts- bzw. Wendemöglichkei-
ten für Fahrzeuge der Feuerwehr und 
des Rettungsdienstes;  
• Ordnungsgemäße Kennzeichnung 
der Wege, Straßen, Plätze bzw. Ge-
bäude (Straßennamen, Hausnum-
mern usw.), 
• Die Bereitstellung der erforderlichen 
Löschwasserversorgung von mindes-
tens 48 m³/h ist in der weiteren Pla-
nung zu beachten und in der Erschlie-
ßungsphase umzusetzen. 

 
Keine Abwägung erforderlich 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Sie sind vom Erschließungsträger im Rah-
men der Erschließungsplanung umzusetzen. 
Die Löschwasserversorgung wird im Stadt-
gebiet bekanntermaßen durch die Trinkwas-
serversorgung sichergestellt. 
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Das Löschwasser ist gemäß dem Ar-
beitsblatt W 405, Stand: Februar 
2008, des DVGW für den Zeitraum 
von 2 Stunden, innerhalb eines Ra-
dius von 300 m bereitzustellen. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass dieser 
Radius die tatsächliche Wegstrecke 
betrifft und keine Luftlinie durch Ge-
bäude bzw. über fremde Grundstücke 
darstellt. 
Gemäß § 2 Abs. 1 (Ziffer 4) des Ge-
setzes über den Brandschutz und die 
Technischen Hilfeleitungen 
durch die Feuerwehren für Mecklen-
burg- Vorpommern vom 31. Dezem-
ber 2015, in der derzeit geltenden 
Fassung, ist die Gemeinde verpflich-
tet die Löschwasserversorgung, als 
Grundschutz, in ihrem Gebiet sicher-
zustellen. 

 Kataster und Vermessung 
Die Prüfung des o.g. B-Planes bezüg-
lich der Angaben aus dem Liegen-
schaftskataster hat ergeben: 
Planzeichnung Teil A 
Die hier vorliegende Ausfertigung der 
Planzeichnung bedarf noch einer 
Überarbeitung und ist dann zur Bestä-
tigung der Richtigkeit des katastermä-
ßigen Bestandes geeignet. 
Vermarkte und unvermarkte Grenz-
punkte werden nicht unterschieden. 
Zur Verbesserung der räumlichen 
Einordnung sollten alle betroffenen 
und angrenzenden Flurstücke darge-
stellt und bezeichnet werden. Die Be-
nennung des Plangebietes fehlt. Die 
Plangrundlage ist nicht bezeichnet. 
Begründung: 
Unter Punkt 1.4 „Plangrundlage" ist 
die zeichnerische Grundlage genauer 
zu bezeichnen. 

 
Das Kataster wurde auf Aktualität und 
Vollständigkeit geprüft. Es konnte kein 
Fehler festgestellt werden. Die Unterschei-
dung vermarkter und unvermarkter Grenz-
punkte ist für die Bauleitplanung ohne Be-
lang. Vorliegende Planung ist eine verein-
fachte Änderung, detailliertere Angaben fin-
den sich laut der Begründung an entspre-
chender Stelle im Ursprungsplan. 

 Abfallwirtschaft 
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des 
Landkreises Vorpommern-Rügen 
nimmt zum o.g. Bebauungsplan wie 
folgt Stellung: 
In der Hansestadt Stralsund wird die 
Entsorgung der Abfälle gemäß der 
Satzung über die Abfallbewirtschaf-
tung im Landkreis Vorpommern-Rü-
gen" (Abfallsatzung - AbfS) vom 9. 
Oktober 2017 in der Fassung der 3. 
Änderungssatzung, gültig seit dem 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Sie sind vom Erschließungsträger im Rah-
men der Erschließungsplanung umzusetzen. 
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01.01.2020 durch den Landkreis Vor-
pommern-Rügen, Eigenbetrieb Abfall-
wirtschaft bzw. durch von ihm beauf-
tragte Dritte durchgeführt. Weiterhin 
erfolgt die Abholung und Entsorgung 
von Wertstoffen, wie Pappe, Papier, 
Glas und Verkaufsverpackungen, 
durch hierfür beauftragte private 
Entsorger. Die Grundstücke des Gel-
tungsbereiches des Bebauungspla-
nes unterliegen aufgrund der künfti-
gen Nutzung dem Anschluss- und Be-
nutzungszwang an die Abfallbewirt-
schaftung gemäß § 6 der AbfS. 
 
Die Fahrwege der Planstraßen B.1 
sind als Anliegerstraßen mit Begeg-
nungsverkehr in einer Mindestbreite 
von 4,75 m zu erstellen. Bei kurviger 
Streckenführung sind die Schleppkur-
ven für dreiachsige Müllfahrzeuge zu 
beachten. Bei 90-Grad-Kurven ist ein 
Platzbedarf im Kurvenbereich von 
mindestens 5,50 m zu berücksichti-
gen. Das Maß ergibt sich aus Mes-
sungen an einem 10 m langen, 3-ach-
sigen Abfallsammelfahrzeug. Die 
Straßen müssen eine lichte Durch-
fahrtshöhe von mindestens 4,00 m 
gewährleisten (Dächer, Sträucher, 
Bäume, Straßenlaternen usw. dürfen 
nicht in das Lichtraumprofil ragen) 
und müssen weiterhin für die zulässi-
gen Achslasten eines Abfallsammel-
fahrzeuges ausreichend tragfähig 
sein (zulässiges Gesamtgewicht von 
Abfallfahrzeugen beträgt max. 26 t). 
Die Straßen sind so anzulegen, dass 
auf geneigtem Gelände ausreichende 
Sicherheit gegen Umstürzen und Rut-
schen gegeben ist und müssen so ge-
staltet sein, dass Schwellen und 
Durchfahrschleusen problemlos von 
Abfallsammelfahrzeugen überfahren 
werden können (ohne Aufsetzen der 
Trittbretter, wobei die niedrigste Höhe 
für Trittbretter nach DIN EN 1501 -1 
Hecklader 450 mm beträgt; dabei sind 
auch Rahmenkonstruktion und Fahr-
zeugüberhang und Federweg zu be-
rücksichtigen).  
Alle Abfallbehälter/ -säcke sowie 
Sperrmüll sind gemäß § 15 Absatz 2 
AbfS am Tag der Abholung an der 
Bürgersteigkante bzw. am Straßen-
rand der öffentlichen Straßen A.1 und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Sie sind vom Erschließungsträger im Rah-
men der Erschließungsplanung umzusetzen. 
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B.1 so bereitzustellen, dass ein Rück-
wärtsfahren der Entsorgungsfahr-
zeuge nicht erforderlich ist. 

 Aus Sicht der Wasserwirtschaft gibt 
es keine weiteren Anregungen. 
 

Keine Abwägung erforderlich 

   
 Sonstige:  
 LEG mbH 

Mail vom: 01.12.2021 
 
Anbei übersende ich Ihnen den ge-
planten Parzellenplan zum B- Plan 39 
nördlicher Bereich. Bei der Parzelle 
20 bitten wir um eine Veränderung 
des möglichen Baufensters unter Bei-
behaltung der geplanten Festsetzun-
gen. Damit soll erreicht werden, dass 
das zu errichtende Gebäude in etwa 
gleich groß werden kann im  
 Verhältnis zu den östlichen Nach-
barn und 
 das zu errichtende Gebäude paral-
lel zum Straßenverlauf gestellt wer-
den kann. 

 
 
 
Die Anregung ist nachvollziehbar und 
wird berücksichtigt. Öffentliche Belange 
werden durch die geringfügige Anpassung 
des Baufeldes erkennbar nicht berührt. 

 Anlagen: 
-Anpassung Baufenster Parzellie-
rungsplan 
-Anpassung Baufenster Baugrenzen 
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Sachverhalt: 

Im Rahmen der laufenden 3. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 
(ISEK) der Hansestadt Stralsund wurden Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung und 
daraus abgeleitet zum Wohnraumbedarf bis 2035 erstellt. Zur Bedarfsabsicherung ist 
mittelfristig auch weiterhin eine kontinuierliche Entwicklung von Wohnbauflächen erforderlich. 

Um die Attraktivität der Hansestadt Stralsund als Wohnort zu sichern und weiter zu steigern, 
ist dabei ein vielfältiges und für verschiedenste Nutzergruppen geeignetes 
Wohnraumangebot an unterschiedlichen Standorten vorzuhalten. Denn nur ein effektiver und 
attraktiver Wohnungsmarkt kann weiteren Zuzug befördern. Es gibt eine anhaltend hohe 
Nachfrage nach attraktiven Bauplätzen in der Nähe zum Strelasund aus den 
unterschiedlichsten Angebotssegmenten (freistehendes Einfamilienhaus, Doppel- und 
Reihenhäuser, Geschosswohnungsbau). 

Mit dem Aufstellungsbeschluss der Bürgerschaft vom 26.09.2019 (Beschluss-Nr. 2019-VII-
03-0113) wurde das Planverfahren des o. g. Bebauungsplans für eine zurzeit größtenteils als 
Acker genutzten Fläche und einer Splittersiedlung im Außenbereich eingeleitet. Der 
Beschluss wurde im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund (Nr. 12 /Jahrgang 29) am 
13.11.2019 bekannt gemacht.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 4 (2) Baugesetzbauch (BauGB) fand im 
Rahmen einer Auslegung in der Zeit vom 3. bis zum 18. Juni 2021 statt. Die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
gem. § 4 (2) bzw. § 2 (2) BauGB erfolgte mit Schreiben vom 26. Mai 2021 und mit der Bitte 
um Stellungnahme bis zum 30. Juni 2021. Die Hinweise und Stellungnahmen aus den 
frühzeitigen Beteiligungen zum Vorentwurf wurden dokumentiert, geprüft und einer 
Abwägung unterzogen Die relevanten Belange sind Grundlage des nun vorliegenden 
Entwurfes zum Bebauungsplan. 

Für das im Stadtteil Andershof östlich der Greifswalder Chaussee neben dem räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 42 „Wohngebiet südlich des Deviner Weges“ und 
südlich des Vorhaben- und Erschließungsplans Nr. 8 „Hanse-Einkaufspark“ gelegene 9,8 ha 
große Areal, soll entsprechend der Abgrenzung des Geltungsbereiches (mit den Flurstücken 

TOP Ö  3.4TOP Ö  3.4
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4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 11 ; 12 und Randstreifen von 53/3 (Brandshäger Straße) der Gemarkung 
Andershof, Flur 4) ein Wohngebiet mit Einzel, Doppel- und Reihenhäusern sowie 
Geschosswohnungsbau durch einen privaten Vorhabenträger entwickelt werden  

Die Flächen des Plangebiets sind mit Ausnahme des bebauten Flurstücks 11 im Eigentum 
des Vorhabenträgers. Das Flurstück 11 wurde kürzlich vom Land Mecklenburg-Vorpommern 
an Privat verkauft. Ein Gebäudeteil der Brandshäger Straße Nr. 5 direkt an der Straße 
gelegen (Gemarkung Andershof, Flur 4, Flurstück 11) befindet sich in Teilen auf dem 
städtischen Flurstück 53/3). Die beiden Wohngebäude der Liegenschaft haben 
Bestandsschutz. Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten sind zulässig. 

Das Plangebiet wird: 

 im Westen durch die Brandshäger Straße, 

 im Nordwesten durch Gehölzflächen, 

 im Nordosten durch den Deviner Weg, 

 im Osten durch Wald- und Gehölzflächen, 

 im Süden durch das Betriebsgelände eines Fachmarktes begrenzt. 

Das Plangebiet befindet sich bisher im Außenbereich nach § 35 BauGB und schließt sich an 
das im Zusammenhang bebaute Stadtgebiet an. Die Fläche wird im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan überwiegend als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz 
dargestellt. Gegenwärtig wird der Flächennutzungsplan geändert, so dass dem 
Entwicklungsgebot des B-Plans gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB entsprochen werden kann. 
Die geänderte Darstellung des Plangebiets ist überwiegend als Wohnbaufläche vorgesehen. 
 
 
 
Lösungsvorschlag: 

Im Plangebiet sollen künftig ca. 76 Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser als Einfamilienhaus 
und ca. 10 Einzelhäuser als Mehrfamilienhaus, auch mit ergänzenden Nutzungen für 
insgesamt ca. 150 Haushalte entstehen.  

Die nun vollständig in die Planung einzubeziehende Bebauung Brandshäger Straße 5, 7 und 
9 in der Gemarkung Andershof, Flur 4, Flurstück 11 sind als Wohnbebauung genehmigt und 
genießen Bestandsschutz. Werden die Nutzungen aufgegeben, ist zukünftig eine Nutzung 
nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes möglich. In Vorbereitung bodenordnender 
Maßnahmen zu Gunsten der Eigentümer:Innen wird der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes in dem Bereich angepasst und minimal erweitert. 

Als nächster B-Plan-Verfahrensschritt soll die nun vorliegende Planung zur öffentlichen 
Auslegung bestimmt werden. 

Zur Planung liegt eine positive landesplanerische Stellungnahme des Amtes für 
Raumordnung und Landesplanung Vorpommern vom 29.07.2021 vor. Der Bebauungsplan 
ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 

Wesentliche Planinhalte: 

Die im Plangebiet vorgesehene Wohnbebauung ist durch eine als Grünzug ausgebildete 
Senke in einen südlichen und einen nördlichen Bereich gegliedert. Die Senke soll gleichzeitig 
als naturnahe Fläche zur Rückhaltung bzw. Retention von Niederschlagswasser ausgebildet 
werden. Über eine an die Brandshäger Straße angebundene parallele Erschließungsachse 
werden beide Teilgebiete erschlossen. Die entlang der Brandshäger Straße vororteten 
Solitärbauten mit der Bestandsbebauung definieren den Stadteingang und bilden durch ihre 
maximale IV-Geschossigkeit eine wahrnehmbare Siedlungskante aus. Innerhalb des 
Plangebiets werden die Gebäudehöhen durch abnehmende Geschosszahlen in Richtung 
Osten abgestuft. 

Der Gebietscharakter des Plangebiets wird im Wesentlichen durch Wohnbebauung 
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bestimmt. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 – 9 sind Wohngebäude, sowie Anlagen 
für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie Räume für die 
Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in 
ähnlicher Art ausüben, zulässig. Zusätzlich sind in den WA 1 & WA 2 an der Brandshäger 
Straße Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie ausnahmsweise nicht störende sonstige Gewerbe- und 
Handwerksbetriebe (wenn für Betriebsabläufe und Lagerstellen keine Nebenanlagen 
erforderlich sind) zulässig. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für 
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulässig.  

Die Größe der Baugrundstücke für Reihenhäuser ist mit mindestens 260 qm festgesetzt. Für 
eine Festsetzung von Höchstmaßen gibt es nach bisherigen Erfahrungen kein Erfordernis. 

Längs der Brandshäger Straße werden Flächen für Nebenanlagen mit der 
Zweckbestimmung Stellplätze und Carports zeichnerisch festgesetzt. Hier kann zusätzlich 
der Bedarf des ruhenden Verkehrs gedeckt werden, da sonst in denen als allgemeines 
Wohngebiet festgesetzten Flächen Stellplätze, Carports und Garagen nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und zwischen der hinteren Baugrenze bzw. deren 
Verlängerung und der Straßenbegrenzungslinie zulässig sind. 

Immissionsschutz, Klimaschutz und -anpassung 

Das Plangebiet ist Immissionen der angrenzenden Greifswalder Chaussee (L 222), der ca. 
450 m westlich des Gebiets verlaufenden Bahnstrecke Angermünde-Stralsund sowie eines 
südlich angrenzenden Möbel-Fachmarktes ausgesetzt. Um die auf das Plangebiet 
einwirkenden Lärmimmissionen zu reduzieren, wurden die Bauflächen von 
Immissionsquellen des angrenzenden Fachmarktes und der Greifswalder Chaussee 
weitestgehend abgerückt. Auf den öffentlichen Grünflächen am südlichen Plangebietsrand ist 
die Errichtung einer Lärmschutzwand vorgesehen. Bei Wohngebäuden mit mehr als drei 
Vollgeschossen innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets WA 3 und mit mehr als einem 
Vollgeschoss im WA 6, könnten die schalltechnischen Orientierungswerte für 
schutzbedürftige Räume zum Teil nicht eingehalten werden. Hierdurch werden passive 
Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden entsprechend den ermittelten maßgeblichen 
Außenlärmpegeln gem. DIN 4109-1: 2018-01 „Schallschutz im Hochbau“ erforderlich. 

Eine energetisch effiziente Wärmeversorgung wird durch die mögliche Einrichtung eines 
Nahwärmenetzes angestrebt. Dies wird zurzeit durch die Stadtwerk Stralsund (SWS) 
Energie GmbH geprüft. Die Planung sieht insbesondere mit den festgesetzten Hausformen 
und zulässigen Vollgeschossen eine kompakte Bebauung vor. Die Planung steht dem 
Einsatz regenerativer Energien, einschließlich der aktiven und passiven Nutzung von 
Solarenergie nicht entgegen. 

Grünordnung und Artenschutz 

Der Grünordnungsplan enthält eine umfassende Bestands- und Konfliktanalyse, bilanziert 
die naturschutzrechtlichen Eingriffe, die durch die Planung vorbereitet werden, ermittelt den 
erforderlichen Ausgleich und beschreibt mögliche Kompensationsflächen bzw. Grün- und 
Kompensationsmaßnahmen, die als Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen 
werden. Der Kompensationsbedarf kann nur zum Teil innerhalb des Plangebiets 
ausgeglichen werden. 

Im Umweltbericht erfolgt eine artenschutzrechtliche Auseinandersetzung auf Basis des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags, in der die Bewältigung artenschutzrechtlicher Konflikte 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) behandelt wird. 

Im Plangebiet sind öffentliche Grünflächen festgesetzt, welche zum Teil gleichzeitig als 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft sowie für Maßnahmen zum Ausgleich vorgesehen sind. Südlich des Allgemeinen 
Wohngebiets WA 8 ist im Bereich des Plangebiets eine öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Spielplatz ausgewiesen.  
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Dem Bebauungsplan Nr. 68 werden intern als Ausgleich der Eingriffe in Natur und 
Landschaft die Ausgleichsflächen (AF) 1 & 2, Baumpflanzungen im Bereich der 
Verkehrsflächen sowie Gehölzpflanzungen als Straßenbegleitgrün und in den Bauflächen 
zugeordnet, die insgesamt insgesamt ca. 11.000 Kompensationsflächenäquivalenten (KFÄ) 
erbringen. Auf den mit AF 1 gekennzeichneten Flächen ist eine extensiv zu pflegende 
Wiesenfläche mit einer standortgerechten Saatgutmischung aus Regiosaatgut herzustellen. 
Auf der mit AF2 gekennzeichneten Fläche ist eine parkartige Grünfläche mit einer extensiven 
Wiese und der Anpflanzung von Bäumen vorgesehen. Der externe Ausgleich in Höhe von 
ca. 72.000 KFÄ kann durch Aufforstung einer städtischen Fläche sichergestellt werden. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gibt es keine geschützten Biotope nach § 20 
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG MV). 

Gemäß artenschutzrechtlichem Fachbeitrag sind Maßnahmen des besonderen 
Artenschutzes erforderlich und bedürfen keiner planerischen Festsetzung. Die 
Vermeidungsmaßnahmen (VM) 2 & 5 werden über einen Erschließungsvertrag 
sichergestellt. Gesonderte Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität (CEF-Maßnahmen) sind nicht einzuplanen. 

Auf einer ca. 100 qm großen Fläche im Osten des Plangebiets befindet sich eine Teilfläche 
eines Waldes. Diese Fläche ist in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen, um die dort 
festgestellte Waldeigenschaft gem. § 2 Landeswaldgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
(LWaldG MV) abzubilden. 

Technische und verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet ist für motorisierte Fahrzeuge von der L 222 - Greifswalder Chaussee - 
erreichbar und wird im Südwesten des Plangebiets an die Brandshäger Straße 
angeschlossen. Der südlich gelegene Möbelfachmarkt erhält einen eigen neu zu 
schaffenden Anschlusspunkt. Die öffentlichen Verkehrsflächen des Plangebiets sind als 
Straßenverkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
(Mischverkehrsflächen bzw. Geh- und Radwege) festgesetzt. 

Das Plangebiet ist durch 2 Buslinien und eine Nachtbuslinie und entsprechende Haltestellen 
an das hiesige ÖPNV-Netz angeschlossen.  

Etwa 800 m nordwestlich an der Andershofer Dorfstraße soll mittelfristig ein Bahnhaltepunkt 
entstehen.  

Das bestehende Radverkehrsnetz der Hansestadt Stralsund liegt direkt am Plangebiet an. 
Die geplanten Geh- und Radwege sollen für Radfahrer einen guten Anschluss zu weiteren 
Stadtgebieten gewährleisten. 

Im Zuge der Verkehrserschließung werden ausreichende Anfahrts- und Wendemöglichkeiten 
für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Abfallentsorgung zu 
schaffen.  

Eine stillgelegte Erdgasleitung, die das Plangebiet in Nord-Süd-Richtung durchquert wird 
zurückgebaut. Die brüchige Haupttrinkwasserleitung (Nennweite 300 mm, Asbestzement), 
die das Plangebiet in Nord-Süd-Richtung durchquert, wird ersetzt. 

Die Versorgung des Plangebiets mit Trinkwasser und Löschwasser sowie die Entsorgung 
des Schmutzwassers soll über die auszubauenden Netze der REWA GmbH erfolgen. 

Der Boden des Plangebiets ist für die Versickerung des Niederschlagswassers von den 
geplanten befestigten Flächen nicht geeignet. Niederschlagswasser ist daher nach Vorliegen 
einer wasserrechtlichen Genehmigung in eine Vorflut bzw. ein Gewässer abzuleiten. 

Das anfallende Niederschlagswasser soll künftig im Bereich der Senke rückgehalten und 
zum Teil in das temporär trocken gefallene Soll geleitet werden. Dabei sind die qualitativen 
Anforderungen an das zu beseitigende Niederschlagswasser sicherzustellen. 

Die Versorgung des Plangebiets mit Elektrizität soll über die auszubauenden Netze der SWS 
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Energie GmbH erfolgen. Eine mögliche Versorgung mit Nah- bzw. Fernwärme wird im Zuge 
der Planung berücksichtigt, diese könnte ebenfalls durch die SWS Energie GmbH erfolgen. 
Gegenwärtig wird die zweite Änderung der Fernwärmesatzung der Hansestadt Stralsund 
beraten. Diese Änderung könnte die Ausdehnung der Fernwärmeversorgung auf das 
Plangebiet befördern. Für die mögliche Verlegung von Nah- bzw. Fernwärmeleitungen auf 
privaten Grundstücken ist eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zu Gunsten der SWS 
Energie GmbH durch den Eigentümer zu bewilligen. 

Durch die zeichnerische Festsetzung einer Fläche für Versorgungsanlagen mit der 
Zweckbestimmung Elektrizität (Trafostation) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB wird der 
Flächenbedarf für eine erforderliche Trafostation planungsrechtlich gesichert. 

Der Standort für Wertstoffsammelbehälter wurde zentral an der an der Planstraße A.2 in 
Höhe des geplanten Spielplatzes angeordnet. 
 
 
 
Alternativen:  

Ohne Öffentlichkeitsbeteiligung wäre die Abwägungsgrundlage für den Bebauungsplan 
unvollständig und es könnte kein Baurecht auf der Fläche geschaffen werden. Deshalb gibt 
es keine Alternative zur Durchführung dieses Verfahrensschrittes in der verbindlichen 
Bauleitplanung gem. BauGB. 
  
 
Beschlussvorschlag: 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 

1. In Abänderung des Aufstellungsbeschlusses Beschluss-Nr. 2019-VII-03-0113 vom 
26.09.2019 umfasst der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.68 (mit den 
Flurstücken 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 11 ; 12 der Gemarkung Andershof, Flur 4) nun auch einen 
ca. 600 qm großen Randstreifen des Flurstücks 53/3 (Brandshäger Straße) der 
Gemarkung Andershof, Flur 4. 

 
2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 68 „Wohngebiet östlich Brandshäger Straße“ 

(ANLAGE 1) sowie dessen Begründung mit Umweltbericht (ANLAGE 2) werden in 
den vorliegenden Fassungen vom Dezember 2021 gebilligt und zur öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB bestimmt. 

  
 
Finanzierung: 

Die Kosten für die Planung, erforderliche Fachgutachten und für die technische und 
verkehrliche Erschließung sowie zum Ausgleich und Ersatz werden durch einen Investor 
getragen. Vor Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wird dazu ein städtebaulicher und ein 
Erschließungsvertrag zwischen der Hansestadt Stralsund und dem Vorhabenträger 
geschlossen. 
 
 
Termine/ Zuständigkeiten: 

Öffentliche Auslegung des Entwurfs: für die Dauer eines Monats, 
Auslegungsbeginn: ca. 4 Wochen nach dem Bürgerschaftsbeschluss 
Zuständig: Amt für Planung und Bau, Abt. Planung und Denkmalpflege 
  
 
 
ANLAGE 1 B-Plan 68, Entwurf Planzeichnung + textliche Festsetzungen 
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ANLAGE 2 B-Plan 68, Entwurf Begründung + Umweltbericht 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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Bebauungsplan Nr. 68 der Hansestadt Stralsund „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße“

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungs-
beschlusses der Bürgerschaft der Hansestadt
Stralsund vom 26.09.2019. Die ortsübliche
Bekanntmachung ist durch Abdruck im Amtsblatt
der Hansestadt Stralsund, Nr.12 | 29. Jahrgang am
13.11.2019 erfolgt.

2. Die für Raumordnung und Landesplanung
zuständige Behörde ist gemäß § 17 LPlG M-V mit
Schreiben vom 26.05.2021 beteiligt worden.

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
nach § 3 Abs.1 Satz 1 BauGB ist in Form eines
öffentlichen Aushanges vom 03.06.2021 bis
18.06.2021 durchgeführt worden.

4. Die von der Planung berührten Behörden
und sonstige Träger öffentlicher Belange sind mit
Schreiben vom 26.05.2021 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert worden.

5. Die Bürgerschaft hat am _____________
den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 68 mit
Begründung einschließlich des Umweltberichts
gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 68,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den
textlichen Festsetzungen und den örtlichen
Bauvorschriften (Teil B), sowie die Begründung
und Anlagen, haben in der Zeit vom
_____________ bis _____________ nach
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die
öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass
Anregungen während der Auslegungsfrist von
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden können und auch Gelegenheit
zur Erörterung gegeben wird, im Amtsblatt Nr.
_____ vom _____________ ortsüblich bekannt
gemacht worden. Während des Auslegungs-
zeitraums waren die ausgelegten Planunterlagen
auch im Internet auf der Homepage der
Hansestadt Stralsund unter
www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung und
im Bau- und Planungsportal M-V unter
https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene
einzusehen.

7. Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund
hat die vorgebrachten Anregungen der
Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange am _____________  geprüft.
Das Ergebnis der Abwägung ist mit Schreiben vom
_____________ mitgeteilt worden.

8. Der Bebauungsplan Nr. 68, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A), den textlichen
Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften

(Teil B), wurde am _____________ von der
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund als
Satzung beschlossen. Die Begründung zum
Bebauungsplan wurde mit Beschluss der
Bürgerschaft vom _____________ gebilligt.

Hansestadt Stralsund, den

___________________________________________
Der Oberbürgermeister

9. Der katastermäßige Bestand im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 68 am
_____________ wird als lagerichtig dargestellt
bescheinigt. Hinsichtlich der Darstellung der
Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung
nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche
Liegenschaftskarte (ALKIS) im Maßstab
1: ____________. vorliegt. Regressansprüche
können nicht abgeleitet werden.

Stralsund, den

___________________________________________
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen
Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften
(Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Hansestadt Stralsund, den

___________________________________________
Der Oberbürgermeister

11. Der Satzungsbeschluss des Bebauungs-
planes sowie die Stelle, bei der der Bebauungs-
plan auf Dauer während der Dienstzeiten von
jedermann eingesehen werden kann und über den
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
____________ im Amtsblatt Nr. _____ ortsüblich
bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung
ist auf die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechts-
folgen (§§ 214, 215 Abs.2 BauGB sowie
§ 5 KV M-V) und weiter auf Fälligkeit und
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
(§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung über den Bebauungsplan ist nach
Ablauf des ____________ in Kraft getreten.

Hansestadt Stralsund, den

___________________________________________
Der Oberbürgermeister

Verfahrensvermerke
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Bebauungsplan Nr. 68 der Hansestadt Stralsund
„Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße“
Entwurf                                                  Dezember 2021

Straßenquerschnitte (Darstellungen ohne Normcharakter)Weg D.7

Teil A - Planzeichnung
Maßstab 1:1 000

Auf der Grundlage des § 10 des Bauge-
setzbuches in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 (BGBl. I,
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9
des Gesetzes vom 10. September 2021
(BGBl. I S. 4147), sowie nach § 86 der
Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2015 (GVOBl. M-V, S. 344), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V, S. 1033),
wird nach Beschlussfassung durch die
Bürgerschaft vom _____________

folgende Satzung über den Bebauungs-
plan Nr. 68 „Wohngebiet östlich der
Brandshäger Straße“, gelegen im Stadtteil
Andershof, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen
Festsetzungen (Teil B), sowie die Satzung
über die örtlichen Bauvorschriften (Teil B)
erlassen.

Satzung der Hansestadt Stralsund
I.   Textliche Festsetzungen
(gem. § 9 BauGB und BauNVO)
Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl.
I, S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
14. Juni 2021 (BGBl. I, S. 1802).

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 6
BauGB und §§ 1, 4, 13 und 14 Abs. 1 BauNVO)

1.1 Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem
Wohnen.

1.2 Zulässig sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1
und WA 2: Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke. Räume für die Berufsausübung freiberuflich
Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in
ähnlicher Art ausüben, sind zulässig.

1.3 Zulässig sind in den Allgemeinen Wohngebieten, WA 3,
WA 4, WA 5, WA 6, WA 7, WA 8 und WA 9: Wohngebäude und
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke. Räume für die Berufsausübung freiberuflich
Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in
ähnlicher Art ausüben, sind zulässig.

1.4 Ausnahmsweise zulässig sind in den Allgemeinen Wohn-
gebieten WA 1 und WA 2: nicht störende sonstige Gewerbe- und
Handwerksbetriebe.

1.5 Nicht zulässig sind in den Allgemeinen Wohngebiet WA 1
und WA 2: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen.

1.6 Nicht zulässig sind in den Allgemeinen Wohngebieten
WA 3, WA 4, WA 5, WA 6, WA 7, WA 8 und WA 9: die der
Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und
Speisewirtschaften, nicht störende sonstige Gewerbe- und
Handwerksbetriebe, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen.

1.7 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4, WA 5, WA 6,
WA 7, WA 8 und WA 9 sind höchstens zwei Wohnungen je
Wohngebäude zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
und §§ 16, 18 und 19 BauNVO)

2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und
§ 16 Abs. 2 und § 18 BauNVO):

2.1.1 Alle Höhenangaben gemäß Planzeichnung beziehen sich
auf die Höhe der nächstliegenden Verkehrsfläche (Bezugs-
höhe). Bei ansteigendem bzw. abfallendem Gelände vergrößert
bzw. verringert sich die Bezugshöhe um das Maß des Höhenun-
terschieds im Gelände bis zum höher liegenden Endpunkt der
entlang der Verkehrsfläche befindlichen Gebäudekante.

2.1.2 Die  Fußbodenoberkante des Erdgeschosses darf
höchstens 0,5 m über der Bezugshöhe liegen, jedoch nicht unter
der Höhe der Verkehrsfläche am Punkt des Hausanschlusses.

2.1.3 Als Traufhöhe gilt das Maß zwischen der Bezugshöhe
und der äußeren Schnittlinie von Außenwand und Dach. Die
Traufhöhe bezieht sich auf das Hauptdach und bei Pultdächern
auf die niedrigere Seite und bei Flachdächern auf das Dach über
dem obersten Vollgeschoss.

2.1.4 Als Firsthöhe gilt das Maß zwischen der Bezugshöhe und
der Oberkante der Daches.
2.1.5 Die Höhe von Umwehrungen begehbarer Flachdächer
darf die Oberkante des Daches um maximal 1,20 m überschrei-
ten, im Weiteren darf die Höhe von Attiken von Flachdächern die
Oberkante des Daches um maximal 0,60 m überschreiten.

2.2 Zulässige Grundflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und
§ 19 BauNVO): Die zulässige Grundfläche darf in den
Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 durch die
Grundflächen der im § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten
Anlagen bis zu einer GRZ von maximal 0,6 überschritten werden.

2.3 Ausnahmsweise kann die für im Allgemeinen
Wohngebiet WA 1 festgesetzte Zahl der Vollgeschosse bei
Nutzungsänderung und Erweiterung bestehender Wohngebäude
unterschritten werden.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche,
Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und
§ 22 und 23 BauNVO)

3.1 Die festgesetzte abweichende Bauweise im Allgemeinen
Wohngebiet WA 1 basiert auf der offenen Bauweise, wobei eine
Gebäudelänge von von 25,0 bis maximal 30,0 m zulässig ist.

3.2 Die Firstrichtung des Hauptdaches von Gebäuden in den
Allgemeinen Wohngebieten WA 6, WA 7, WA 8 und WA 9 ist nur
parallel zur anliegenden Straße zulässig. Ist von mehreren
anliegenden Straßen eine übergeordnet, ist diese Firstrichtung
nur parallel zur übergeordneten Straße zulässig.

3.3 Ein Vortreten von Gebäudeteilen über die Baugrenze
kann für die Tiefe von maximal 1,0 m auf maximal 3,0 m Länge
für ein Geschoss je Gebäude einmal ausnahmsweise zugelassen
werden.

4. Größe der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3
BauGB)
Die Größe der Baugrundstücke für Reihenhäuser ist mit
mindestens 260 m² festgesetzt.

5. Flächen für Stellplätze und Garagen und Neben-
anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Nr. 10 BauGB und §§ 12
Abs. 6, 14 und 23 BauNVO)

5.1 In den als allgemeines Wohngebiet festgesetzten
Flächen sind Stellplätze, Carports und Garagen nur innerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen und zwischen der hinteren
Baugrenze bzw. deren Verlängerung und der Straßen
begrenzungslinie zulässig. Für Carports und Garagen ist ein
Abstand von mindestens 3,0 m zur Straßenbegrenzungslinie der
erschließenden Straße einzuhalten.

5.2 Entlang der straßenabgewandten Begrenzung der auf
Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzten Flächen für
Nebenanlagen ist die Errichtung von Carports möglich.

5.3 Abweichend von Satz 2 der Festsetzung unter Punkt 5.1
sind Stellplätze, Carports und Garagen im Allgemeinen
Wohngebiet WA 1 außerhalb der auf Grundlage von
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzten Flächen für Nebenanlagen
nur ausnahmsweise zulässig. Voraussetzung hierfür ist, dass der
Stellplatzbedarf durch die in diesen Flächen zulässigen Anlagen
nicht vollends gedeckt werden kann.

5.4 Nebenanlagen und Einrichtungen für die Kleintier-
haltung und Kleintiererhaltungszucht sind nicht zulässig.

5.5 In Teilflächen der Allgemeinen Wohngebiete WA 6, WA 7
und WA 8, die sich innerhalb des gesetzlichen Waldabstandes
von 30 m befinden, sind Nebenanlagen im Sinne von § 14
BauNVO, die dem ständigen oder auch nur vorübergehen- den
Aufenthalt von Menschen dienen können, unzulässig.

6. Anschluss der Grundstücksflächen an öffentliche
Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Für jedes Grundstück ist maximal eine Zufahrt in einer Breite von
maximal 4,0 m zulässig.

7. Mit Leitungsrechten zu belastende Fläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
L1 Die mit Leitungsrechten zu belastende Fläche L 1 ist
zugunsten der zuständigen Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen
sowie deren Rechtsnachfolgern zu belasten. Das Recht umfasst
die Befugnisse unterirdische Leitungen zu verlegen, zu erhalten
und zu erneuern.

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie
Maßnahmen zum Ausgleich (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 und
Abs. 6 BauGB)

8.1 Auf den mit AF 1 gekennzeichneten Flächen ist eine
extensiv zu pflegende Wiesenfläche mit einer standortgerechten
Saatgutmischung aus Regiosaatgut herzustellen. Es wird eine
jährliche zwei- dreimalige Mahd (nicht vor dem 01.07. des Jahres)
festgesetzt. In Abhängigkeit von den standortklimatischen
Gegebenheiten ist ausnahmsweise eine Mahd ab 01.06. des
Jahres zulässig. Die Anlage einer Wartungstrasse ist zulässig.

8.2 Auf der mit AF2 gekennzeichneten Fläche ist eine
parkartige Grünfläche mit einer extensiven Wiese und der
Anpflanzung von Bäumen vorgesehen. Es sind mind. 2
Baumarten, standortgerecht und heimisch zu verwenden. Der
Anteil nichtheimischer Gehölze darf max. 20% betragen. Es ist
mind. ein Baum je angefangenen 300 m² der Qualität 3xv STU
16/18 cm mit ungeschnittenem Leittrieb zu pflanzen. Die
Pflanzungen sind soweit erforderlich gegen Wildverbiss zu
schützen. Die restlichen Flächen sind mit einer extensiv zu
pflegenden standortgerechten Saatgutmischung aus
Regiosaatgut zu begrünen.
Innerhalb der mit AF 2 gekennzeichneten Fläche ist die Anlage
von max. 3 m breiten Geh- und Radwegen in wasser-
gebundener Bauart auf max. 10% der Fläche zulässig.

9. Schutz von schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Geräusche - Lärmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

9.1 Aktiver Schallschutz: In den ausgewiesenen Flächen für
besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes, die sich innerhalb festgesetzter öffentlicher
Grünflächen befinden, sind geeignete Lärmschutzwände zum
Schallschutz störempfindlicher Nutzungen zu errichten. Eine
Lärmschutzwand innerhalb festgesetzer öffentlicher Grünflächen
ist mit mindestens 4 m Höhe ab Geländeoberkante und mit einem
maximalen Abstand der Schirmkante zur südlichen
Plangebietsgrenze von 4 m zu errichten.

9.2 Schutzbedürftige Räume: In den für besondere Anlagen
und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirk-
ungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
ausgewiesenen Flächen, innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete
WA 1 und WA 2 sind schutzbedürftige Räume nach
DIN 4109-1:2018-01 (bspw. Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer),
die an mindestens einer zum Straßenverkehrslärm exponierten
Gebäudeseite liegen, mit besonderen Fensterkonstruktionen zum

Schallschutz störempfindlicher Nutzungen oder vergleichbaren
Maßnahmen (bspw. Vorhangfassaden, belüftete Laubengänge
oder Loggien) auszustatten. Schlafräume sind mit schallge-
dämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten, sofern für sie ein
natürlicher Luftwechsel durch die in Satz 1 genannten
Maßnahmen nicht möglich ist.
In diesem Sinne gelten alle Gebäudeseiten innerhalb der
Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 als exponiert, die
nicht von der Greifswalder Chaussee abgewandt sind. Hiervon
ausgenommen ist das nördlichste Baufeld im WA 1. Innerhalb
dieses Baufelds gelten nur die Gebäudeseiten als exponiert, die
unmittelbar zur Greifswalder Chaussee orientiert sind.

9.3 Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen im Sinne
der DIN 4109-1:2018-01 sind in den ausgewiesenen Flächen für
besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohn-
gebiete, entsprechend ihrer Nutzung so auszuführen, dass die
erforderlichen resultierenden bewerteten Schalldämm-Maße
gemäß der DIN 4109-1:2018-01 erfüllt werden. Die Anforderung-
en an die gesamten bewerteten Schalldämm-Maße (R′w,ges) der
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter
Berücksichtigung der maßgeblichen Außenlärmpegel gem.
DIN 4109-2:2018-01 (La) und der unterschiedlichen Raumarten
nach Gleichung (6) der DIN 4109-1:2018-01:
R´w,ges = La - KRaumart. Demnach gilt bei Aufenthaltsräumen in
Wohnungen und ähnliches eine KRaumart von 30 dB, bei
Büroräumen und ähnliches eine KRaumart von 35 dB.

9.4 Nachweislich tatsächlich geringerer Lärmbelastungen
und Anforderungen an den Schallschutz, dürfen die Anlagen und
Vorkehrungen gem. der Festsetzungen 9.2 und 9.3 ausnahms-
weise auch in einem reduzierten erforderlichen Umfang
ausgeführt werden.

10. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

10.1 Im Bereich der Straßenverkehrsflächen der Planstraßen
A.1 und A.2 sind mindestens 21 standortgerechte Laubbäume
der Pflanzqualität Hochstamm, StU 16/18 cm, 3xv, DB zu
pflanzen und zu erhalten. Von den in der Planzeichnung
festgesetzten Standorten darf um bis ca. 5 m parallel zur
anliegenden Fahrbahn abgewichen werden, wenn Zufahrten oder
Leitungsbestand es erfordern. Die Baumscheiben müssen
mindestens 12 m² groß sein und sind zu begrünen.

10.2 In Grundstücken innerhalb der als allgemeines Wohn-
gebiet festgesetzten Flächen ist je volle 800 m² Grundstücks-
fläche ein standort- gerechter Laubbaum der Pflanzqualität
Hochstamm, StU 14/16 cm, 3xv, DB, zu pflanzen und zu erhalten.

10.3 In den zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen festgesetzten Umgrenzungen von
Flächen sind die Flächen außerhalb des Spielbereichs mit Wiese
anzusäen. Sie sind mit einer extensiv zu pflegenden standort-
gerechten Saatgutmischung aus Regiosaatgut zu begrünen.
11. Zuordnungsfestsetzung der ökologischen Aus-
gleichsflächen bzw. -maßnahmen (§ 135a Abs. 1 BauGB;
§ 9 Abs.1a BauGB i.V. mit § 1a Abs. 3 BauGB)
Dem Bebauungsplan Nr. 68 werden als Ausgleich die Ausgleichs-
flächen AF 1-2 und die festgesetzten Baumpflanzungen im
Bereich der Verkehrsflächen (11.127 m² KFÄ) zugeordnet.

II.  Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V)
1. Oberste Geschosse von Gebäuden mit Flachdach
Oberste Geschosse von Gebäuden mit drei oder vier Vollge-
schossen und Flachdach, müssen allseitig mindestens 1,20 m
von einer davor aufsteigenden Außenwand zurückgesetzt sein.
Hiervon ausgenommen sind Treppenhäuser und Terassen-
dächer.

2. Dachform von Nebengebäuden
Für Garagen, die nicht Teil eines Hauptgebäudes sind, sowie für
Carports und sonstige Nebengebäude ab einer Brutto-
Grundfläche von 10 m² sind nur bepflanzte Flachdächer zulässig.

3. Dachform bestehender Gebäude
Bei Nutzungsänderung und Erweiterung bestehender Wohn-
gebäude im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist abweichend vom
hier sonst ausschließlich zulässigen Flachdach auch die
bestehende Dachform des Satteldachs zulässig.

4. Dacheindeckungen
Die Dacheindeckung der Hauptgebäude ist bei Sattel- Walm- und
Zeltdächern nur in roten bis braunen und anthrazitfarbenen Farb-
tönen zulässig. Vegetation auf Flachdächern ist zulässig. Hoch-
glänzende Dacheindeckungen sind unzulässig.

5. Fassaden
Fassaden mit metallisch glänzenden, spiegelnden oder signal-
farbenen Oberflächen sind ausgeschlossen.

6. Plätze für bewegliche Abfallbehälter
Bewegliche Abfallbehälter auf privaten Grundstücken sind von
der Straße aus durch ortsfeste Einfriedungen oder Gehölzpflanz-
ungen mindestens höhengleich zu verdecken oder in ein
Gebäude zu integrieren.

7. Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und dort mit
einer Ansichtsfläche von bis zu 2,0 m² zulässig.

8. Einfriedungen
Einfriedungen sind entlang der straßenseitigen Grundstücks-
grenzen nur als Laubholzhecke oder als Laubholzhecke mit auf
der straßenabgewandten Seite begleitendem offenem Zaun
zulässig.

9. Gestaltung der unbebauten Flächen von bebauten
Grundstücken
Unbebaute Flächen von bebauten Grundstücken sind als Vege-
tationsflächen anzulegen.

10. Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig nach § 84 Abs. 1 LBauO M-V sowie § 5 Abs. 3
Kommunalverfassung M-V handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig, ohne eine Ausnahmegenehmigung zu besitzen, von den
im Bebauungsplan, Teil B - Text unter Punkt II, Nr. 1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7. und 8. sowie in der Planzeichnung enthaltenen örtlichen
Bauvorschriften nach § 86 LBauO M-V abweicht. Die Ordnungs-
widrigkeiten können gemäß § 84 Abs. 3 LBauO M-V mit einer
Geldbuße geahndet werden.

III. Nachrichtliche Übernahme
1. Bodendenkmalschutz
Innerhalb der in der Planzeichnung mit "BD" gekennzeichneten
Flächen sind für Vorhaben nach § 7 DSchG M-V denkmal-
rechtliche Genehmigungen erforderlich.

IV. Hinweise
1. Grün- und Ausgleichsmaßnahmen
Auf die Pflanzlisten und die weiteren Angaben zu Pflanzungen
des Grünordnungsplans wird ausdrücklich hingewiesen.

2. Externe Kompensationsmaßnahme
Neben den Ausgleichsmaßnahmen die innerhalb des
Plangebiets durchgeführt werden, erfolgt zum Ausgleich des
naturschutzrechtlichen Eingriffs außerhalb des räumlichen
Geltungsbereichs die Aufforstungsmaßnahme am Bauernteich
im Ortsteil Voigdehagen. Durch diese Maßnahme kann der
Kompensationsbedarf in Höhe von 73.959 KFÄ ausgeglichen
werden.

3. Vermeidungs- und weitere CEF- Maßnahmen gem.
artenschutzrechtlicher Auseinandersetzung nach
§ 44 BNatSchG
Auf die im Umweltbericht und im Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag enthaltenen artenschutzrechtlichen Vermeidungs-
maßnahmen wird hingewiesen. Gesonderte Maßnahmen zur
Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität
(CEF-Maßnahmen) sind nicht einzuplanen.

4. Bodendenkmalschutz
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenver-
färbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V die zu-
ständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und
der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern
oder Beauftragten des Landesamts in unverändertem Zustand zu
erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der
Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den
Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage
nach Zugang der Anzeige. Gemäß § 9 Abs. 1 DSchG M-V sind
Eigentümer, Besitzer und sonstige Nutzungsberechtigte dazu
verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, die zur Erfüllung der Aufgaben
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege notwendig sind.

5. Bodenschutz
Unbelasteter Oberboden ist während der Bauphase in geeigneter
Weise zu lagern und im Baugebiet wiederzuverwenden (§ 202
BauGB).

6. Ver- und Entsorgungsleitungen
Auf die Richtlinien der Träger der Ver- und Entsorgung für
Schutzvorkehrungen für Ver- und Entsorgungsleitungen wird
verwiesen.

7. Plangrundlage, Hinweise / Darstellungen ohne
Normcharakter
Zeichnerische Grundlagen des Plans ist die digitale Stadtgrund-
karte der Hansestand Stralsund unter Einarbeitung der digitalen
Liegenschaftskarte des Landkreises Vorpommern-Rügen, Stand
Januar 2019, der Vermessungen des Vermessungsbüros
Krawutschke, Meißner, Schönemann, öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieure, Geschäftsstelle Stralsund, Stand Februar
bis März 2020 und der berechneten Grenzfeststelung der Flur-
stücke innerhalb des räumlichen Geltungsbereich des Vermess-
ungsbüros Krawutschke, Meißner, Schönemann, öffentlich
bestellte Vermessungsingenieure, Geschäftsstelle Stralsund,
Stand Mai 2020. Hinsichtlich möglicher Lageungenauigkeiten,
auch bei Ver- und Entsorgungsleitungen, können bei auftretenden
Schäden keine Regressansprüche geltend gemacht werden.

8. Normen
Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" ist in der Abteilung
Planung und Denkmalpflege des Bauamtes, Badenstraße 17,
18439 Stralsund einsehbar.

Teil B - Text Planzeichenerklärung
Es gilt die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV).

I.     Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1
Nr. 1 BauGB und §§ 1 und 4 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.
1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse
als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse
als Mindest- und
Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse
zwingend

Traufhöhe baulicher 
Anlagen in m als 
Höchstmaß

Firsthöhe baulicher 
Anlagen in m als 
Höchstmaß

3. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1
Nr. 2 BauGB und §§ 22 und 23 BauNVO)

offene / geschlossene
Bauweise

 nur Einzelhäuser / nur
Doppelhäuser zulässig

Einzelhäuser und
Doppelhäuser zulässig

nur Hausgruppen zulässig

Baugrenze

4. Flächen für Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Stellplätze und Carports

5. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen
besonderer
Zweckbestimmung:

Verkehrsberuhigter
Bereich

Geh- und Radweg

Straßenbegrenzungslinie

Einfahrtsbereich

6. Flächen für Versorgungsanlagen, für
die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und
Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungs-
anlagen, Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung
Zweckbestimmung:

Elektrizität (Trafostation)

Abwasser

Abfall (Stellplatz für 
Wertstofferfassung)

7.  Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15
BauGB)

öffentliche Grünflächen
Zweckbestimmung:

Spielplatz

Parkanlage

8. Flächen für die Wasserwirtschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Flächen für die Nieder- 
schlagswasserretention

9. Flächen für Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18b und Abs. 6 BauGB)

Wald

10. Planungen, Nutzungsregelungen,
Maßnahmen und Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sowie Flächen und Maßnah-
men zum Ausgleich (§ 9 Abs. 1 Nr. 20
und 25, Abs. 1 a und Abs. 6  BauGB)

Umgrenzung von Flächen
für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und
Landschaft

Umgrenzung von Flächen
zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen
mit Bindungen für
Bepflanzungen und
Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie
Gehölzen

Ausgleichsfläche

Anpflanzen von Bäumen

11. Sonstige Planzeichen

Mit Leitungsrechten zu 
belastende Flächen (§ 9
Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Umgrenzung von Flächen
für besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz
vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes - Lärmschutz
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Grenze des räumlichen
Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9
Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes
der Nutzung innerhalb
eines Baugebiets (§ 16
Abs. 5 BauNVO)

festgesetzte Höhe der
Oberkante Straße in m,
Bezug NHN (§ 9 Abs. 3
BauGB)

II.  Örtliche Bauvorschriften
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO
M-V)

Dachformen:
Satteldach
Walmdach
Zeltdach
Flachdach

Dachneigung:
Mindest- und Höchstmaß

III.  Nachrichtliche Übernahmen
Bodendenkmale (DSchG
M-V)

Waldabstand gem. § 20
LWaldG M-V

IV.  Hinweise / Darstellungen
ohne Normcharakter

Fahrbahnen, Wege

Ver- und Entsorgungs-
leitungen
(Lage teilweise unsicher)

Vorschlag Grundstücks-
teilung

mögliche Gebäude-
anordnung

Abgrenzung Maßgeblicher
Außenlärmpegel gem.
DIN 4109-1: 2018-01 (La)

Wurzelschutzbereich vor-
handener Bäume (Baum-
krone zuzüglich 1,5 m)

Geodätischer Festpunkt

V.  Nutzungsschablone

VI.   Plangrundlage
vorhandene Gebäude

Flurstücksgrenzen

Flurstücksbezeichnung

Böschungen

Bäume

Geländehöhe in m,
Bezug NHN
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TEIL 1 - ZIELE, GRUNDLAGEN UND INHALT DES BEBAUUNGSPLANS 

1 Anlass 

1.1 Vorbemerkungen 

Die Hansestadt Stralsund ist gemeinsam mit der Universitäts- und Hansestadt Greifswald das Ober-
zentrum der Planungsregion Vorpommern und als große kreisangehörige Stadt Verwaltungssitz des 
Landkreises Vorpommern-Rügen. Die am Strelasund liegende Stadt ist ca. 54 km² groß und hat 59.290 
Einwohner (2020, Quelle: MESO). 

In den letzten Jahren zeichnete sich in der Hansestadt Stralsund ein stetiger Einwohnerzuwachs ab. 
Nach einem über zwei Jahrzehnte andauernden Rückgang, entwickelte sich die Einwohnerzahl von 
57.670 im Jahr 2010 auf 59.290 Einwohner im Jahr 2020. Mit dem Einwohnerzuwachs und den sich 
wandelnden Ansprüchen am Wohnungsmarkt ist weiterhin ein Bedarf nach zusätzlichem Wohnraum 
verbunden. 

1.2 Anlass und Ziele der Planung 

Im Rahmen der Fortschreibung des ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt 
Stralsund, Beschl. Nr. 2015-VI-02-0177 vom 12.03.2015) wurde eine Prognose für den Wohnraumbe-
darf bis 2030 erstellt. Diese geht von einer steigenden Zahl wohnungsnachfragender Haushalte bis 
2030 aus. Um dieser prognostizierten Nachfrage gerecht zu werden, stellt das ISEK Planungsziele zur 
Entwicklung des Wohnungsangebotes auf. Das Wohnungsangebot soll sich differenziert in Hinsicht auf 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Preissegmente entwickeln. In Reaktion auf demographische 
Veränderungen sind hierfür auch Neubaustandorte vorgesehen. 

Als Standorte der Innenentwicklung werden vor allem Wohnbaupotenziale in der Altstadt und den zent-
rumsnahen Gebieten verortet. In Ergänzung werden neue Wohnbaustandorte in den äußeren Stadtge-
bieten lokalisiert. Das Plangebiet wird dabei nicht explizit als potenzieller Wohnbaustandort genannt. 
Angesichts der Lage im Stadtgebiet Süd und der Flächenverfügbarkeit des Gebiets sind hier jedoch 
ebenfalls Wohnbaupotenziale zu erkennen. Seine städtebaulich integrierte Lage und seine Nähe zu 
Nahversorgungseinrichtungen und dem ÖPNV sprechen für das Plangebiet als geeigneten Wohnbau-
standort. 

Zudem schränkt die Bindung von Eigentümerinteressen die Verfügbarkeit vorhandener Wohnbaupoten-
ziale ein. Dies gilt insbesondere für die Potenziale der Innenentwicklung. Auch das ISEK sieht insbe-
sondere im Altstadtbereich mittlerweile ein begrenztes Wohnbaupotenzial. Daher ist es erforderlich, 
weitere Bauflächen zu erschließen. 

In der Hansestadt Stralsund werden jährlich etwa 60 bis 70 Einfamilienhäuser gebaut. Entsprechend 
der Nachfrage soll diese Größenordnung auch in Zukunft erreicht werden. Die Nachfrage nach Wohn-
raum in Reihen-, Doppel- und freistehenden Einfamilienhäusern kann zurzeit nicht gedeckt werden. 
Bereits erschlossene Wohnbaustandorte gelten als ausgelastet, es gibt mehr Bewerber als Grundstü-
cke. Gleichzeitig ist eine Nachfrage an Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in attraktiver Lage erkenn-
bar. 

Das Plangebiet umfasst eine ca. 9,8 ha große Fläche zwischen der Brandshäger Straße und dem Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 42 „Wohngebiet südlich des Deviner Weges“ im Stadtgebiet Süd. 
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Aufgrund seiner Lage ist das Plangebiet in besonderem Maße für eine Wohngebietsentwicklung geeig-
net. Es ist von drei Seiten von bestehenden Siedlungsstrukturen umschlossen. Somit können beste-
hende Nahversorgungseinrichtungen, ÖPNV und soziale Infrastruktur mitgenutzt werden. Das Stadtge-
biet Süd gilt als beliebter Wohnstandort in Stadtrandnähe, der auch für Berufspendler in Richtung des 
benachbarten Teiloberzentrums Greifswald attraktiv ist. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
Wohnungsbau, sowie dessen Durchführung lassen sich voraussichtlich relativ zeitnah verwirklichen, da 
die Flächenverfügbarkeit im Plangebiet durch einen mit städtebaulichem Vertrag gem. § 11 BauGB 
einbezogenen Vorhabenträger überwiegend gegebenen ist. 

Aufgrund des Flächenbedarfs der vorgesehenen Bebauung von ca. 6,5 ha zuzüglich erforderlicher Ver-
kehrs- und Grünflächen können alternativ keine geeigneten Nachverdichtungsmöglichkeiten in der Han-
sestadt Stralsund im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB genutzt werden. Daher ist die Umwandlung bisheri-
ger landwirtschaftlicher Nutzfläche erforderlich. 

Die Ziele und Zwecke der Planung bestehen in der Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes vor-
rangig für den Bau von Einfamilienhäusern. Geplant ist ein vielfältiges Wohnraumangebot in Form von 
Mehrfamilien-, Reihen-, Doppel- und freistehenden Einzelhäusern. Durch die Bebauung entstehen etwa 
70 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entlang der Brandshäger Straße und etwa 90 Einfamilienhäuser 
als Reihen-, Doppel- und freistehende Einzelhäuser. Insgesamt kann Wohnraum für ca. 310 Einwohner 
geschaffen werden. Das Ziel eines ausdifferenzierten Wohnungsangebotes soll durch die bedarfsge-
rechte Entwicklung verschiedener Gebäudetypologien realisiert werden. Zur Erreichung der Ziele und 
Zwecke des Bebauungsplans werden planungsrechtliche Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften, 
nachrichtliche Übernahmen und Hinweise in die Planung aufgenommen, welche hier begründet werden. 

Die vorgesehene Wohnnutzung am geplanten Standort ist bauplanungsrechtlich derzeit nicht zulässig. 
Baurecht für die angestrebte Wohnungsbauentwicklung kann nur durch einen Bebauungsplan geschaf-
fen werden. Mit dem Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 26.09.2019 wurde das 
Verfahren für den Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße“ eingeleitet. Die 
Aufstellung erfolgt als Bebauungsplan im Regelverfahren gem. § 2 Abs. 1 BauGB. Es ist eine Umwelt-
prüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Als alternatives Planungsinstrument scheidet beim 
Plangebiet eine Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB (Ergänzungssatzung) aus, da die einbe-
zogene Fläche aufgrund ihrer Größe nicht mehr durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Berei-
ches geprägt ist und die planungsrechtliche Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes einer qualifi-
zierten Bebauungsplanung bedarf. 

1.3 Räumlicher Geltungsbereich 

Der ca. 9,8 ha große räumliche Geltungsbereich (Plangebiet) liegt im Stadtgebiet Süd, im Stadtteil An-
dershof, östlich der Greifswalder Chaussee. Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Andershof, 
Flur 4 die Flurstücke 4, 5, 6, 10, 11 und 12 sowie Teile des Flurstücks 53/3. 
Das Plangebiet wird begrenzt: 

 im Westen durch die Brandshäger Straße, 

 im Nordwesten durch Gehölzflächen, 

 im Nordosten durch den Deviner Weg, 

 im Osten durch Wald- und Gehölzflächen, 

 im Süden durch das Betriebsgelände eines Fachmarktes. 

Im Osten grenzt das Plangebiet an den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 42 
„Wohngebiet südlich des Deviner Weges“ der Hansestadt Stralsund und im Süden an den Geltungsbe-
reich des Vorhaben- und Erschließungsplans Nr. 8 der Hansestadt Stralsund, Vorhaben „Hanse-
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Einkaufspark“. Die Flächen des Plangebiets sind mit Ausnahme des bebauten Flurstücks 11 im Eigen-
tum des Vorhabenträgers.  

1.4 Plangrundlage 

Die zeichnerische Grundlage des Plans ist die digitale Stadtgrundkarte der Hansestand Stralsund unter 
Einarbeitung der digitalen Liegenschaftskarte des Landkreises Vorpommern-Rügen, Stand Januar 
2019, der Vermessungen des Vermessungsbüros Krawutschke, Meißner, Schönemann, öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieure, Geschäftsstelle Stralsund, Stand Februar bis März 2020 und der be-
rechneten Grenzfeststellung der Flurstücke innerhalb des räumlichen Geltungsbereich des Vermes-
sungsbüros Krawutschke, Meißner, Schönemann, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ge-
schäftsstelle Stralsund, Stand Mai 2020. Hinsichtlich möglicher Lageungenauigkeiten, auch bei Ver- 
und Entsorgungsleitungen, können bei auftretenden Schäden keine Regressansprüche geltend ge-
macht werden. 

2 Übergeordnete Planungen 

2.1 Vorgaben der Raumordnung 

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Als Vorga-
ben der Raumordnung sind für die Aufstellung des Bebauungsplans das Landesraumentwicklungspro-
gramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V) sowie das Regionale Raumentwicklungsprogramm 
Vorpommern 2010 (RREP VP) maßgeblich. 

2.1.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
(LEP M-V) 

Die Hansestädte Stralsund und Greifswald sind im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V vom 27.05.2016) als gemeinsames Oberzentrum festgeschrieben. Als Kern-
stadt bildet Stralsund mit dem umgebenden Gebiet einen Stadt-Umland-Raum. Für die Planung gelten 
insbesondere folgende Vorgaben: 

Ziel 4.1. (2) 
„Die Siedlungsentwicklung soll vorrangig auf die Zentralen Orte konzentriert werden.“ 
Das Ziel wird durch die Planung beachtet, da sich das Plangebiet innerhalb eines zentralen Ortes, der 
Hansestadt Stralsund, befindet. 

Ziel 4.1. (5) 
„In den Gemeinden sind die Innenentwicklungspotenziale sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung 
vorrangig zu nutzen. Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Siedlungs-
flächen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen.“ 
Das Ziel wird durch die Planung beachtet. Die Planung eines neuen Wohnbaustandorts ist erforderlich, 
da Nachverdichtungsmöglichkeiten und Wohnbaupotenziale der Innenentwicklung im Sinne des 
§ 1a Abs. 2 BauGB nur im eingeschränkten Maß verfügbar sind (vgl. Punkt 1.2 - Anlass und Ziele der 
Planung). 
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Grundsatz 4.1. (7) 
„Städte und Dörfer sollen in ihrer Funktion, Struktur und Gestalt erhalten und behutsam weiterentwickelt 
werden. Dabei haben sich Städtebau und Architektur den landschaftstypischen Siedlungsformen, dem 
Ortsbild, der Landschaft, den historischen und regionalen Gegebenheiten anzupassen. Das Erschei-
nungsbild historisch wertvoller Gebäude und Ensembles soll erhalten bleiben.“ 
Dem Grundsatz wird entsprochen. Die städtebauliche Konzeption des Bebauungsplans knüpft an die 
umliegenden Siedlungsstrukturen an und lässt eine der Lage im Stadtgebiet angemessene Bebauung 
zu. 

Ziel 4.2. (1) 
„Die Wohnbauflächenentwicklung ist unter Berücksichtigung einer flächensparenden Bauweise auf die 
Zentralen Orte zu konzentrieren.“ 
Das Ziel wird durch die Planung beachtet, da sich das Plangebiet innerhalb eines zentralen Ortes – der 
Hansestadt Stralsund befindet. Insbesondere mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung 
sichert der Bebauungsplan eine flächensparende Bauweise. 

Des Weiteren wurde geprüft, ob die Planung vom Ziel 4.5 (2) des LEP M-V betroffen ist, nach dem die 
landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab der Wertzahl 50 nicht in andere Nutzungen umgewandelt 
werden darf. Wertgebende Böden mit einer Bodenwertzahl von > 50 liegen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans nicht vor, daher ist das Ziel 4.5 (2) ohne Relevanz. 

Mit der Planaufstellung wird den Vorgaben des LEP M-V Rechnung getragen. 

2.1.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 2010 (RREP VP) 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP vom 19.08.2010, geändert am 
7. Oktober 2013) konkretisiert die Ziele des Landesraumentwicklungsprogramms. 

Grundsatz 3.1.3. (6) 
„Die Tourismusentwicklungsräume sollen unter Nutzung ihrer spezifischen Potenziale als Ergänzungs-
räume für die Tourismusschwerpunkträume entwickelt werden. Der Ausbau von weiteren Beherber-
gungseinrichtungen soll möglichst an die Schaffung bzw. das Vorhandensein touristischer Infrastruktur-
angebote oder vermarktungsfähiger Attraktionen und Sehenswürdigkeiten gebunden werden.“ 
Dem Grundsatz wird entsprochen. Innerhalb des Plangebiets und in dessen unmittelbaren Umfeld sind 
keine touristischen Infrastrukturangebote, oder vermarktungsfähige Attraktionen und Sehenswürdigkei-
ten vorhanden bzw. in Planung. Im Sinne des Grundsatzes kommen für den Ausbau des Beherber-
gungsangebots in der Hansestadt andere geeignetere Standorte in Frage. 

Grundsatz 3.2.1. (1) 
„Zentrale Orte sollen als Schwerpunkte der wirtschaftlichen Entwicklung, der Versorgung, der Sied-
lungsentwicklung, der sozialen und kulturellen Infrastruktur sowie als Verwaltungszentren vorrangig 
gesichert und ausgebaut werden.“ 
Dem Grundsatz wird entsprochen, da sich das Plangebiet innerhalb eines zentralen Ortes – der Hanse-
stadt Stralsund – befindet. 

Grundsatz 4.1. (1) 
„Die historisch gewachsene dezentrale Siedlungsstruktur der Region soll in ihren Grundzügen erhalten 
werden. Sie soll entsprechend den wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen der Bevölkerung weiter-
entwickelt und den Erfordernissen des demographischen Wandels angepasst werden.“ 
Dem Grundsatz wird entsprochen. Die Planung steht dem Erhalt und der Weiterentwicklung gewachse-
ner Siedlungsstrukturen nicht entgegen. 
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Grundsatz 4.1. (2) 
„Die Siedlungsentwicklung soll die optimale Nutzung der vorhandenen sozialen, kulturellen, sportlichen, 
wirtschaftlichen und technischen Infrastruktur unterstützen. Die Siedlungsentwicklung soll eine räumli-
che Zusammenführung von Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Dienstleistung und Kultur befördern.“ 
Dem Grundsatz wird entsprochen, da sich das Plangebiet in einer städtebaulich integrierten Lage befin-
det und insbesondere eine große Nähe zu Versorgungseinrichtungen aufweist. Die vorhandene Infra-
struktur in der Umgebung des Plangebiets ist gut erreichbar und nutzbar. Innerhalb des Stadtgebiets 
können verschiedene mögliche Arbeitgeber, Versorgungseinrichtungen, Dienstleistungen und Kulturein-
richtungen auf kurzen Wegen erreicht werden. Durch die Planung kann daher eine räumliche Zusam-
menführung im Sinne des Grundsatzes befördert werden. 

Ziel 4.1. (3) 
„Schwerpunkte der Wohnbauflächenentwicklung sind die Zentralen Orte. Sie sollen sich funktionsge-
recht entwickeln.“ 
Das Ziel wird durch die Planung beachtet, da sich das Plangebiet innerhalb eines zentralen Ortes, der 
Hansestadt Stralsund, befindet. Die Planung trägt zur funktionsgerechten Entwicklung des Teilober-
zentrums bei. 

Ziel 4.1. (4) 
„Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen hat in Anbindung an bebaute Ortslagen zu erfolgen.“ 
Das Ziel wird durch die Planung beachtet, da sich das Plangebiet an die bestehende Siedlungsstruktur 
der Hansestadt Stralsund anschließt. 

Grundsatz 4.2. (3) 
„In allen Teilen der Planungsregion soll eine ausgewogene und bedarfsgerechte Versorgung der Bevöl-
kerung mit Wohnraum gewährleistet werden. Dabei ist der Wohnungsbau in erster Linie bestandsorien-
tiert zu realisieren. Neue Wohngebiete sollen in einer guten Erreichbarkeit zu Arbeitsstätten, Versor-
gungs- und Freizeiteinrichtungen und zu Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs errichtet 
werden.“ 
Dem Grundsatz wird entsprochen, da der geplante neue Wohnbaustandort eine gute Erreichbarkeit zu 
Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen, Haltestellen des ÖPNV sowie mögliche Arbeitsstätten vorsieht. 
Seine Siedlungsstruktur orientiert sich an der umliegenden bestehenden Bebauung. 

Mit der Planaufstellung wird den Vorgaben des RREP VP Rechnung getragen. 

2.2 Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Bebauungspläne sind gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan (FNP) zu entwickeln. Im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Hansestadt Stralsund ist das Plangebiet als Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Sportplatz dargestellt. Aufbauend auf der Sportstättenentwicklungsplanung von 
1993 war hier auf ca. 5 ha die Entwicklung des Sport- und Freizeitzentrums Andershof/Devin vorgese-
hen. Neben der Grundversorgung (Schule, Bevölkerung) sollten hier weitere Sport- und Freizeiteinrich-
tungen auch kommerziellen Charakters eingeordnet werden. Ferner sind an den Rändern des Plange-
biets Wasserflächen und eine Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Rege-
lung des Wasserabflusses mit der Zweckbestimmung Regenrückhalbebecken dargestellt. 

Gem. Sportstättenentwicklungsplanung der Hansestadt Stralsund besteht für Sportflächen in der darge-
stellten Größenordnung in absehbarer Zeit kein Bedarf mehr. Die Flächendarstellungen entsprechen 
nicht der vorgesehenen Nutzung als Wohnstandort, was eine Änderung des FNP für das Plangebiet 
erforderlich macht. Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 26.09.2019 soll der Flächennutzungsplan für 
den Teilbereich des Plangebietes geändert werden. Diese Änderung sieht den Wechsel der Flächen-
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darstellung überwiegend zu einer Wohnbaufläche vor. Durch Inkrafttreten der 18. Änderung des FNP 
kann der Bebauungsplan Nr. 68 dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB folgen. 

2.3 Inhalt des Landschaftsplanes 

Der dem Flächennutzungsplan beigeordnete Landschaftsplan regelt die Landschaftsnutzung des Plan-
gebiets. Der Landschaftsplan stellt den inneren Bereich des Gebiets als Spezielle Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung Sport- bzw. Bolzplatz dar. Dieser Bereich wird von der Darstellung waldartiger Ge-
hölstrukturen gesäumt. Im Randbereich des Plangebiets sind zwei geschützte Biotope verzeichnet 
(§ 20 NatSchAG M-V). Sonstige Nutzungen sind im Weiteren für den Deviner Weg am nördlichen Rand 
des Plangebiets vorgesehen. Dieser ist Teil eines wichtigen Fuß- und Radweges zwischen Devin und 
Voigdehagen. 

Die geplante Nutzung des Plangebiets als Allgemeines Wohngebiet weicht von diesen Darstellungen 
ab. Nach Beschluss der Bürgerschaft vom 26.09.2019 soll der dem Flächennutzungsplan beigeordnete 
Landschaftsplan daher geändert werden. 

Im Änderungsbereich wird eine Neuordnung der Flächendarstellungen vorgenommen. Die Darstellun-
gen als Spezielle Grünflächen mit der Zweckbestimmung Sport- bzw. Bolzplatz und als Waldartige Ge-
hölstrukturen entfallen. Im überwiegenden Teil des Änderungsbereichs ist die Darstellung als Baufläche 
gem. § 5 BauGB, Bahnanlagen und Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen vorgesehen. In der Mitte 
und im Süden des Änderungsbereichs erfolgt die Darstellung einer Parkanlage im Anschluss an die 
weiter östlich dargestellten Waldartigen Gehölstrukturen. 

2.4 Klimaschutzkonzept 

Das Klimaschutzkonzept der Hansestadt Stralsund, Stand Oktober 2010, wurde am 31. März 2011 von 
der Bürgerschaft als Handlungsrichtlinie für die zukünftige Entwicklung der Klimaschutzarbeit in der 
Stadt beschlossen (Beschl.-Nr. 2011-V-03-0448). Das Klimaschutzkonzept definiert die wesentlichen 
Klimaschutzziele sowie Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. 

Für die Bauleitplanung sind insbesondere die Empfehlungen zur Umsetzung der Klimaschutz-
Maßnahmen relevant (Kapitel 10, Maßnahmenblätter, Maßnahme E-13 - vergl. Punkt 3.8 - Immissions-
schutz, Klimaschutz und Klimaanpassung). Vorgaben von Bebauungsplänen sollen demnach eine 
kompakte Gebäude- und Siedlungsgestaltung und eine aktive und passive Nutzung von Solarenergie 
zum Ziel haben. Ungünstige Bepflanzungsfestsetzungen sollen vermieden werden. Hemmende Vor-
schriften, die dem Einsatz von regenerativen Energien oder effektiver Energienutzung entgegenstehen 
können, sollen abgebaut werden. 

2.5 Begründung der Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen 

Die Flächen des Plangebiets werden gegenwärtig fast vollständig zur intensiven Landwirtschaft genutzt. 
Diese Nutzung wird im Zuge der Planung überwiegend zur Wohnbaufläche umgewandelt. Die geplante 
Umwandlung begründet sich im Flächenbedarf der vorgesehenen Wohnnutzung. Nachverdichtungs-
möglichkeiten und Wohnbaupotenziale der Innenentwicklung im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB sind nur 
im eingeschränkten Maß verfügbar und stehen somit als Planungsalternative nicht zur Verfügung (vgl. 
Punkt 1.2 - Anlass und Ziele der Planung). Die Umwandlung der bisher landwirtschaftlich genutzten 
Flächen ist daher begründet. 
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Mit seinem Flächenzuschnitt und einer temporär vernässten Senke in der Plangebietsmitte weist das 
Plangebiet zudem eine aus landwirtschaftlicher Sicht unvorteilhafte Topographie auf. Einschränkende 
Abstandsauflagen infolge der angrenzenden Wohnbebauung wirken sich ebenfalls nachteilig auf die 
landwirtschaftliche Nutzung aus. Wertgebende Böden mit einer Bodenwertzahl von > 50 sind von der 
Umwandlung nicht betroffen. 

3 Städtebauliche Ausgangssituation 

3.1 Umgebung des Plangebiets 

Das Plangebiet liegt ca. 5,0 km südlich der Stralsunder Altstadt und in ca. 750 m Entfernung zum Stre-
lasund. Es ist von Ackerflächen, Grünflächen, Waldflächen und Wohnbauflächen umgeben. Es grenzt 

 im Westen an die Brandshäger Straße, mit der parallel verlaufenden Greifswalder Chaussee und 
den dahinterliegenden Ackerflächen, 

 im Norden an Gehölz- und Grünflächen, den Deviner Weg sowie an das weiter rückwärtig liegende 
Betriebsgelände eines Fachmarkts, 

 im Osten an Gehölzflächen einer wohngebietsbezogenen Parkanlage und das dahinterliegende 
Wohngebiet südlich des Deviner Wegs (Bebauungsplan Nr. 42), 

 im Süden an das Betriebsgelände eines Fachmarkts mit den dahinterliegenden Ackerflächen.  

3.2 Bestand und gegenwärtige Nutzung des Plangebiets 

Die Flächen des Plangebiets werden gegenwärtig fast vollständig zur intensiven Landwirtschaft genutzt. 
In den Randbereichen des Plangebiets gibt es Grünflächen. Am westlichen Rand des Plangebiets, an 
der Brandshäger Straße, befinden sich Gebäude und Nebenanlagen aus ehemals landwirtschaftlicher 
Nutzung. Diese werden gegenwärtig zu Wohnzwecken genutzt. 

3.3 Planungsrechtliche Situation 

Das Plangebiet befindet sich bisher im Außenbereich nach § 35 BauGB und schließt sich an das im 
Zusammenhang bebaute Stadtgebiet an. Die Fläche wird im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
überwiegend als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz dargestellt. Gegenwärtig wird der 
Flächennutzungsplan geändert, so dass dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB ent-
sprochen werden kann. Die geänderte Darstellung des Plangebiets ist überwiegend als Wohnbaufläche 
vorgesehen. 

3.4 Erschließung 

Verkehrserschließung 

Das Plangebiet kann an die öffentlichen Straßen Brandshäger Straße und Deviner Weg angebunden 
werden. Unmittelbar parallel zur Brandshäger Straße verläuft westlich die L 222, Greifswalder Chaus-
see. Die Anbindung an das Straßenhauptnetz ist somit gewährleistet. 
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Mit den Linien 3; 9 und der Linie 60 „Nachtexpress“ ist das Plangebiet durch das ÖPNV-Netz erschlos-

sen1. In direkter Nachbarschaft des Plangebiets befinden sich die Bushaltestellen „Möbel Albers“, „Me-

mo Clinic“ und „Deviner Weg“. 
Ein für den innerstädtischen Radverkehr bedeutender Geh- und Radweg zwischen Devin und Voigde-
hagen verläuft über dem Deviner Weg im Norden des Plangebietes. 

Hauptversorgungsleitungen 

Versorgung mit Trinkwasser: Das Plangebiet wird in Süd-Nord-Richtung etwa mittig von einer Trink-
wasserleitung (DN 300 AZ der REWA mbH) durchquert. 
Versorgung mit gasförmigen Brennstoff: Begleitend zur Brandshäger Straße, wird das Plangebiet 
von einer stillgelegten Ferngasleitung (FGL-92 der ONTRAS Gastransport GmbH) durchquert. 

Stadttechnische Erschließung 

Im Plangebiet und dessen Umgebung sind alle erforderlichen Medien zur Versorgung vorhanden2. Es 

bestehen Versorgungs- und Abwasserleitungen folgender Versorger: 

 Versorgung mit Elektrizität: SWS Energie GmbH, 

 Telekommunikation: Deutsche Telekom Technik GmbH, SWS Telnet GmbH, Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH  

 Trinkwasserversorgung: REWA GmbH, 

 Schmutzwasserentsorgung: REWA GmbH, 
Nach derzeitigem Kenntnisstand, bestehen keine Versorgungsleitungen für Erdgas und Fernwärme in 
der näheren Umgebung des Plangebiets. 

3.5 Soziale Infrastruktur 

Innerhalb des Plangebiets befindet sich keine soziale Infrastruktur. Im Stadtgebiet Süd befinden sich: 

 die KITA am Bodden (DRK KV Rügen-Stralsund e.V.) in ca. 1,3 km und  

 die Grundschule Andershof (Hansestadt Stralsund) in ca. 1,8 km Entfernung zum Plangebiet. 

 Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 67 „Gelände westlich des Straßenbauamtes an der 
Greifswalder Chaussee, Andershof“ werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine weitere 
Kindertagesstätte im südlichen Stadtgebiet geschaffen. 

3.6 Natur und Landschaft, Grünflächen, Artenschutz 

Das Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund wird der Landschaftszone 2 „Vorpommersches Flachland“ 
und der Großlandschaft 20 „Vorpommersche Lehmplatten“ – Landschaftseinheit 200 „Lehmplatten 
nördlich der Peene“ zugeordnet. 

Das Plangebiet selbst besteht fast vollständig aus Ackerflächen und liegt in keinem Schutzgebiet im 
Sinne des Naturschutzrechts. Am nordwestlichen, westlichen und östlichen Plangebietsrand befinden 
sich Flächen mit gesetzlich geschützten Biotopen. 

Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurde durch das Kompetenzzentrum Naturschutz und Umwelt-
beobachtung, Jens Berg, erarbeitet3.  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

1 Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH: Wabe 100 Winterfahrplan 20/21, Grimmen 2020 
2 Bekannte Leitungsverläufe sind in der Planzeichnung als Hinweis abgebildet. Hausanschlüsse sind nicht abgebildet. (vergl. Punkt 3.5. - 
Leitungen der Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasserbeseitigung, Abfallbeseitigung - Sonstige stadttechnische Erschließung). 
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Aus der Gruppe der Baumfreibrüter/Gebüschbrüter/Halboffenlandvögel konnten Brutvögel lediglich in 
den Randbereichen des Plangebiets festgestellt werden. Feldlerchen wurden in dem potentiell geeigne-
ten Ackerschlag auch nach einer erneuten Begehung im März 2021 nicht nachgewiesen. Insofern wird 
geschlussfolgert, dass der hier vorzufindende Standort aufgrund der Wohnraumnähe und damit ver-
bundenen Störwirkungen kein geeignetes Habitat für die Feldlerche ist. Mäusebussard und Rotmilan 
wurden im Untersuchungsgebiet als Nahrungsgäste angetroffen. Ein Brutverdacht besteht für den 
Turmfalken am südlich des Plangebietes gelegenen Möbelmarktes. Weiterhin ist das Plangebiet mögli-
cher Lebensraum der Zauneidechse sowie Jagdhabitat verschiedener Fledermäuse. 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG sind Maßnah-
men erforderlich. Gesonderte Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionali-
tät (CEF-Maßnahmen) sind nicht einzuplanen. 

Die Ausführungen zu diesem Punkt basieren auf der Umweltprüfung, vergl. Umweltbericht - Teil 2 der 
Begründung, sowie auf dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag. 

3.7 Wasserflächen, Wasserwirtschaft, Wasserabfluss, Küsten- und 
Hochwasserschutz 

Grundwasserkörper 

Das Plangebiet befindet sich über den Grundwasserkörper WP_KO_4_16. 

Oberflächengewässer 

An den östlichen Plangebietsrand grenzt ein derzeit trocken gefallenes Soll ohne oberflächlichen Zu- 
und Abfluss. Im Einzugsbereich dieses Kleingewässers liegen bereits versiegelte Flächen des Bebau-
ungsplans Nr. 42. Neben dem Soll, sammelt sich aufkommendes Niederschlagswasser derzeit in der 
zentral gelegenen Senke. Vor dort wird es über den westlich anliegenden verrohrten Graben Nr. 12 
abgeleitet. 

Wasserschutzzonen 

Das Plangebiet liegt nicht in Trinkwasserschutzzonen von Wasserschutzgebieten. 

Küsten- und Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt außerhalb des 150 m Küstenschutzstreifens gem. § 29 Abs. 1 NatSchAG M-V so-
wie außerhalb des 200-m-Küstenschutzstreifens gem. § 89 LWaG M-V und liegt in keinem festgesetz-
ten Überschwemmungsgebiet oder Hochwasserrisikogebiet. 
Das Plangebiet hat eine Höhenlage zwischen 17 und 24 m NHN und befindet sich damit deutlich ober-
halb des Bemessungshochwasserstands für Stralsund von 2,60 m NHN gem. Regelwerk Küstenschutz 
M-V, Richtlinie 2-5/2012 Bemessungshochwasserstand und Referenzhochwasserstand, Tabelle 3.2.  

3.8 Immissionen, Betriebsbereiche und Anlagen mit Gefahrenpotenzial 

Auf das Plangebiet wirken Immissionen der angrenzenden Greifswalder Chaussee (L 222), der ca. 
450 m westlich des Gebiets verlaufenden Bahnstrecke Angermünde-Stralsund und eines südlich an-

                                                                                                                                                                                     
3 Diplom-Landschaftsökologe Jens Berg, Görmin 2020: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet östlich der 
Brandshäger Straße“ und 18. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
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grenzenden Fachmarktes ein. Innerhalb des Plangebiets sind Immissionen durch den vorgesehenen 
Soccer-Court abzusehen4. 

Für allgemeine Wohngebiete, wie sie der Bebauungsplan vorsieht, definiert die DIN 18005 Teil 1 
(Schallschutz im Städtebau) im Beiblatt 1 schalltechnischen Orientierungswerte für Immissionsorte au-
ßerhalb von Gebäuden: tags (6.00-22.00 Uhr) 55 dB und nachts (22.00-6.00 Uhr) 45 dB. Immissions-
empfindliche Nutzungen in der Umgebung bestehen mit den im Osten benachbarten Wohngebieten. 

Die schalltechnischen Orientierungswerte werden durch den Schienenverkehrslärm der ca. 450 m west-
lich des Gebiets verlaufenden Bahnstrecke Angermünde-Stralsund deutlich unterschritten. Im Bereich 
der bestehenden Bebauung auf Flurstück 11 der Flur 4 der Gemarkung Andershof ist unmittelbar an der 
Brandshäger Straße mit bis zu 69 dB(A) zu rechnen. 

Die durch Straßenverkehr, Gewerbe sowie Sport und Freizeit verursachten Immissionen können durch 
die Bestimmungen des Bebauungsplans gemindert werden. Durch ein Abrücken der bebaubaren Flä-
chen von Immissionsquellen und unter Sicherstellung der erforderlich baulichen Maßnahmen zum 
Schutz schädlicher Umwelteinwirkungen, ergeben sich keine auf das Plangebiet einwirkenden Immissi-
onen, die einer Ausweisung als allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO grundsätzlich entgegenste-
hen. 

In der Umgebung des Plangebiets befinden sind keine Emittenten von Schadstoffen, Gerüchen, Er-
schütterungen, Wärme, Licht, Strahlung und Staub, von denen Beeinträchtigungen für die im Plangebiet 
vorgesehenen Nutzungen ausgehen. Durch die Planung verursachte, maßgebliche sonstige Immissio-
nen sind nicht zu erwarten. 

In der näheren Umgebung des Plangebiets befinden sich keine Betriebsbereiche oder Anlagen, die 
unter die 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallverordnung 
- 12. BImSchV) fallen. Eine Anfälligkeit der Vorhaben des Plangebiets für schwere Unfälle oder Kata-
strophen durch solche Betriebsbereiche oder Anlagen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gege-
ben. 

3.9 Bau- und Kunstdenkmale, Bodendenkmale 

Ein Bodendenkmal östlich der Senke wurde nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. Es han-
delt sich dabei um einen Fundplatz, daher ist eine archäologische Prospektion hier nicht erforderlich. 
Weitere Bau-, Kunst- oder Bodendenkmale innerhalb des Plangebiets sind nicht bekannt. 

3.10 Baugrund, Bodenschutz, Kampfmittel, sonstige Altlasten 

Baugrund 

Die Baugrundvoruntersuchung vom 10.01.2020 der Firma IB.M Geotechnik5, Stralsund, trifft generelle 
Aussagen zur Bebaubarkeit der Flächen im Plangebiet. 

Der Baugrund wurde auf Basis von Aufschlüssen durch Kleinbohrungen beurteilt. Die erste Boden-
schicht, unter der Geländeoberkante, weist demnach überwiegend organischen Sand mit teilweise um-
lagerten Geschiebelehm auf. Unter dieser oberen Bodenschicht folgen stärkere Schichten Decksand 
und bereichsweise Schluff. Diese Schichten werden wiederum von Geschiebemergel unterlagert. Die 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

4 Umweltplan: B-Plan Nr. 68 der Hansestadt Stralsund „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße, Geräuschimmissionsprognose - 
Zwischenstand, Stralsund 2021 
5 IB.M Geotechnik: 2.Bericht – Geotechnischer Bericht – Voruntersuchung, Stralsund 2020 
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obere Zone des Geschiebemergels ist teilweise zu Geschiebelehm verwittert. Im Geschiebelehm und -
mergel befinden sich teilweise eingelagert Sand und Schluff. 

In den oberen Bodenschichten wurden teilweise organische Auffüllungen von bis zu 80 cm Stärke fest-
gestellt. Im westlichen Bereich der Senke weist der am tiefsten gelegene Aufschluss eine ca. 60 cm 
starke Torfschicht unterhalb der oberen Bodenschicht Sand bzw. umlagerter Geschiebelehm auf. Für 
die Aufnahme von Baulasten sind der Oberboden, die Bodenschichten mit Auffüllungen, die lockeren 
Klumpen, der umlagerte Geschiebelehm und der Torf nicht geeignet. Die unterhalb folgenden Schichten 
des Decksands und sandigen Schluffs werden vorbehaltlich fachgerechter, intensiver Nachverdichtung 
als ausreichend tragfähig beurteilt. Die nachfolgend tiefer liegenden Schichten werden als ausreichend 
tragfähig beurteilt. In den für Bebauung vorgesehenen Bereichen kommt grundsätzlich eine Flachgrün-
dung in Frage. Die nicht ausreichend tragfähigen Auffüllungen und der Oberboden sind unterhalb der 
Gründungselemente auszutauschen. Lageweise sind sie durch verdichtete Sandpolster zu ersetzen. 

Der Oberboden und die oberflächennahen sandigen Auffüllungen werden als wasserdurchlässig und 
versickerungsfähig bewertet. Die unmittelbar folgenden, oberflächennahen Geschiebeböden / Schluff 
werden als sehr gering wasserdurchlässig eingestuft (Kf-Wert: 1 x 10-9 … 1 x 10-7 m/s). Eine technische 
Versickerung von Oberflächenwasser kommt demnach nicht in Frage.  

Bodenschutz 

Die Aufschlüsse im Zuge des o.g. 2. Berichts wurden hinsichtlich etwaiger Schadstoffe grundsätzlich 
keine Auffälligkeiten festgestellt. Angesichts der bestehenden Bebauung auf dem Flurstück Nr. 11 wird 
jedoch generell empfohlen, die anfallenden Aushubböden zu analysieren. 

Kampfmittel 

Im Plangebiet sind bisher keine Angaben zu kampfmittelbelasteten Bereichen bekannt. Es ist jedoch 
nicht auszuschließen, dass auch in den für den Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet 
bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten können. 

Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlastenflächen bekannt. 

4 Inhalt des Plans 

4.1 Städtebauliches Konzept 

Die im Plangebiet vorgesehene Wohnbebauung gliedert sich durch die als Grünzug ausgebildete Senke 
in ein südliches und ein nördliches Teilgebiet. Über eine an die Brandshäger Straße angebundene pa-
rallele Erschließungsachse werden die beiden Teilgebiete erschlossen. 

Die Baugebietsstruktur ergibt sich aus Bezügen zum umliegenden Siedlungsbereich und zur Linienfüh-
rung der Brandshäger Straße. Die entlang der Brandshäger Straße aufgereihten Solitärbauten sollen 
diese Linienführung am Stadteingang betonen und durch ihre Höhe eine wahrnehmbare Siedlungskante 
ausbilden. Bestandsgebäude in dieser Flucht, die erhalten werden können, stellen eine sinnvolle Er-
gänzung dieser Raumfolge dar. Gebäude, die unmittelbar an Verkehrsflächen grenzen, werden im Sin-
ne einer aufgelockerten Bebauung weiterhin nicht angestrebt.  

Innerhalb des Plangebiets werden die Gebäudehöhen durch abnehmende Geschosszahlen in Richtung 
Osten abgestuft. Mit den östlich vorgesehenen Einfamilienhäusern soll die Bebauung des Plangebiets 
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zur Bestandsbebauung vermitteln. Es sind voraussichtlich etwa 80 Einfamilienhäuser und 10 Mehrfami-
lienhäuser möglich. Im neuen Wohngebiet können somit ca. 160 Wohnungen für insgesamt etwa 320 
Menschen gebaut werden. 

Um die auf das Plangebiet einwirkenden Lärmimmissionen zu reduzieren wurden die Bauflächen von 
Immissionsquellen des angrenzenden Fachmarktes und der Greifswalder Chaussee weitestgehend 
abgerückt. In den sich hieraus ergebenden unbebauten Flächen im Süden des Plangebiets sind öffent-
liche Grün- sowie Ausgleichsflächen vorgesehen. Auf den öffentlichen Grünflächen am südlichen Plan-
gebietsrand ist außerdem die Errichtung einer Lärmschutzwand vorgesehen. 

Die Grün- und Ausgleichsflächen stellen ferner Bezüge zu den benachbarten, von Grünflächen durch-
zogenen Siedlungsbereichen und zur anschließenden freien Landschaft her. Die Ausgleichsflächen 
dienen der Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft innerhalb des Gebiets. Im Bereich einer 
Senke in der Mitte des Plangebiets soll ein Grünzug ausgebildet werden und eine Fläche zur Rückhal-
tung bzw. Rentention von Niederschlagswasser hergestellt werden. Es wird eine naturnahe Ausführung 
des Retentionsraums angestrebt um die Fläche als Teil des Grünzugs einzubinden. Östlich der Senke 
ist ein Spielplatz vorgesehen. 

Die Planstraßen A.1 und A.2 haben separate Gehwege und Flächen für Straßenbäume bzw. -
begleitgrün, ihre Regelquerschnitte sehen Baumpflanzungen einseitig als Reihe vor. Nördlich und öst-
lich der Planstraße A.1 und A.2 verlaufen orthogonal die als verkehrsberuhigte Bereiche vorgesehenen 
Planstraßen B.1 bis B.3 und C.1 und C.6. Entlang dieser Straßen sind ebenfalls Flächen für Straßen-
bäume bzw. -begleitgrün vorgesehen. Zusätzlich sind Fuß- und Radwegverbindung in Richtung Norden 
zum Deviner Weg, in Richtung Osten zum benachbarten Wohngebiet (B-Plan Nr. 42) und in Richtung 
Westen zur Brandshäger Straße vorgesehen. Weitere Fuß- und Radwegverbindungen sollen bei Bedarf 
ergänzend verwirklicht werden können. 

Eine stillgelegte Erdgasleitung, die das Plangebiet in Nord-Süd-Richtung durchquert wird zurückgebaut. 
Die brüchige Haupttrinkwasserleitung (Nennweite 300 mm, Asbestzement), die das Plangebiet in Nord-
Süd-Richtung durchquert, wird ersetzt. 

4.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Art der baulichen Nutzung 

Die Bauflächen des Plangebiets werden gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 und 4 BauNVO als 
Allgemeine Wohngebiete WA 1, WA 2, WA 3, WA 4, WA 5, WA 6, WA 7, WA 8 und WA 9 ausgewiesen. 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Der Gebietscharakter wird durch das Woh-
nen bestimmt. 

Zulässig sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 Wohngebäude, die der Versorgung 
des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Räume für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und 
solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind gem. § 13 BauNVO zulässig. 
Zulässig sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA 3, WA 4, WA 5, WA 6, WA 7, WA 8 und WA 9 
Wohngebäude und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
Räume für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in 
ähnlicher Art ausüben, sind gem. § 13 BauNVO zulässig. 

Ausnahmsweise zulässig sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2: nicht störende sons-
tige Gewerbe- und Handwerksbetriebe, wenn für Betriebsabläufe und Lagerstellen keine Nebenanlagen 
erforderlich sind. 
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Nicht zulässig sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 gem. § 1 Abs. 6 BauNVO die 
nach § 4 Abs. 3 BauNVO ansonsten ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen. 

Nicht zulässig sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA 3, WA 4, WA 5, WA 6, WA 7, WA 8 und WA 
9 gem. § 1 Abs. 5 BauNVO die nach § 4 Abs. 2 BauNVO die ansonsten allgemein zulässigen der Ver-
sorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften und nicht störenden Hand-
werksbetriebe sowie gem. § 1 Abs. 6 BauNVO die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ansonsten ausnahmsweise 
zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen. 

Es wird damit beabsichtigt, der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten und nicht störende sonstige Gewerbe- und Handwerksbetriebe vorzugsweise an der Brandshäger 
Straße anzusiedeln. Dort sind die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 ausgewiesen. Hingegen 
sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen in allen ausgewiesenen allgemeinen Wohngebieten nicht zulässig, da einerseits ihre Ansiedlung 
aufgrund der peripheren Lage im Stadtgebiet nicht zweckmäßig erscheint und andererseits der Ziel- und 
Quellverkehr zu den Einrichtungen beim lagebedingt ruhigem Gebietscharakter nicht gewollte Störun-
gen erzeugen würde. Mit dem Ausschluss dieser Nutzungen ist klargestellt, dass hier keine Ferienwoh-
nungen eingeordnet werden sollen. 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4, WA 5, WA 6, WA 7, WA 8 und WA 9 sind höchstens zwei 
Wohnungen je Wohngebäude zulässig. Diese Festsetzung wurde aufgenommen um einer städtebaulich 
unerwünschten Verdichtung am Stadtrand vorzubeugen. Die mögliche intensivere bauliche Nutzung 
wird durch die Festsetzung in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 konzentriert. 
Durch die Festsetzungen zur maximal zulässigen Anzahl von Wohnungen in Verbindung mit den Fest-
setzungen zum Maß der baulichen Nutzung können verschiedene Gebäudetypologien verwirklicht wer-
den. Dies kommt dem angestrebten differenzierten Wohnungsangebot entgegen. 

Maß der baulichen Nutzung 

Die Höhe baulicher Anlagen und die Geschossigkeit sind in der Planzeichnung bzw. im Teil B - Text 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs. 2 BauNVO festgesetzt, um eine der beabsichtigten städte-
baulichen Gestaltung gemäße Höhenentwicklung zuzulassen. Die Bestimmungen der zur Brandshäger 
Straße zunehmenden Höhenfestsetzung (zeichnerische und textliche Festsetzungen gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO) sowie zu den Dachformen und -neigungen (örtliche Bauvorschriften gem. § 86 LBauO M-V) 
sollen die Ausbildung einer klaren und deutlich wahrnehmbaren Siedlungskante entlang der südlichen 
Stadteinfahrt befördern. Die Höhenfestsetzung entlang der Brandshäger Straße soll zudem einen städ-
tebaulich sensibleren Übergang zwischen den südlich anliegenden Fachmarkt und den kleinteiligeren 
Siedlungsstrukturen im Osten des Plangebiets ermöglichen. 

Darüber hinaus ist die Zahl der möglichen Vollgeschosse im Süden des Plangebiets aus Gründen des 
Immissionsschutzes begrenzt. Bei Wohngebäuden mit mehr als drei Vollgeschossen innerhalb des 
Allgemeinen Wohngebiets WA 3 und mit mehr als einem Vollgeschoss im WA 6, könnten die schall-
technischen Orientierungswerte für schutzbedürftige Räume zum Teil nicht eingehalten werden.  

Dazu wurden folgende zeichnerische und textliche Festsetzungen aufgenommen sowie die erforderli-
chen Bezugspunkte (gem. § 18 BauNVO) bestimmt. 
In der Planzeichnung wurde festgesetzt: 

 Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß bzw. 

 Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß bzw. 

 Zahl der Vollgeschosse zwingend, 
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 Traufhöhe baulicher Anlagen in m als Höchstmaß, 

 Firsthöhe baulicher Anlagen in m als Höchstmaß. 
Für die Bestimmtheit der getroffenen Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zur Höhe baulicher 
Anlagen soll im weiteren Verfahren gem. § 9 Abs. 3 BauGB an mehreren Punkten die Oberkante der 
Straße in m (Bezug NHN) zeichnerisch festgesetzt werden. 

Im Text Teil B wurde festgesetzt: 

 Alle Höhenangaben gem. Planzeichnung beziehen sich auf die Höhe der nächstliegenden Ver-
kehrsfläche (Bezugshöhe). Bei ansteigendem bzw. abfallendem Gelände vergrößert bzw. verrin-
gert sich die Bezugshöhe um das Maß des Höhenunterschieds im Gelände bis zum höher liegen-
den Endpunkt der entlang der Verkehrsfläche befindlichen Gebäudekante. 

 Die Fußbodenoberkante des Erdgeschosses darf höchstens 0,5 m über der Bezugshöhe liegen. 

 Als Traufhöhe gilt das Maß zwischen der Bezugshöhe und der äußeren Schnittlinie von Außen-
wand und Dach. Die Traufhöhe bezieht sich bei Pultdächern auf die niedrigere Seite und bei 
Flachdächern auf das Dach über dem obersten Vollgeschoss. 

 Als Firsthöhe gilt das Maß zwischen der Bezugshöhe und der Oberkante des Daches. 

 Die Höhe von Umwehrungen begehbarer Flachdächer darf die Oberkante des Daches um maximal 
1,20 m überschreiten, im Weiteren darf die Höhe von Attiken von Flachdächern die Oberkante des 
Daches um maximal 0,60 m überschreiten. 

Die Grundflächenzahl für das Allgemeine Wohngebiet WA 4 wurde mit 0,5 festgesetzt, um die ange-
strebte Bebauung mit Reihenhäusern zu ermöglichen. Die für die weiteren Baufelder festgesetzten 
Grundflächenzahlen von 0,25 bzw. 0,3 entsprechen 62,5 % bzw. 75 % der in § 17 BauNVO enthaltenen 
Obergrenze. 

Die zulässige Grundfläche darf in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 durch die Grundflä-
chen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu eine Grundflächenzahl von ma-
ximal 0,6 überschritten werden. Hierzu zählen: Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird. 

Die Festsetzungen zur zulässigen Grundfläche und deren Überschreitung wurden getroffen, um einer 
städtebaulich unerwünschten Verdichtung am Stadtrand vorzubeugen. Die Versiegelung des Bodens 
soll damit begrenzt werden um möglichen Hochwasserereignissen durch Starkregen entgegenzuwirken 
und mögliche Beeinträchtigungen für die Grundwasserneubildung zu reduzieren.  

Die Möglichkeit der Überschreitung der zulässigen Grundfläche in den Allgemeinen Wohngebieten WA 
1 und WA 2 durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen, wurde in 
die Planung aufgenommen, um den Flächenbedarf des ruhenden Verkehrs in diesem Baugebiet zu 
gewährleisten. Durch die getroffenen Festsetzungen wird eine der Umgebung angemessene Ausnut-
zung der Bauflächen und ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden ermöglicht. 

In den übrigen Baugebieten bleibt es bei der Möglichkeit zur 50 %igen Überschreitung der GRZ I gem. 
§ 19 Abs. 4 BauNVO. 

Ausnahmsweise kann die für im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 festgesetzte Zahl der Vollgeschosse 
bei Nutzungsänderung und Erweiterung bestehender Wohngebäude unterschritten werden. Diese Fest-
setzung wurde unter Berücksichtigung bestehender Gebäude auf dem Flurstück 11 der Flur 4 der Ge-
markung Andershof getroffen, deren Erneuerung bzw. Umbau im Rahmen dieser Planung ermöglicht 
werden soll. 
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4.3 Bauflächen 

Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen, Stellung baulicher Anlagen 

Die Regelungen der offenen und der im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 abweichenden Bauweise, wel-
che nach § 22 Abs. 1 und 4 BauNVO in der Planzeichnung festgesetzt sind, werden für die angestrebte 
bauliche Nutzung gem. dem städtebaulichen Konzept als zweckdienlich angesehen. 

Die Festsetzung der, für die Allgemeinen Wohngebiete WA 2 bis WA 9 zulässigen, offenen Bebauung 
ist geeignet um eine für den Stadtrand typische aufgelockerte Bebauung zu erzielen. Die Bebauung im 
Allgemeinen Wohngebiet WA 1 soll entlang der Brandshäger Straße eine Raumkante zur Betonung der 
südlichen Stadteinfahrt ausbilden. Aus diesem Grund wurde hier die Zulässigkeit einer abweichenden 
Bauweise festgesetzt. Sie basiert auf der offenen Bauweise, wobei eine Gebäudelänge von 25,0 bis 
maximal 30,0 m zulässig ist. Mit dieser Festsetzung soll auf die Errichtung Wohngebäuden hingewirkt 
werden, die längs zur Brandshäger Straße ausgerichtet sind. 

Nach § 22 Abs. 2 BauNVO sind in der Planzeichnung für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2, 
WA 3, WA 5, WA 6, WA  7, WA 8 und WA 9 nur Einzelhäuser als zulässig festgesetzt. Diese Festset-
zung sichert die im städtebaulichen Konzept vorgesehenen Bauplätze für Einfamilienhäuser und frei 
stehende Mehrfamilienhäuser. Die Festsetzung soll die Entwicklung einer regelmäßigen Baustruktur 
sichern und eine übermäßige Verdichtung verhindern. Durch die Planzeichnung sind im Allgemeinen 
Wohngebiet WA 4 nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Hiermit sollen die im städtebaulichen Kon-
zept vorgesehenen Hausformen im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ermöglicht 
werden. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 5 sind gem. der im städtebaulichen Konzept vorgesehenen 
Reihenhäuser, Hausgruppen als zulässige Hausform festgesetzt. Durch die Festsetzungen unterschied-
licher Bauweisen und Hausformen können in den festgesetzten Baugebieten verschiedene Gebäudety-
pologien verwirklicht werden. Dies kommt dem angestrebten differenzierten Wohnungsangebot entge-
gen. 

Die gem. § 23 BauNVO zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen sollen eine optimale Bebaubarkeit er-
möglichen. Die straßenabgewandten Grundstücksteile sollen von Bebauung freigehalten werden, um 
eine gärtnerische Nutzung zu ermöglichen. 

Die Firstrichtung des Hauptdaches von Gebäuden in den Allgemeinen Wohngebieten WA 6, WA 7, 
WA 8 und WA 9 ist nur parallel zur anliegenden Straße zulässig. Ist von mehreren anliegenden Straßen 
eine übergeordnet, ist diese Firstrichtung nur parallel zur übergeordneten Straße zulässig. Diese Fest-
setzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB soll den städtebaulichen Zusammenhang im Ortsbild unterstüt-
zen. 

Für Hauptgebäude sind des Weiteren die Regelungen der Landesbauordnung M-V zu seitlichen Grenz-
abständen zu berücksichtigen. Das gem. § 23 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 3 BauNVO ausnahmswei-
se zulässige Vortreten von Gebäudeteilen über die Baugrenze für die Tiefe von maximal 1,0 m auf ma-
ximal 3,0 m Länge für ein Geschoss je Gebäude soll die Verwirklichung eines untergeordneten Gebäu-
deteils, wie das spätere Hinzufügen eines Vordaches, eines barrierearmen Hauseingangs oder eines 
eingeschossigen Erkers erleichtern. Diese Ausnahme ist im Bauantrag zu begründen. 

Größe der Baugrundstücke 

In den Textlichen Festsetzungen ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB die Größe der Baugrundstücke für 
Reihenhäuser mit mindestens 260 m² festgesetzt. Durch diese Festsetzung soll eine städtebaulich un-
erwünschte Verdichtung durch kleinere Baugrundstücke vermieden werden. Hingegen gibt es für eine 
Festsetzung von Höchstmaßen – insbesondere aus Gründen des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden – nach den bisherigen Erfahrungen kein Erfordernis. 
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Flächen für Stellplätze und Garagen und Nebenanlagen 

Zu Flächen für Stellplätze, Carports und Garagen werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 Abs. 6 
BauNVO und § 23 BauNVO textliche und zeichnerische Festlegungen getroffen, die die Gartennutzung 
von in der Regel straßenabgewandten Grundstücksteilen unterstützen, die mögliche Versiegelung des 
Bodens einschränken sollen und der Ortsbildpflege dienen: 

Längs der Brandshäger Straße werden auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB Flächen für Neben-
anlagen mit der Zweckbestimmung Stellplätze und Carports zeichnerisch festgesetzt. Hier soll der durch 
die zulässige bauliche Nutzung der Baugrundstücke des WA 1 verursachte Bedarf des ruhenden Ver-
kehrs gedeckt werden. Die Verkehrsfläche der Brandshäger Straße soll dabei im Sinne des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden mitgenutzt werden, so dass die Notwendigkeit einer zusätzlichen Fahr-
gasse entfällt. Im Sinne der Ortsbildpflege sollen Garagen an dieser, im Stadtraum präsenten Stelle 
nicht zulässig sein. 

Textlich wird auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 Abs. 6 BauNVO festgesetzt, dass in 
den als allgemeines Wohngebiet festgesetzten Flächen Stellplätze, Carports und Garagen nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen und zwischen der hinteren Baugrenze bzw. deren Verlängerung 
und der Straßenbegrenzungslinie zulässig sind. Für Carports und Garagen ist ein Abstand von mindes-
tens 3,0 m zur Straßenbegrenzungslinie der erschließenden Straße einzuhalten. Ferner ist entlang der 
straßenabgewandten Begrenzung der auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzten Flä-
chen für Nebenanlagen die Errichtung von Carports ausnahmsweise möglich. Abweichend von Satz 2 
der textlichen Festsetzung über den Mindestabstand zur Straßenbegrenzungslinie von 3,0 m für Car-
ports und Garagen (s.o. und im Teil B – Text unter Punkt 5.1 Satz 2) sind Stellplätze, Carports und Ga-
ragen im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 außerhalb der auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
festgesetzten Flächen für Nebenanlagen nur ausnahmsweise zulässig. Voraussetzung hierfür ist, dass 
der Stellplatzbedarf durch die in diesen Flächen zulässigen Anlagen nicht vollends gedeckt werden 
kann. 

Nebenanlagen und Einrichtungen für die Kleintierhaltung und Kleintiererhaltungszucht sind gem. textli-
cher Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO nicht zulässig. Typischer Weise sind durch die Nä-
he solcher Anlagen und Einrichtungen zu Wohngebäuden, Störungen in Form von Geräuschen und 
Gerüchen zu erwarten. 

Damit sind die Kleintierhaltung und Kleintierzucht nicht grundsätzlich ausgeschlossen. In den Wohn-
häusern sind ungefährliche Kleintiere in geringer Anzahl, die üblicherweise in Wohnräumen gehalten 
werden, zulässig (z.B. Hunde, Katzen, Ziervögel, Kaninchen, Meerschweinchen u. ä.). 

In Teilflächen der Allgemeinen Wohngebiete WA 6, WA 7 und WA 8, die sich innerhalb des gesetzlichen 
Waldabstandes von 30 m befinden, sind Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO, die dem ständigen 
oder auch nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen dienen können, unzulässig. Diese textliche 
Festsetzung wurde gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 14 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 4 BauNVO aufge-
nommen. Sie dient der Wahrung forstwirtschaftlicher Belange, insbesondere der Sicherung vor Gefah-
ren durch Windwurf und Waldbrand innerhalb des Waldabstands gem. § 20 LWaldG M-V. 

Anschluss der Grundstücksflächen an öffentliche Verkehrsflächen 

Für jedes Grundstück ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB maximal eine Zufahrt in einer Breite von maxi-
mal 4,0 m zulässig. Damit soll einer übermäßigen Versieglung der Gartenflächen durch Zufahrten ent-
gegengewirkt werden. Im Weiteren soll diese Festsetzung im Zusammenhang mit der örtlichen Bauvor-
schrift zur Einfriedung der Grundstücke zur Straße in Form von Heckenpflanzungen der Ortsbildpflege 
dienen. 
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4.4 Immissionsschutz, Klimaschutz und -anpassung 

Die Ausführungen zu diesem Punkt basieren auf dem Umweltbericht (Teil 2 der Begründung). 

Gem. § 50 BImSchG „sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzu-
ordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen“ im Sinne dieses Gesetzes „so weit wie möglich vermie-
den werden.“ Dieser Grundsatz wird bei den Ausweisungen der Planung berücksichtigt. 

Das Plangebiet ist Immissionen der angrenzenden Greifswalder Chaussee (L 222), der ca. 450 m west-
lich des Gebiets verlaufenden Bahnstrecke Angermünde-Stralsund sowie eines südlich angrenzenden 
Fachmarktes ausgesetzt. Innerhalb des Plangebiets sind Immissionen durch den vorgesehenen Soc-
cer-Court abzusehen. 

Immissionsempfindliche Nutzungen in der Umgebung bestehen mit der östlich benachbarten Wohnbe-
bauung. Mögliche Quellen maßgeblicher Emissionen innerhalb des Plangebiets sind so positioniert, 
dass von ihnen keine beeinträchtigenden Immissionen für die Umgebung des Plangebiets ausgehen. 
Der Straßenverkehr des Plangebiets wird im Südwesten des Plangebiets an die Brandshäger Straße 
angeschlossen. Die vorgesehene Sportanlage im Nordosten des Plangebiets kann einen Abstand von 
mindestens 60 m zum nächstgelegenen Wohngebäude außerhalb des Plangebiets einhalten. 

Unabhängig von Festsetzungen in der Bauleitplanung gelten die weiteren gesetzlichen Pflichten des 
Immissionsschutzes. Nachteilige Umweltauswirkungen sind generell zu vermeiden bzw. zu vermindern. 

Lärmimmissionsschutz 

Da mit der Planung verbundene sowie auf das Plangebiet einwirkende maßgebliche Immissionen durch 
Lärm generell zu erwarten sind, wurden diese eingehender geprüft (siehe auch Umweltbericht - Teil 2 
der Begründung). Im Rahmen der Aufstellung dieses Bebauungsplans wurde zur Prüfung der durch die 

Planung verursachten Lärmimmissionen ein schalltechnisches Gutachten erarbeitet6. 

Untersucht wurden die auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen von bestehenden Nutzungen 
außerhalb des Gebiets sowie durch vorgesehen Nutzungen innerhalb des Gebiets. 
 

Die o. g. Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen: 

 Durch die Beurteilungspegel des Gewerbelärms werden die schalltechnischen Orientierungswerte 
im Süden des Plangebiets überschritten, sofern keine Maßnahmen zum Immissionsschutz getrof-
fen werden. Trotz bereits abgerückten Bauflächen und -fenstern wird eine aktive Schallschutzmaß-
nahme erforderlich. 

 Die Prüfung der Lärmimmissionen des Sport- und Freizeitlärms durch die vorgesehene Sportanla-
ge ergab, dass abhängig von konkreter Nutzung und von Nutzungszeiten neben einer lärmarmen 
Ausführung aktive Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden können. Weitere Abstandsver-
größerungen zur Wohnbebauung werden nicht verfolgt, um die mögliche bauliche Nutzung in die-
sem Bereich nicht weiter einzuschränken. 

 Durch die Beurteilungspegel des Schienenverkehrslärms werden die schalltechnischen Orientie-
rungswerte im Plangebiet nicht überschritten. 

 Durch die Beurteilungspegel des Straßenverkehrslärms werden die schalltechnischen Orientie-
rungswerte im Plangebiet teilweise überschritten. Daher werden trotz bereits abgerückten Baufens-
tern passive Schallschutzmaßnahmen entsprechend den ermittelten maßgeblichen Außenlärmpe-
geln gem. DIN 4109-1: 2018-01 (La) erforderlich. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

6 Umweltplan: B-Plan Nr. 68 der Hansestadt Stralsund „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße, Geräuschimmissionsprognose - 
Zwischenstand, Stralsund 2021 



Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße“- Begründung zum Entwurf Stand Dezember 2021 

 
HANSESTADT STRALSUND 
AMT FÜR PLANUNG UND BAU, ABT. PLANUNG UND DENKMALPFLEGE 20 

 
Aufgrund des erkennbaren Handlungsbedarfs zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im 
Sinne des BImSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind bereits die folgenden Festsetzungen vorgese-
hen: 

Zur Minderung der auf das Plangebiet einwirkenden Lärmimmissionen durch Gewerbelärm wurden die 
Bauflächen von Immissionsquellen des angrenzenden Fachmarktes abgerückt. Hierfür wurde im Süden 
des Plangebiets eine öffentliche Grünfläche zeichnerisch festgesetzt. Die Baufenster innerhalb der sich 
hier anschließenden Allgemeinen Wohngebiete WA 2, WA 3 und WA 6 sind nach Norden orientiert. 

Im Abstand von 4 m zur Plangebietsgrenze ist innerhalb der öffentlichen Grünfläche eine 4 m hohe 
Lärmschutzwand vorgesehen. In der Planzeichnung ist hier eine Fläche für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzt. Im Weiteren wird die Errichtung der Lärmschutzwand zum Schutz 
störempfindlicher Nutzungen vor Gewerbelärm durch Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB im 
Teil B - Text gesichert. 

Flankierend wird durch Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung die Anzahl der möglichen Voll-
geschosse im Süden des Plangebiets begrenzt. Bei Wohngebäuden mit mehr als drei Vollgeschossen 
innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets WA 3 und mit mehr als einem Vollgeschoss im WA 6 könnten 
die schalltechnischen Orientierungswerte für schutzbedürftige Räume zum Teil nicht einhalten werden. 

Unterstützend wirken die Festsetzungen zu First- und Traufhöhen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Ver-
bindung mit den örtlichen Bauvorschriften gem. § 86 LBauO M-V zur Dachform und -neigung im Allge-
meinen Wohngebiet WA 6. Diese beugen der Realisierung faktischer Dachgeschosse mit möglichen 
schutzbedürftigen Räumen (bspw. Wohn-, Schlaf-, oder Kinderzimmer) vor. 

Zum Schutz vor Verkehrslärm (durch Straßen- und Schienenverkehr) enthält der Teil B – Text gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB eine Festsetzung über Anforderungen an Fenster schutzbedürftiger Räume. In 
den für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ausgewiesenen Flächen, innerhalb der Allgemeinen 
Wohngebiete WA 1 und WA 2 sind schutzbedürftige Räume nach DIN 4109-1:2018-01 (bspw. Wohn-, 
Schlaf- oder Kinderzimmer), die an mindestens einer zum Straßenverkehrslärm exponierten Gebäu-
deseite liegen, mit besonderen Fensterkonstruktionen zum Schallschutz störempfindlicher Nutzungen 
oder vergleichbaren Maßnahmen (bspw. Vorhangfassaden, belüftete Laubengänge oder Loggien) aus-
zustatten. Schlafräume sind mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten, sofern für sie 
ein natürlicher Luftwechsel durch die in Satz 1 genannten Maßnahmen nicht möglich ist. 

In diesem Sinne gelten alle Gebäudeseiten innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 
als exponiert, die nicht von der Greifswalder Chaussee abgewandt sind. Hiervon ausgenommen ist das 
nördlichste Baufeld im WA 1. Innerhalb dieses Baufelds gelten nur die Gebäudeseiten als exponiert, die 
unmittelbar zur Greifswalder Chaussee orientiert sind (siehe auch Abb. 1, Seite 21). 

Zum weiteren Schutz vor Verkehrslärm (durch Straßen- und Schienenverkehr) enthält der Teil B – Text 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB eine Festsetzung über Anforderungen an Außenbauteile schutzbedürfti-
ger Räume. Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109- 1:2018- 01 sind in 
den ausgewiesenen Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes innerhalb der festgesetzten All-
gemeinen Wohngebiete, entsprechend ihrer Nutzung so auszuführen, dass die erforderlichen resultie-
renden bewerteten Schalldämm-Maße gem. der DIN 4109-1:2018-01 erfüllt werden. Die Anforderungen 
an die gesamten bewerteten Schalldämm-Maße (R′w,ges) der Außenbauteile von schutzbedürftigen 
Räumen ergeben sich unter Berücksichtigung der maßgeblichen Außenlärmpegel gem. DIN 4109-
2:2018-01 (La) und der unterschiedlichen Raumarten nach Gleichung (6) der DIN 4109- 1:2018-01: 
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R´w,ges = La - KRaumart. Demnach gilt bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen und ähnliches eine 
KRaumart von 30 dB, bei Büroräumen und ähnliches eine KRaumart von 35 dB.  

 
Abb. 1:  
Übersicht am Beispiel einer früheren Fassung der 
Planzeichnung: 

Die roten Linien markieren die zum Straßenver-
kehrslärm exponierten Gebäudeseiten. Im nörd-
lichsten Baufeld des WA 1: nur die unmittelbar zur 
Greifswalder Chaussee orientierte Gebäudeseite. 
In den anderen Baufeldern im WA 1: alle Gebäu-
deseiten, die nicht von der Greifswalder Chaussee 
abgewandt sind (Quelle: Umweltplan, Stralsund 
2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachweislich tatsächlich geringerer Lärmbelastungen und Anforderungen an den Schallschutz, dürfen 
die Anlagen und Vorkehrungen gem. diesen beiden Festsetzungen (im Teil B – Text unter 9.2 und 9.3) 
ausnahmsweise auch in einem reduzierten erforderlichen Umfang ausgeführt werden. 

Zusätzliche aktive Lärmminderungsmaßnahmen sind aus städtebaulichen Gründen nicht zweckmäßig. 

Sonstiger Immissionsschutz 

In der Umgebung des Plangebiets befinden sind keine Emittenten von Schadstoffen, Gerüchen, Er-
schütterungen, Wärme, Licht, Strahlung und Staub, von denen Beeinträchtigungen für die im Plangebiet 
vorgesehenen Nutzungen ausgehen. Durch die Planung verursachte, maßgebliche sonstige Immissio-
nen sind daher nicht zu erwarten (siehe Umweltbericht - Teil 2 der Begründung). 

Fazit zum Immissionsschutz 

Die Prüfung der mit der Planung verbundenen bekannten oder anzunehmenden, möglicherweise im-
missionsschutzrechtlich maßgeblichen Immissionsarten Lärm, Schadstoffe, Gerüche, Erschütterungen, 
Wärme, Licht, Strahlung und Staub führt bis auf die Immissionsart Lärm zum Ergebnis, dass keine 
durch die Planung verursachten maßgeblichen Immissionen zu erwarten sind. 

Für die Immissionsart Lärm werden voraussichtlich ableitend aus dem schalltechnischen Gutachten 
Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB erforderlich. 
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Klimaschutz und Klimaanpassung 

Emissionen von Treibhausgasen durch die Bindung „grauer Energie“7 lassen sich bei der Realisierung 

der durch die Planung ermöglichten Bebauung nicht vermeiden. Diese Emissionen lassen sich jedoch 
reduzieren. So können bei der Wahl der Baumaterialien und -konstruktionen klimatische Aspekte be-

rücksichtigt werden8. Der Bebauungsplan steht dem nicht entgegen. 

Um den Wärmebedarf einer realisierten Bebauung zu decken sind Emissionen von Treibhausgasen 
abzusehen. Diese sind nicht zu vermeiden, lassen sich jedoch reduzieren. So lässt sich der Wärmebe-
darf insbesondere durch die in der Planung vorgesehene kompakte Bebauung reduzieren. Zudem lässt 
die Planung die Möglichkeit technischer Vorkehrungen zur Wärmedämmung und der passiven Nutzung 

von Solarenergie offen, womit ein geringerer Wärmebedarf erreicht werden kann9. 

Eine energetisch effiziente Wärmeversorgung kann ggf. durch die mögliche Einrichtung eines Nahwär-
menetzes erreicht werden. Dies wird durch die SWS Energie GmbH geprüft. An diese Möglichkeit knüp-
fen sich potenzielle Einsparungen von Treibhausgasemissionen. Durch die aktive und passive Nutzung 
von Solarenergie kann der Energiebedarf der Bebauung ebenfalls emissionsreduziert gedeckt werden. 

Im Klimaschutzkonzept der Hansestadt Stralsund werden Maßnahmen zum Klimaschutz im Zusammen-
hang mit der Erstellung von Bauleitplänen geführt10: 

 kompakte Gebäude- und Siedlungsgestaltung einschl. aktiver und passiver Solarnutzung,  

 Vermeidung ungünstiger Pflanzfestsetzungen, 

 Abbau hemmender Vorschriften, die dem Einsatz regenerativer Energien oder effektiver Energie-
nutzung entgegenstehen können. 

Diese Maßnahmen werden durch die Planung folgendermaßen berücksichtigt: 

 Das Plangebiet schließt sich an das im Zusammenhang bebaute Stadtgebiet an. Die Planung sieht 
insbesondere mit den festgesetzten Hausformen und zulässigen Vollgeschossen eine kompakte 
Bebauung vor. 

 Die vorgesehene Durchgrünung mit öffentlichen Grünflächen und straßenbegleitenden Bäumen 
trägt zu einer lokalen Senkung der Temperatur an Hitzetagen bei. Klimatisch ungünstige Pflanz-
festsetzungen wurden nicht getroffen. 

 Die Planung steht dem Einsatz regenerativer Energien, einschließlich aktiver und passiver So-
larnutzung nicht entgegen. 

4.5 Grünordnung 

Die Ausführungen zu diesem Punkt basieren zum großen Teil auf dem Umweltbericht (Teil 2 der Be-
gründung) und dem Grünordnungsplan. Diese Plandokumente enthalten weiterführende Erläuterungen, 
auch zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen. 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind gem. Bundesnaturschutzgesetz zu vermeiden, zu mindern und, 
soweit nicht vermeidbar, auszugleichen. Als Eingriffe sind im Zusammenhang mit diesem Bebauungs-
plan diejenigen Veränderungen mit Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu definieren, welche durch 
die Planung vorbereitet werden. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

7 Unter den Begriff „graue Energie“ werden die energetischen Aufwendungen im Lebenszyklus von Baumaterialien zusammengefasst, also 
vor allem durch Herstellung, Transport, Montage, Abriss und Entsorgung. 
8 BBSR, Forschungsprogramm Zukunft Bau: Graue Energie im Ordnungsrecht/Förderung, Stuttgart 2019. 
9 DIFU, Klimaschutz in der verbindlichen Bauleitplanung, Berlin 2017. 
10 Hansestadt Stralsund: Klimaschutzkonzept – Maßnahmen-Nr. E-13, Stralsund 2010. 
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Der Grünordnungsplan enthält eine umfassende Bestands- und Konfliktanalyse, bilanziert die natur-
schutzrechtlichen Eingriffe die durch die Planung vorbereitet werden und ermittelt den erforderlichen 
Ausgleich. Der Grünordnungsplan beschreibt mögliche Kompensationsflächen bzw. Grün- und Kom-
pensationsmaßnahmen, die als Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen werden. Der Kom-
pensationsbedarf kann nur zum Teil innerhalb des Plangebiets ausgeglichen werden. 

Im Umweltbericht erfolgt eine artenschutzrechtliche Auseinandersetzung auf Basis des Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrags, in der die Bewältigung artenschutzrechtlicher Konflikte im Sinne des 
BNatSchG behandelt wird. Sich daraus ableitende Festlegungen sind ebenfalls Gegenstand dieser 
Planung. 

Grünflächen 

Öffentliche Grünflächen, Ausgleichsflächen: In der Planzeichnung sind öffentliche Grünflächen fest-
gesetzt, welche zum Teil gleichzeitig als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie für Maßnahmen zum Ausgleich vorgesehen sind. 

Öffentliche Grünflächen, Zweckbestimmung Spielplatz: Südlich des Allgemeinen Wohngebiets WA 
8 ist im Bereich des Plangebiets eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz aus-
gewiesen. Der Spielplatz ist für Kinder im Alter von 0-6 Jahren und 6-12 Jahren vorgesehen und gliedert 
sich durch eine Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung Geh- und Radweg in zwei Berei-
che. 

Öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung Parkanlage: In der Planzeichnung ist eine öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt. Sie ist deckungsgleich mit einer Fläche 
für die Wasserwirtschaft und soll der Rückhaltung und teilweisen Versickerung / Verdunstung von Nie-
derschlagswasser dienen, jedoch einen Grüncharakter entfalten im Sinne einer Multifunktionalen Re-
tentionsfläche entfalten. Der öffentlichen Parkanlage soll dabei insbesondere nach Regenereignissen 
eine Funktion für die Niederschlagswasser-Retention zukommen. 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen 

In der Planzeichnung sind im Bereich der Flächen für Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung und Ab-
wasserbeseitigung, Umgrenzungen von 1 m breiten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB zeichnerisch festgesetzt. Mit dieser 
Festsetzung wird die blickdichte Einfriedung technischer Anlagen im Bereich der Verkehrsflächen und 
der in öffentlichen Grünflächen vorgesehenen Wege bezweckt. 

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gehölzen 

In der Planzeichnung sind Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gehölzen festgesetzt. Die Festsetzung wurde aufgenom-
men, um die ökologische Funktion dieser Flächen weitestgehend zu sichern, auch wenn sie nicht mehr 
unter den gesetzlichen Biotopschutz gem. § 20 NatSchAG M-V fallen. 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Flächen und Maßnahmen zum 
Ausgleich 

Innerhalb des Geltungsbereichs sind Flächen für den Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft 
(Ausgleichsflächen) vorgesehen. Hinzu kommen Ausgleichsmöglichkeiten durch Gehölzpflanzungen als 
Straßenbegleitgrün und in den Bauflächen. 
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In der Planzeichnung wird die „Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. Gleichzeitig sind 
diese Flächen in der Planzeichnung als Ausgleichsflächen (AF) gem. § 9 Abs. 1a BauGB festgesetzt. 
Diese Festsetzungen dienen der Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft. 

In den textlichen Festsetzungen zu den Ausgleichsflächen AF 1 bis AF2 wird bestimmt, wie die jeweili-
gen Flächen auszugestalten sind.  
Auf den mit AF 1 gekennzeichneten Flächen ist eine extensiv zu pflegende Wiesenfläche mit einer 
standortgerechten Saatgutmischung aus Regiosaatgut herzustellen. Es wird eine jährliche zwei- dreima-
lige Mahd (nicht vor dem 01.07. des Jahres) festgesetzt. In Abhängigkeit von den standortklimatischen 
Gegebenheiten ist ausnahmsweise eine Mahd ab 01.06. des Jahres zulässig. Die Anlage einer War-
tungstrasse ist zulässig. 
Auf der mit AF2 gekennzeichneten Fläche ist eine parkartige Grünfläche mit einer extensiven Wiese 
und der Anpflanzung von Bäumen vorgesehen. Es sind mind. 2 Baumarten, standortgerecht und hei-
misch zu verwenden. Der Anteil nichtheimischer Gehölze darf max. 20% betragen. Es ist mind. ein 
Baum je angefangenen 300 m² der Qualität 3xv STU 16/18 cm mit ungeschnittenem Leittrieb zu pflan-
zen. Die Pflanzungen sind soweit erforderlich gegen Wildverbiss zu schützen. Die restlichen Flächen 
sind mit einer extensiv zu pflegenden standortgerechten Saatgutmischung aus Regiosaatgut zu begrü-
nen. 
Innerhalb der mit AF 2 gekennzeichneten Fläche ist die Anlage von max. 3 m breiten Geh- und Radwe-
gen in wassergebundener Bauart auf max. 10% der Fläche zulässig. 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

In der Planzeichnung werden die Standorte anzupflanzender Bäume auf Grundlage von 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt. Im Teil B - Text werden auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB folgende Festsetzungen getroffen. 

 Im Bereich der Straßenverkehrsflächen der Planstraßen A.1 und A.2 sind mindestens 21 standort-
gerechte Laubbäume der Pflanzqualität Hochstamm, StU 16/18 cm, 3xv, DB zu pflanzen und zu 
erhalten. Von den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten darf um bis ca. 5 m parallel zur 
anliegenden Fahrbahn abgewichen werden, wenn Zufahrten oder Leitungsbestand es erfordern. 
Die Baumscheiben müssen mindestens 12 m² groß sein und sind zu begrünen.  

 In Grundstücken innerhalb der als allgemeines Wohngebiet festgesetzten Flächen ist je volle 800 m² 
Grundstücksfläche ein standortgerechter Laubbaum oder Obstbaum der Pflanzqualität Hoch-
stamm, StU 14/16 cm, 3xv, DB, zu pflanzen und zu erhalten. 

 In den zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzten Um-
grenzungen von Flächen sind die Flächen außerhalb des Spielbereichs mit Wiese anzusäen. 
Sie sind mit einer extensiv zu pflegenden standortgerechten Saatgutmischung aus Regiosaatgut zu 
begrünen. 

Die Festsetzungen dienen neben dem Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft auch der Orts-
bildpflege. 

Zuordnungsfestsetzung der ökologischen Ausgleichsflächen bzw. -maßnahmen 

Dem Bebauungsplan Nr. 68 werden als Ausgleich die Ausgleichsflächen AF 1-2 und die festgesetzten 
Baumpflanzungen im Bereich der Verkehrsflächen (11.127 m² KFÄ) zugeordnet. Diese Zuordnungsfest-
setzung gem. § 135a Abs. 1 BauGB; § 9 Abs.1a BauGB i.V. mit § 1a Abs. 3 BauGB wird getroffen, um 
zu bestimmen, welche Flächen bzw. Maßnahmen innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dem 
Ausgleich für den Bebauungsplan Nr. 68 dienen. 
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Artenschutz 

Gemäß artenschutzrechtlichem Fachbeitrag11 sind Maßnahmen des besonderen Artenschutzes erfor-
derlich. Mit der Durchführung dieser Maßnahmen in Bezug auf die Planung kann den Bestimmungen 
des besonderen Artenschutzes gem. §§ 44 ff BNatSchG entsprochen werden. 

Die Maßnahmen VM 2 und VM 5 werden über einen Erschließungsvertrag sichergestellt. Planerischer 
Festsetzungen bedürfen die Maßnahmen nicht. Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 
sind gem. artenschutzrechtlichem Fachbeitrag vorgesehen: 

VM 1: Notwendige Gehölzrodungen werden auf ein Minimum reduziert und außerhalb der Vogelbrutzeit 
durchgeführt, d. h. im Zeitraum 1. Oktober bis 1. März. Dieser Zeitraum für Gehölzrodungen ist gesetz-
lich vorgeschrieben und bedarf daher keiner gesonderten Erwähnung in den Festsetzungen oder Hin-
weisen des Bebauungsplans. 

VM 2: Zur Vorbereitung von Baumaßnahmen (Vergrämung) werden die Freiflächen durch regelmäßige 
Mahd offengehalten. Die erste Mahd muss spätestens Ende März erfolgen und dann 14 tägig oder in 
Abstimmung mit einer ökologischen Baubegleitung wiederholt werden. Das Mahdgut ist abzutranspor-
tieren, kein Mulchen. Auf die Durchführung dieser notwendigen Maßnahme wird ausdrücklich hingewie-
sen. 

VM 3: Minimierung der Lichtemissionen der Außenbeleuchtungen auf das notwendige Maß (Sicher-
heitsbeleuchtung) und Verwendung von insekten-/fledermausfreundlichen Lichtquellen. Der Einbau 
insekten- und fledermausfreundlicher Leuchtmittel erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung und 
entspricht dem Stand der Technik. 

VM 4: Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasscheiben werden vermieden, indem refle-
xionsarmes Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 
15 %. Eine für Vögel gefährliche Durchsicht an Balkon- oder Terrassenbrüstungen aus Glas wird durch 
die Verwendung von halbtransparenten Materialien wie z. B. Milchglas vermieden. Die Wahl geeigneter 
Materialien, um Kollision von Vögeln mit Glasscheiben zu vermeiden, wird im Rahmen der Gebäude-
planung berücksichtigt, da Artenschutz im Hochbau zwingend zu berücksichtigen ist. 

VM 5: Der Grünzug am östlichen Rand des Plangebietes wird naturnah belassen und Regenwasser aus 
dem Plangebiet in die vorhandene Senke geleitet, um die temporäre Wasserführung und damit die Nut-
zung als Nahrungshabitat zu fördern. Auf die Durchführung dieser notwendigen Maßnahme wird aus-
drücklich hingewiesen. Der Bebauungsplan sieht die Einleitung von Niederschlagswasser in das ge-
nannte temporär trocken gefallene Soll vor (siehe Punkt 4.6). 

Gesonderte Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) sind nicht einzuplanen. 

Wald 

Auf einer ca. 100 m² großen Fläche im Osten des Plangebiets befindet sich eine Teilfläche eines Wal-
des. Diese Fläche ist in der Planzeichnung gem. § 9 Abs. 6 BauGB als Wald nachrichtlich übernommen, 
um die dort festgestellte Waldeigenschaft gem. § 2 LWaldG M-V12 abzubilden. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

11 Diplom-Landschaftsökologe Jens Berg, Görmin 2020: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet östlich 
der Brandshäger Straße“ und 18. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
12 Forstamt Schuenhagen 2019: Waldfeststellung, Gemarkung Andershof, Flur 4, Flurstücke 4 ,5 ,10 und 12. 
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4.6 Erschließung 

4.6.1 Verkehrserschließung 

Grundsätzliche Verkehrserschließung 

Das Plangebiet ist für motorisierte Fahrzeuge von der L 222 – Greifswalder Chaussee aus über die 
Brandshäger Straße erreichbar. Der stadteinwärtige Straßenverkehr wird dabei voraussichtlich den 
Anschluss an die L 222 im Bereich der zeichnerisch festgesetzten Fläche für die Wasserwirtschaft nut-
zen. Der stadtauswärtige Straßenverkehr wird voraussichtlich einen neu zu schaffenden Anschluss-
punkt im Bereich des Möbelfachmarktes nutzen. 
Die Planstraße A.1 wird in etwa auf Höhe der ehemals landwirtschaftlich genutzten Bebauung (auf Flur-
stück 55/2) in die Brandshäger Straße einmünden. 
Mit den Linien 3; 9 und der Linie 60 „Nachtexpress“ ist das Plangebiet durch das ÖPNV-Netz erschlos-

sen13. Etwa 800 m nordwestlich an der Andershofer Dorfstraße soll mittelfristig ein Bahnhaltepunkt ent-

stehen. In direkter Nachbarschaft des Plangebiets befinden sich die Bushaltestellen „Möbel Albers“, 
„Memo Clinic“ und „Deviner Weg“. Alle vorgesehenen Baufelder im Plangebiet sind durch Radien von 
ca. 450 m Luftlinie um die Bushaltestellen abgedeckt, so dass eine zukünftige Bebauung auf kurzen 
Wegen durch den ÖPNV erreichbar ist. 
Das bestehende Radverkehrsnetz der Hansestadt Stralsund liegt direkt am Plangebiet an. Die geplan-
ten Geh- und Radwege sollen für Radfahrer einen guten Anschluss zu weiteren Stadtgebieten gewähr-
leisten und die Attraktivität des Fahrradverkehrs zu fördern. 

Für den Anschluss der Erschließungsstraße (Planstraßen A 1 und A 2) an die Brandshäger Straße ist 
der Straßenquerschnitt einer Wohnstraße vorgesehen. Das Straßen- und Wegenetz wird im Weiteren 
so geplant, dass eine Funktionszuweisung als verkehrsberuhigte Bereiche und als gemeinsame Geh- 
und Radwege vorgenommen werden kann. Über gemeinsame Geh- und Radwege wird das Gebiet 
nach Norden (Deviner Weg), Osten (benachbartes Wohngebiet des Bebauungsplans 42) und Westen 
(Brandshäger Straße) angebunden. Die öffentlichen Verkehrsflächen des Plangebiets sind als Straßen-
verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Mischverkehrsflächen bzw. Geh- 
und Radwege) festgesetzt. 
Für den ruhenden Verkehr können ca. 60 Pkw-Stellplätze in Längsaufstellung eingeordnet werden, 
welche als Besucherstellplätze (Bedarf für ca. 74 Einfamilienhäuser x 1/3 Stellplatz/Einfamilienhaus = 
25 Stellplätze, Bedarf für max. 10 Mehrfamilienhäuser (MFH) mit insgesamt bis zu 86 Wohnungen x 1/3 
Stellplatz/Wohnung = 29 Stellplätze) und als Reserve (für evtl. steigenden Bedarf) vorgesehen sind. 

Zur verkehrlichen Erschließung der Baugrundstücke des Allgemeinen Wohngebiets WA 1 werden drei 
jeweils ca. 5,0 m breite Einfahrtsbereiche auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als Anschluss an 
die Verkehrsflächen der Brandshäger Straße zeichnerisch festgesetzt. Diese Festsetzung erfolgt um die 
Grundstückszufahrten an städtebaulich sinnvollen Stellen planungsrechtlich zu sichern. Sie ist zwecks 
der Erschließung erforderlich, da innerhalb der im weiteren Verlauf der Brandshäger Straße festgesetz-
ten Flächen für Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB keine Grundstückszufahrten zulässig sind. 

Die in der Planzeichnung abgebildeten Fahrbahnen und Wege sowie die im Plan abgebildeten Prin-
zipdarstellungen der Straßenquerschnitte sollen die vorgesehenen Lösungen für die Verkehrsflächen 
verdeutlichen. Diese Darstellungen haben keinen Normcharakter. 

Im Zuge der Verkehrserschließung sind u.a. ausreichende Anfahrts- und Wendemöglichkeiten für Ein-
satzfahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Abfallentsorgung zu schaffen. Zufahrten 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

13 Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH: Wabe 100 Winterfahrplan 20/21, Grimmen 2020 
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sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind entsprechend den 
Anforderungen des § 5 LBauO M-V (Landesbauordnung M-V) und der „Richtlinie über Flächen für die 
Feuerwehr“ - Fassung August 2006 - auszubilden bzw. vorzuhalten. 

Im Zusammenhang der getroffenen Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB Nr. 1 zur Höhe baulicher 
Anlagen gem. § 9 Abs. 3 BauGB soll im weiteren Verfahren an mehreren Punkten die Oberkante der 
Straße in m (Bezug NHN) zeichnerisch festgesetzt werden. 

Straßenverkehrsflächen 

Bei den in der Planzeichnung ausgewiesenen Straßenverkehrsflächen handelt es sich um die in Nord- 
Süd-Richtung verlaufende Erschließungsachse (Planstraße A.2), sowie um deren westlich abzweigen-
den Anschluss an die Brandshäger Straße (Planstraße A.1). Mit der Planstraße A.1 erfolgt der An-
schluss an die bestehende Brandshäger Straße. Die Planzeichnung bildet auch die Straßenbegren-
zungslinien der Planstraße A.1 und A.2 ab. Den in der Planzeichnung festgesetzten Straßenverkehrs-
flächen sind Fahrbahnen und Nebenanlagen wie Gehwege, Zufahrten, öffentliche Stellplätze (in Längs-
aufstellung), sowie Flächen für Verkehrsgrün (u.a. als einseitige Alleebepflanzung geeignet) zugeord-
net. Eine differenzierte Festsetzung wird nicht vorgenommen, um eine größere Variabilität in nachge-
ordneten Planungen zu ermöglichen. 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Verkehrsberuhigter Bereich: Östlich und westlich der ausgewiesenen Straßenverkehrsflächen verlau-
fen als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesene Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung. Hier 
sind die verkehrsberuhigten Planstraßen B.1 bis B.3 sowie C.1 bis C.5 vorgesehen. Die Festsetzung 
der Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung als verkehrsberuhigter Bereich erfolgt, um 
verkehrsbedingte Immissionen einzuschränken. 

Geh- und Radweg: Es sollen gemeinsame Geh- und Radwege verwirklicht werden. Die als Geh- und 
Radweg ausgewiesenen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung D.1 bis D.7 ermöglichen eine 
bessere Anbindung und Durchwegbarkeit des Gebiets. 
Im Zusammenhang mit der Planstraße A.2 und Abschnitten der Planstraße B.3 ist mit dem Geh- und 
Radweg D.7 eine durchgängige Nord-Süd-Querung für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Die 
Geh- und Radwege D.1 und D.6 nördlich und südlich der Senke bildet eine kurze Verbindung zur 
Brandshäger Straße. Die weiteren Geh- und Radwege bilden in Verlängerung der Planstraßen B.2, B.3, 
C.2 und C.3 eine Anbindung an die bestehenden Siedlungsstrukturen östlich des Plangebiets. 

4.6.2 Anlagen und Leitungen der Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasser-
beseitigung, Abfallbeseitigung 

Aufgrund ihrer Bedeutung wird im Teil B - Text auf Schutzvorkehrungen für Ver- und Entsorgungs-
leitungen hingewiesen. Im Zusammenhang mit Bauvorhaben (einschließlich Straßenplanungen) und 
Bepflanzungen sind generell – soweit dabei Anlagen von Versorgungsträgern betroffen sein können – 
Abstimmungen mit den jeweiligen Versorgungsträgern bzw. deren Genehmigungen erforderlich. Der 
bekannte Leitungsbestand ist in der Planzeichnung ohne Normcharakter dargestellt (vergl. Punkt 3.11 - 
Hinweise, Darstellungen ohne Normcharakter). 

Der erforderliche Ausbau der stadttechnischen Erschließung ist Teil der Erschließungsplanung. Er soll 
soweit wie möglich innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen erfolgen. Für Anschlüsse gelten die Be-
dingungen der jeweiligen Ver- und Entsorger. 
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Hauptversorgungsleitungen 

Allgemeines: Von diesen Leitungen gehen Beschränkungen, u.a. hinsichtlich der Nutzung von Frei- 
und Verkehrsflächen aus. 

Versorgung mit Trinkwasser: Das Plangebiet wird in Nord-Süd-Richtung von einer Trinkwasserhaupt-
leitung (DN 300 AZ der REWA mbH) durchquert. Diese wird u.a. aufgrund ihres schlechten Zustands 
ersetzt und in den öffentlichen Straßenraum umverlegt. Der Anschluss des Plangebiets kann über eine 
neue Trinkwasserleitung gewährleistet werden. 

Versorgung mit gasförmigen Brennstoff: Begleitend zur Brandshäger Straße, wird das Plangebiet 
von einer stillgelegten Ferngasleitung (FGL-92 der ONTRAS Gastransport GmbH) durchquert. Diese 
Leitung soll auch in Zukunft keine Versorgungsfunktion mehr erfüllen. Im Bereich des Plangebiets ist 
daher ein Rückbau der Leitung vorgesehen. 

Sonstige stadttechnische Erschließung 

Trinkwasserversorgung, Schmutzwasserentsorgung: Die Versorgung des Plangebiets mit Trink-
wasser sowie die Entsorgung des Schmutzwassers sollen über die auszubauenden Netze der REWA 
GmbH erfolgen. Für den Anschluss an die Netze der REWA GmbH sind die Bedingungen der REWA 
GmbH sowie die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Stralsund in ihrer jeweils geltenden 
Fassung zu beachten. Durch die zeichnerische Festsetzung einer Fläche für Versorgungsanlagen, Ab-
fallentsorgung und Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung Abwasser gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB wird die Fläche eines erforderlichen Schmutzwasserpumpwerks planungs-
rechtlich gesichert. 

Löschwasserversorgung: Für die Versorgung des Plangebiets ist ausreichend Löschwasser bereitzu-
stellen. Für ausgewiesene Bebauungsgebiete ist das Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des 
Gas- und Wasserfachs e.V. (DVGW) anzuwenden. Es sind für den Grundschutz je nach Bebauungsart 
von 48 m³/h bis 96 m³/h für 2 Stunden - bereitzustellen.14 
Die Versorgung des Plangebiets mit Löschwasser soll über die auszubauenden Netze zur Trinkwasser-
versorgung der REWA mbH erfolgen. Zur Sicherung der Löschwasserversorgung besteht zwischen der 
Hansestadt Stralsund und der REWA mbH der Vertrag vom 29.01.2020, welcher die Löschwasserbe-
reitstellung aus dem öffentlichen Trinkwassernetz regelt. Um die Versorgung des Plangebiets mit 
Löschwasser in der erforderlichen Menge zu regeln ist ggf. eine Ergänzung des Vertrags erforderlich. 
Soweit ein Netzausbau erforderlich sein sollte, um die Funktionsfähigkeit und Bereitstellung der erfor-
derlichen Löschmenge zu garantieren, wird dies per Erschließungsvertrag geregelt. Prüfung und rech-
nerischer Nachweis erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung. 
Die Löschwasserentnahmestellen sind so anzuordnen, dass die zulässigen Entfernungen nicht über-
schritten werden.15 

Niederschlagswasserbeseitigung:  
Der Boden des Plangebiets ist für die Versickerung des Niederschlagswassers von den geplanten be-
festigten Flächen nicht geeignet (vgl. Punkt 3.10 - Baugrund, Bodenschutz, Kampfmittel, sonstige Alt-
lasten). Niederschlagswasser ist daher nach Vorliegen einer wasserrechtlichen Genehmigung in eine 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

14 Gem. Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs e.V. (GVGW) beträgt die erforderliche Löschwassermenge 
für ein allgemeines Wohngebiet mit bis zu drei Vollgeschossen je nach überwiegender Bebauungsart 48 m³/h bzw. 96 m³/h. In den Bauge-
bieten WA 1, WA 2 und WA 4 erfordert die sich aus zulässiger Grundflächenzahl und zulässiger Zahl der Vollgeschosse ergebende mögli-
che Geschossflächenzahl (GFZ) eine Löschwassermenge von 96 m³/h. 
15 Das Löschwasser muss im Umkreis von 300 m zur Verfügung stehen. Die genaue Lage der Löschwasserentnahmestellen kann erst im 
Rahmen der Erschließungsplanung bestimmt werden. Dabei darf der Abstand zwischen bzw. zu den Löschwasserentnahmestellen vom 
Gebäude 120 m nicht überschreiten. Die Entfernung betrifft die tatsächliche Wegstrecke, keine Luftlinie durch Gebäude bzw. über Grund-
stücke. 
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Vorflut bzw. ein Gewässer abzuleiten. Die Versickerung von Niederschlagswasser kann ebenfalls einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen, wenn über dafür hergestellte Anlagen versickert werden soll. 
Eine Entscheidung darüber kann nur im Einzelfall erfolgen. 
Der westlich anliegende verrohrte Graben 12 kann nur geringe Wassermengen aufnehmen. Zur Entlas-
tung des verrohrten Graben 12 soll Niederschlagswasser, das auf den versiegelten Flächen innerhalb 
des Plangebiets anfällt, im Bereich der Senke zentral rückgehalten werden bevor es zum überwiegen-
den Teil sukzessive über den verrohrten Graben 12 abgeleitet wird. Von dort aus kann das Wasser 
weiter über den „Graben aus Voigdehäger Teich“ abfließen. Ein Teil des Niederschlagswassers soll in 
das östlich des Plangebiets liegende temporär trockengefallene Soll eingeleitet werden. Für die Rück-
haltung des Niederschlagswassers ist in der Planzeichnung eine Fläche für die Wasserwirtschaft gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB als Fläche für die Retention von Niederschlagswasser festgesetzt.  
Das nötige Speichervolumen eines Retentionsraums wurde durch das Ingenieurbüro Küchler GmbH16 
berechnet und beträgt 3271 m³ (zugrunde gelegt ist ein dreißigjähriges Regenereignis). Die festgesetzte 
Fläche für die Wasserwirtschaft ist so dimensioniert, dass ein dementsprechender Retentionsraum so-
wie erforderliche Wartungsflächen und Nebenanlagen darin Platz finden. Diese Festsetzung ermöglicht 
eine angestrebte naturnahe Ausführung des Retentionsraums mit flachen Böschungswinkeln. 

Energieversorgung, Straßenbeleuchtung: Die Versorgung des Plangebiets mit Elektrizität soll über 
die auszubauenden Netze der SWS Energie GmbH erfolgen. Eine mögliche Versorgung mit Nah- bzw. 
Fernwärme wird im Zuge der Planung berücksichtigt, diese könnte durch die SWS Energie GmbH erfol-
gen. Gegenwärtig wird die erste Änderung der Fernwärmesatzung der Hansestadt Stralsund beraten. 
Diese Änderung könnte die Ausdehnung der Fernwärmeversorgung auf das Plangebiet befördern. Für 
die mögliche Verlegung von Nah- bzw. Fernwärmeleitungen auf privaten Grundstücken ist eine be-
schränkt persönliche Dienstbarkeit zu Gunsten der SWS Energie GmbH durch den Eigentümer zu be-
willigen. 
Durch die zeichnerische Festsetzung einer Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung 
Elektrizität (Trafostation) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB wird der Flächenbedarf für eine erforderliche 
Trafostation planungsrechtlich gesichert. 
Eine Erschließung mit Erdgas ist für das Plangebiet derzeit nicht vorgesehen. 
Die herzustellenden Leitungen und Anlagen der Straßenbeleuchtung werden der Hansestadt Stralsund 
übergeben. 

Telekommunikation: Die Erschließung des Plangebiets mit Telekommunikation kann über die auszu-
bauenden Netze der Deutschen Telekom Technik GmbH, der SWS Telnet GmbH und über die Vodafo-
ne Kabel Deutschland GmbH erfolgen. 

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen 

Um die Versorgung durch vorhandene und vorgesehene Leitungen zu gewährleisten, sind im Bebau-
ungsplan mit Leitungsrechten zu belastende Flächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB in der Planzeich-
nung festgesetzt. Für Leitungen die in öffentlichen Flächen, welche im Eigentum der Hansestadt 
Stralsund stehen verlaufen bzw. verlaufen sollen, besteht in der Regel keine Notwendigkeit für ein Geh-
, Fahr- und Leitungsrecht. 
Die mit Leitungsrechten zu belastende Fläche L 1 ist zugunsten der zuständigen Ver- bzw. Entsor-
gungsunternehmen sowie deren Rechtsnachfolgern zu belasten. Das Recht umfasst die Befugnisse 
unterirdische Leitungen zu verlegen, zu erhalten und zu erneuern. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

16 Ingenieurbüro Küchler GmbH, 2021: Wassertechnische Berechnung B-Plan 68, für ein 30-Jähriges Niederschlagsereignis. 



Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße“- Begründung zum Entwurf Stand Dezember 2021 

 
HANSESTADT STRALSUND 
AMT FÜR PLANUNG UND BAU, ABT. PLANUNG UND DENKMALPFLEGE 30 

 
Müllentsorgung, Wertstofferfassung 

Im Plangebiet wird die Entsorgung der Rest- sowie der Bioabfälle gemäß der Satzung über die Abfall-
bewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-Rügen in der jeweilig gültigen Fassung durch den Landkreis 
Vorpommern-Rügen, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bzw. durch von ihm beauftragte Dritte durchgeführt. 
Weiterhin erfolgt die Abholung und Entsorgung von Wertstoffen, wie Pappe, Papier, Glas und Verkaufs-
verpackungen, durch hierfür beauftragte private Entsorger. 
Durch die zeichnerische Festsetzung einer Fläche für Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung und Ab-
wasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung Abfall (Stellplatz für Wertstofferfassung) gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB wird eine erforderliche Fläche für Wertstoffsammelbehälter an einem geeigne-
ten Standort planungsrechtlich gesichert. 
Eine ordnungsgemäße Zuwegung für die Abfallentsorgungsfahrzeuge wird durch den Ausbau der Ver-
kehrserschließung gewährleistet. 

4.7 Wasserflächen, Wasserwirtschaft, Regelung des Wasserabflusses 

Oberflächengewässer, Wasserabfluss 

Wie im Punkt 4.6.2 - Leitungen der Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasserbeseitigung, Abfall-
beseitigung erläutert, soll das anfallende Niederschlagswasser in den Bereich der Senke rückgehalten 
und zum Teil in das temporär trocken gefallene Soll geleitet werden. Die Ableitung von Niederschlags-
wasser in dieses Gewässer bedarf einer Einleitgenehmigung. 
Die Zufuhr von Niederschlagswasser in diesen Bereich ergibt sich ferner aus den erforderlichen arten-
schutzrechtlichen Maßnahmen (VM 5 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). 
Die qualitativen Anforderungen an das zu beseitigende Niederschlagswasser sind sicherzustellen. Arti-
kel 1 und 4 der EG-WRRL untersagen jede nachteilige Änderung des Zustands eines Oberflächenge-
wässers (Verschlechterungsverbot), wobei alle Oberflächengewässer zu schützen, zu verbessern und 
zu sanieren sind, mit dem Ziel, einen guten Zustand der Oberflächengewässer (Zielerreichungsgebot) 
zu erreichen. 
Niederschlagswasser kann jedoch auch grundstücksbezogen, dort wo es anfällt versickert werden, so-
weit die ausreichende Versickerungsfähigkeit des Bodens für das jeweilige Grundstück nachgewiesen 
wird. 

4.8 Örtliche Bauvorschriften 

Die in der Planzeichnung bzw. im Teil B - Text enthaltenen örtlichen Bauvorschriften gem. 

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V sollen einen Gestaltungsrahmen abstecken, welcher die 
städtebauliche Qualität und das Einfügen des Plangebiets in die Umgebung im Stadtgebiet Süd sichern 
soll. Gleichzeitig soll durch die bewusste Höhenabstufung verbunden mit den möglichen Dachformen 
das Gebiet ein eigenes Gepräge erhalten. Innerhalb des Plangebiets haben die Bauherren Raum zur 
Verwirklichung individueller baulicher Lösungen. 

Die Bestimmungen zu abnehmenden Geschosszahlen in Richtung Osten (zeichnerische und textliche 
Festsetzungen gem. § 16 Abs. 2 BauNVO) sowie zu den Dachformen und -neigungen (örtliche Bauvor-
schriften gem. § 86 LBauO M-V) sollen zu den bestehenden Siedlungsstrukturen vermitteln. Die Höhen-
festsetzungen entlang der Brandshäger Straße dienen der Ausbildung einer charakteristischen Sied-
lungskante gleichermaßen wie der einer markanten Stadteinfahrt.  

Dazu wurden im Teil B – Text und in der Planzeichnung folgende örtliche Bauvorschriften festgesetzt: 
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Dachform und -neigung von Hauptgebäuden in Baugebieten, Dachform von Nebengebäuden 

Die zulässigen Dachformen wurden für jedes Baugebiet festgesetzt. Zulässig sind, je nach Baugebiet, 
Sattel-, Walm-, Zelt- und Flachdach. Die zulässigen Dachneigungen wurden als Mindest- und Höchst-
maß für die Allgemeinen Wohngebiete WA 5, WA 6, WA 7 und WA 8 definiert. 

Für Garagen, die nicht Teil eines Hauptgebäudes sind, sowie für Carports und sonstige Nebengebäude 
ab einer Brutto-Grundfläche von 10 m² sind nur bepflanzte Flachdächer zulässig. Diese örtliche Bauvor-
schrift wurde aufgenommen um eine schlichte bzw. gestalterisch nicht übermäßig betonte Ausführung 
der, den Hauptgebäuden auch funktionell untergeordneten, Nebenanlagen zu gewährleisten. 

Dachform bestehender Gebäude 

Bei Nutzungsänderung und Erweiterung bestehender Wohngebäude im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 
ist abweichend vom hier sonst ausschließlich zulässigen Flachdach auch die bestehende Dachform des 
Satteldachs zulässig. Diese Bauvorschrift wurde unter Berücksichtigung bestehender Gebäude auf dem 
Flurstück 11 der Flur 4 der Gemarkung Andershof getroffen, deren Erneuerung bzw. Umbau im Rah-
men dieser Planung ermöglicht werden soll. 

Oberste Geschosse von Gebäuden mit Flachdach 

Oberste Geschosse von Gebäuden mit drei oder vier Vollgeschossen und Flachdach, müssen allseitig 
mindestens 1,20 m von einer davor aufsteigenden Außenwand zurückgesetzt sein. Hiervon ausge-
nommen sind Treppenhäuser und Terrassendächer. 

Dacheindeckungen 

Die Dacheindeckung der Hauptgebäude ist bei Sattel- Walm- und Zeltdächern nur in roten bis braunen 
und anthrazitfarbenen Farbtönen zulässig. Vegetation auf Flachdächern ist zulässig. Hochglänzende 
Dacheindeckungen sind unzulässig, da sie für das Siedlungsbild in einem Wohngebiet untypisch sind. 
Mit der Bauvorschrift wird weiterhin ein weitgehend ortstypisches Siedlungsbild angestrebt. 

Fassaden 

Fassaden mit metallisch glänzenden, spiegelnden oder signalfarbenen Oberflächen sind ausge-
schlossen, da sie für das Siedlungsbild in einem Wohngebiet untypisch sind. 

Plätze für bewegliche Abfallbehälter 

Bewegliche Abfallbehälter auf privaten Grundstücken sind von der Straße aus durch ortsfeste Einfrie-
dungen oder Gehölzpflanzungen mindestens höhengleich zu verdecken oder in ein Gebäude zu integ-
rieren. 

Werbeanlagen 

Große Werbeanlagen stören das Siedlungsbild in einem Wohngebiet. Werbeanlagen sind nur an der 
Stätte der Leistung und dort mit einer Ansichtsfläche von bis zu 2,0 m² zulässig. 

Einfriedungen 

Zur Betonung des grünen Gebietscharakters sollen Einfriedungen der Grundstücke zur Straße nur in 
Form von Heckenpflanzungen erfolgen. Einfriedungen sind daher entlang der straßenseitigen Grund-
stücksgrenzen nur als Laubholzhecke oder als Laubholzhecke mit auf der straßenabgewandten Seite 
begleitendem offenem Zaun zulässig. Eine Einzäunung des Grundstückes wird ggf. bei Haustieren ge-
wünscht. Die Einfriedungen sollen jedoch in ihrer Gestalt zurückhaltend wirken und nicht baulich hervor-
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treten. Deshalb sind Grundstücksabgrenzung mit geschlossenen Mauern oder Stein-/Erdwall nicht vor-
zusehen. 

Gestaltung der unbebauten Flächen von bebauten Grundstücken 

Unbebaute Flächen von bebauten Grundstücken sind als Vegetationsflächen anzulegen. Die Vorschrift 
wurde im Sinne der Ortsbildgestaltung aufgenommen, 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 84 Abs. 1 LBauO M-V sowie § 5 Abs. 3 Kommunalverfassung M-V handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig, ohne eine Ausnahmegenehmigung zu besitzen, von den im Bebauungsplan, 
Teil B - Text unter Punkt II, Nr. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. enthaltenen örtlichen Bauvorschriften nach 
§ 86 LBauO M-V abweicht. Die Ordnungswidrigkeiten können gem. § 84 Abs. 3 LBauO M-V mit einer 
Geldbuße geahndet werden. Die Vorschrift wurde aufgenommen, um zur Einhaltung der vorstehenden 
örtlichen Bauvorschriften anzuhalten. 

4.9 Nachrichtliche Übernahmen 

Diese nachrichtlichen Übernahmen in der Planzeichnung und im Teil B - Text wurden aufgenommen, 
weil sie wichtige Anforderungen, die sich aus Gesetzen der Bundesrepublik bzw. des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern ergeben, berücksichtigen. 

Bodendenkmalschutz 

Innerhalb der in der Planzeichnung mit "BD" gekennzeichneten Flächen sind für Vorhaben nach 
§ 7 DSchG M-V denkmalrechtliche Genehmigungen erforderlich. 

Waldabstand 

Mehrere Flächen mit Wald im Sinne des § 2 LWaldG M-V grenzen an das Plangebiet. Nach 
§ 20 LWaldG M-V ist bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 Metern zum Wald einzu-
halten (Waldabstand). Der Waldabstand wurde gem. § 9 Abs. 6 BauGB als Nachrichtliche Übernahme 
in die Planzeichnung übernommen. Die überbaubaren Grundstücksflächen (s. Punkt 3.3 - Bauflächen) 
befinden sich außerhalb des Waldabstands. 

4.10 Hinweise, Darstellungen ohne Normcharakter 

Fahrbahnen, Wege, Straßenquerschnitte 

Die in der Planzeichnung abgebildeten Fahrbahnen und Wege sowie die im Plan abgebildeten Prin-
zipdarstellungen der Straßenquerschnitte sollen die vorgesehenen Lösungen für die Verkehrsflächen 
verdeutlichen. Diese Darstellungen haben keinen Normcharakter. 

Ver- und Entsorgungsleitungen, Schutzbereiche 

Die bekannten Ver- und Entsorgungsleitungen sind als in der Planzeichnung ohne Normcharakter dar-
gestellt. Ihre Lage ist aufgrund ungenauer Bestandspläne teilweise unsicher. 
Im Teil B - Text wird auf die Richtlinien der Träger der Ver- und Entsorgung für Schutzvorkehrungen für 
Ver- und Entsorgungsleitungen verwiesen. 
Im Zusammenhang mit Bauvorhaben und Bepflanzungen sind generell - soweit dabei Anlagen von Ver-
sorgungsträgern betroffen sein können - Abstimmungen mit den jeweiligen Versorgungsträgern bzw. 
deren Genehmigungen erforderlich. Auf die Schutzvorkehrungen für Ver- und Entsorgungsleitungen 
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wird wegen ihrer Bedeutung für den Schutz von Leben, Gesundheit und materiellen Werten hingewie-
sen. 

Vorschlag Grundstücksteilung, mögliche Gebäudeanordnung 

Der in der Planzeichnung abgebildete Vorschlag der Grundstücksteilung und die in der Planzeichnung 
abgebildete mögliche Gebäudeanordnung sollen über die Festsetzungen hinaus eine mögliche städte-
bauliche Lösung verdeutlichen. Diese Darstellungen haben keinen Normcharakter. 

Maßgeblicher Außenlärmpegel gem. DIN 4109-1: 2018-01 (La) in dB(A) 

Die Planzeichnung enthält Angaben über die festgestellten maßgeblichen Außenlärmpegel gem. 
DIN 4109-1: 2018-01 (La) in dB(A). Diese Angaben dienen als Grundlage, um die erforderlichen resul-
tierenden Schalldämm-Maße von Außenbauteilen schutzbedürftiger Räume bewerten zu können. 

Baumschutz 

Die in der Planzeichnung abgebildeten Wurzelschutzbereiche vorhandener Bäume (Baumkrone zuzüg-
lich 1,5 m) sollen auf den erforderlichen Schutz einzelner Bäume aufmerksam machen. Es wird davon 
ausgegangen, dass hier der Bau von Parkplätzen sowie von Geh- und Radwegen technisch möglich ist, 
der Bau von Fahrbahnen hingegen nicht. 

Geodätischer Festpunkt 

In der Planzeichnung ist ein geodätischer Festpunkt abgebildet. Die Abbildung soll auf die Lage eines 
Höhenfestpunkts an der Brandshäger Straße aufmerksam machen. Eine Veränderung oder Entfernung 
einer solchen Vermessungsmarke bedarf der Zustimmung des Landesamts für innere Verwaltung M-V. 

Grün- und Ausgleichsmaßnahmen 

Auf die Pflanzlisten und die weiteren Angaben zu Pflanzungen des Grünordnungsplans wird ausdrück-
lich hingewiesen. Dieser Hinweis im Teil B - Text dient dem Verweis auf wesentliche Erläuterungen zu 
Grün- und Ausgleichsmaßnahmen (Vergl. Umweltbericht - Teil 2 der Begründung.). 

Externe Kompensationsmaßnahme 

Neben den Ausgleichsmaßnahmen die innerhalb des Plangebiets durchgeführt werden, erfolgt zum 
Ausgleich des naturschutzrechtlichen Eingriffs außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs die Auffors-
tungsmaßnahme am Bauernteich im Ortsteil Voigdehagen. Durch diese Maßnahme kann der Kompen-
sationsbedarf in Höhe von 73.959 KFÄ ausgeglichen werden. Dieser Hinweis im Teil B – Text wurde 
aufgenommen um auf die im Zusammenhang der Planung stehende Aufforstungsmaßnahme aufmerk-
sam zu machen. 

Bodendenkmalschutz 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gem. 
§ 11 DSchG M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und 
die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamts in unverändertem 
Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigen-
tümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werkta-
ge nach Zugang der Anzeige.  
Gem. § 9 Abs. 1 DSchG M-V sind Eigentümer, Besitzer und sonstige Nutzungsberechtigte dazu ver-
pflichtet, Auskünfte zu erteilen, die zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmal-
pflege notwendig sind. 
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Bodenschutz 

Unbelasteter Oberboden ist während der Bauphase in geeigneter Weise zu lagern und im Baugebiet 
wiederzuverwenden (§ 202 BauGB). Dieser Hinweis im Teil B - Text dient dem Verweis auf die Boden-
schutzklausel des BauGB. 

Vermeidungs- und weitere CEF-Maßnahmen gem. artenschutzrechtlicher Auseinanderset-
zung nach § 44 BNatSchG 

Auf die im Umweltbericht und im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag enthaltenen artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen wird hingewiesen. Gesonderte Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) sind nicht einzuplanen. 

Schallschutz 

Im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme sollte bei der Installation stationärer Geräte wie Luftwär-
mepumpen auf möglichst geräuschmindernde Ausführung und Positionierung geachtet werden. Hierfür 
wird auf die Empfehlungen des Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationä-
ren Geräten der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz17 verwiesen. 

Plangrundlage, Hinweise / Darstellungen ohne Normcharakter 

Zeichnerische Grundlagen des Plans sind die digitale Stadtgrundkarte der Hansestand Stralsund unter 
Einarbeitung der digitalen Liegenschaftskarte des Landkreises Vorpommern-Rügen, Stand Januar 
2019, und Vermessungen des Vermessungsbüros Krawutschke, Meißner, Schönemann, öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieure, Geschäftsstelle Stralsund, Stand März 2020 und der berechneten 
Grenzfeststellung der Flurstücke innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Vermessungsbüros 
Krawutschke, Meißner, Schönemann, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Geschäftsstelle 
Stralsund, Stand Mai 2020. Hinsichtlich möglicher Lageungenauigkeiten, auch bei Ver- und Entsor-
gungsleitungen, können bei auftretenden Schäden keine Regressansprüche geltend gemacht werden. 
Der Hinweis im Teil B - Text ist enthalten, um die zeichnerische Grundlage anzugeben und um auf mög-
liche Lageungenauigkeiten, auch bei Ver- und Entsorgungsleitungen, und eventuelle Folgen aufmerk-

sam zu machen.18 

Normen 

Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" ist in der Abteilung Planung und Denkmalpflege des Bauam-
tes, Badenstraße 17, 18439 Stralsund einsehbar. Dieser Hinweis wurde im Teil B – Text ergänzt um 
darauf aufmerksam zu machen, dass die der Planung zugrundeliegenden technischen Regelwerke 
öffentlich einsehbar sind. 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

17 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz: Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären 
Geräten, Stand 24.03.2020. 
18 Die Lage der abgebildeten Leitungen ist nach den erteilten Leitungsauskünften teilweise noch unsicher bzw. unverbindlich. 



Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße“- Begründung zum Entwurf Stand Dezember 2021 

 
HANSESTADT STRALSUND 
AMT FÜR PLANUNG UND BAU, ABT. PLANUNG UND DENKMALPFLEGE 35 

 
4.11 Städtebauliche Vergleichswerte 

Die Flächen wurden graphisch ermittelt. Es ergibt sich für den Geltungsbereich folgende Bilanz: 
 

BauGB Flächenart Fläche Flächenart Fläche 

 Gesamtfläche 9,79 ha   

§ 9 (1) 1. Bauflächen 6,68 ha Allgemeine Wohngebiete WA 1 
Allgemeine Wohngebiete WA 2 
Allgemeine Wohngebiete WA 3 
Allgemeine Wohngebiete WA 4 
Allgemeine Wohngebiete WA 5 
Allgemeines Wohngebiet WA 6 
Allgemeines Wohngebiet WA 7 
Allgemeines Wohngebiet WA 8 
Allgemeines Wohngebiet WA 9 

1,09 ha 
0,36 ha 
0,59 ha 
0,83 ha 
0,68 ha 
0,76 ha 
0,85 ha 
1,14 ha 
0,42 ha 

§ 9 (1) 11. Verkehrsflächen 1,32 ha Straßenverkehrsflächen 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung 
- Verkehrsberuhigter Bereich 
- Geh- und Radweg 

0,44 ha 
 
 

0,73 ha 
0,15 ha 

§ 9 (1) 12, 14. Flächen für Ver-
sorgungsanlagen, 
Abfallentsorgung 
und Abwasser-
beseitigung 

0,1 ha Flächen für Versorgungsanlagen, Abfallent-
sorgung und Abwasserbeseitigung mit der 
Zweckbestimmung 
- Abwasser 
- Elektrizität (Trafostation) 
- Abfall (Stellplatz für Wertstofferfassung) 

 
 
 

< 0,01 ha 
< 0,01 ha 
< 0,01 ha 

§ 9 (1) 15. 
§ 9 (1) 20. 
§ 9 (1a). 

Grünflächen, inkl. 
Ausgleichsflächen  

1,29 ha Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Spielplatz 
Ausgleichsflächen  
Öffentliche Grünflächen ohne Zweckbe-
stimmung 

0,21 ha 
 

0,91 ha 
0,17 ha 

§ 9 (1) 16 Flächen für die 
Wasserwirtschaft 

0,42 ha Flächen für die Niederschlagswasserre-
tention 

0,42 ha 

Tab. 1: Flächenbilanz 

Städtebauliche Vergleichswerte 

Bei Grundstücksgrößen freistehender Einzelhäuser von 600 m² bis ca. 1100 m² und je nach Größe ei-
nes Mehrfamilienhaus jeweils zwischen 5 und 11 Wohnungen: 

Anzahl der WE in Einfamilienhäusern    76 
Anzahl der WE in Mehrfamilienhäusern   78 
--------------------------------------------------------------------------- 
Summe WE    154 
bei durchschnittlich ca. 2,1 Einwohner/Wohnung 
Anzahl Einwohner    ca. 320 
Besucherstellplätze    ca. 60  
 
Spielplatz    ca. 1400 m² 
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5 Wesentliche Auswirkungen der Planung 

5.1 Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße“ ist eine verbindliche Bauleit-
planung, die verbindliche planungsrechtliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung und örtliche 
Bauvorschriften enthält. Mit den Festsetzungen der Planung wird eine Veränderung der Arten der Nut-
zung im Geltungsbereich ermöglicht. Das Plangebiet befindet sich bisher im Außenbereich nach § 35 
BauGB und schließt sich an das im Zusammenhang bebaute Stadtgebiet an. Auf einer bisher landwirt-
schaftlich genutzten Fläche, die im Flächennutzungsplan als Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Sportplatz vorgesehen ist, soll ein Wohngebiet verwirklicht werden. 

Es können ca. 76 Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser als Einfamilienhaus und ca. 10 Einzelhäuser als 
Mehrfamilienhaus, auch mit ergänzenden Nutzungen, entstehen. Pro Mehrfamilienhaus werden maxi-
mal ca. 11 Wohnungen angenommen. Somit kann im Plangebiet mit insgesamt ca. 150 Wohnungen bei 
ca. 2,1 Einwohnern / Wohnung (Belegungsdichte) Wohnraum für ca. 320 Einwohner hergestellt werden. 
Damit kann zur Verbesserung der Lebensbedingungen in der Hansestadt Stralsund beigetragen wer-
den. Es sind im Plangebiet Veränderungen in der Bodennutzung und im Erscheinungsbild zu erwarten. 
Mit dem Bebauungsplan sind Eingriffe in die Umwelt (wie durch Bebauung und Versiegelung) und er-
höhte Immissionen (wie durch Verkehr und Beheizung) verbunden. Grundsätzlich wird im Zuge dieser 
Planung die Vermeidung bzw. Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen angestrebt. 

5.2 Private Belange 

Mit der Planung wird auf den als Acker genutzten Flurstücken erstmalig eine bauliche Nutzung und die 
hierfür erforderliche Erschließung ermöglicht. Die Festsetzungen der Planung setzen den planungs-
rechtlichen Rahmen für Wohnungsbau für voraussichtlich 150 Haushalte. Damit geht nicht zuletzt eine 
deutliche Wertsteigerung der Flurstücke einher. 

Das in die Planung einbezogene Chausseehaus befindet sich derzeit im Außenbereich. Die genehmig-
ten Nutzungen genießen Bestandsschutz und können in diesem Rahmen erhalten werden. Werden die 
Nutzungen aufgegeben, ist zukünftig eine Nutzung nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
möglich. 

Wesentliche Beeinträchtigungen immissionsempfindlicher Nutzungen sind durch die Planung nicht zu 
erwarten. Sich aus der Planung ergebende nachteilige Auswirkungen, für persönliche Lebensumstände 
im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich sind nicht zu erkennen. 

5.3 Umweltrelevante Belange 

Mit dem Bebauungsplan sind Eingriffe in die Umwelt nicht zu vermeiden. Diese Eingriffe erfolgen zur 
weiteren städtebaulichen Entwicklung und sollen gemindert und ausgeglichen werden. Daher werden im 
Plangebiet Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft festgesetzt, 
was mit einer Durchgrünung einhergeht. 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wurde eine Umweltprüfung 
durchgeführt, um in Bezug auf die Schutzgüter mögliche erhebliche Umweltauswirkungen zu ermitteln. 
Die Umweltauswirkungen werden im Teil 2, dem Umweltbericht, unter Anwendung der Anlage 1 des 
BauGB beschrieben und bewertet. 
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Die Umweltprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass mit der Planung als erheblich eingeschätzte Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie Fläche und Boden verbunden sind. Als weniger 
erheblich werden die Auswirkungen für die Schutzgüter Wasser und Landschaft sowie in Hinblick auf 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern eingeschätzt. Keine oder keine erheblichen Beeinträch-
tigungen sind für die Schutzgüter Klima / Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter / kulturelles Erbe 
abzusehen. 

Um ansonsten erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu vermeiden sieht die Pla-
nung Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vor. Zum Schutz vor Lärm durch Straßenverkehr, 
Gewerbe sowie Sport- und Freizeitanlagen trifft die Planung Festsetzungen. 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft können im Plangebiet nur zum Teil ausgeglichen werden. 

Die Planung geht auf die Ziele des Klimaschutzkonzepts der Hansestadt Stralsund ein. Die Wohnbau-
flächen sind in zwei kompakte Teilgebiete gegliedert und schließen sich an das im Zusammenhang 
bebaute Stadtgebiet an. Die Planung gewährleistet die Erreichbarkeit mit Stadtbus und Fahrrad, so 
dass der motorisierte Individualverkehr durch die Bewohner reduziert werden kann, was mit geringeren 
CO2-Emissionen einhergeht. 

Die vorgesehene Durchgrünung mit öffentlichen Grünflächen, Baumpflanzungen und unversiegelten 
Flächen der Baugrundstücke begünstigt eine lokale Reduzierung der Temperatur an Hitzetagen. 

6 Maßnahmen der Planrealisierung und der Bodenordnung 

Unter Wahrung der Planungshoheit schließt die Hansestadt Stralsund mit möglichen Vorhabenträgen 
städtebauliche Verträge gem. § 11 BauGB. Die städtebaulichen Verträge beinhalten Regelungen zur 
Gewährleistung der 

 Finanzierung der Planungsleistungen, 

 Umsetzung des erforderlichen Straßen- und Wegebaus und der stadttechnischen Erschließung im 
Geltungsbereich sowie der Anschlüsse und erforderlichen Maßnahmen außerhalb des Plangebiets, 

 Umsetzung öffentlicher Spiel- und Sportanlagen ggf. auch außerhalb des Plangebiets, 

 Verwirklichung der Immissionsschutzmaßnahmen, 

 Verwirklichung der Grün- und Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft und von 
artenschutzrechtlichen Maßnahmen. 

Mit der Verwirklichung der Planung sollen die erforderlichen Flurstückszerlegungen sowie ggf. Flur-
stücksverschmelzungen vorgenommen werden. 

7 Verfahrensablauf 

Folgender Verfahrungsablauf wurde bisher erreicht bzw. ist vorgesehen: 

 Aufstellungsbeschluss 26.09.2019 

 erste Öffentlichkeitsbeteiligung 2. Quartal 2021 

 erste Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 2. Quartal 2021 

 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 1. Quartal 2022 

 zweite Beteiligung der Öffentlichkeit 1. Quartal 2022 

 zweite Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 1. Quartal 2022 

 Abwägungs- und Satzungsbeschluss, Rechtskraft 2./3. Quartal 2022 
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8 Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geän-
dert worden ist 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

 Planzeichenverordnung (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 
des Planinhalts - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), , die zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I 
S. 3908) geändert worden ist 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458) 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901) geändert worden ist 

 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) 
vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Ju-
li 2019 (GVOBl. M-V 2019 S. 467) geändert worden ist. 

 Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 
66), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) mehr-
fach geändert worden ist 

 Denkmalschutzgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. Januar 1998 (GVOBl. M-V 1998, S. 12), das durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383, 392) geändert worden ist 

 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. 
M-V 1992, S. 669, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 
228) mehrfach geändert worden ist 

 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), 
die zuletzt durch das Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) geändert worden ist 

 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27. Mai 2016 

 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP) vom 19. August 2010, geändert 
am 7. Oktober 2013 
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TEIL 2 - UMWELTBERICHT (§ 2 a BauGB) 

1 Einleitung 

1.1 Allgemeines 

Nach § 2a BauGB ist für Bauleitpläne ein Umweltbericht zu erstellen. Der Umweltbericht dient der Do-
kumentation des Vorgehens bei der Umweltprüfung und fasst alle Informationen zusammen, die als 
Belange des Umwelt- und Naturschutzes und der ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz (§ 1a 
BauGB) in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen sind. 

Die Prüfung der Auswirkungen auf Natur und Umwelt gründet auf den Zielen und Inhalten der Planung, 
wie sie insbesondere in dem Punkt 4 Inhalt des Plans im Teil 1 der der Begründung dargestellt sind, 
und konzentriert sich somit auf das unmittelbare Plangebiet sowie die möglicherweise vom Plangebiet 
ausgehenden Wirkungen auf das Umfeld. Betrachtet werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Schutzgüter des Naturraums und der Landschaft (Boden, Wasser / Wasserrahmenrichtlinie, Klima / Luft 
/ Folgen des Klimawandels, Vegetation / Tiere, Landschaft), die Schutzgüter Mensch / Gesundheit / 
Bevölkerung und Kultur-/ Sachgüter / kulturelles Erbe sowie deren Wechselwirkungen untereinander.  

Der vorliegende Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet 
östlich der Brandshäger Straße“. 

1.2 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Hansestadt Stralsund stellt den Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet östlich der Brandshäger Stra-
ße“ mit der Festsetzung eines Wohngebiets und von Verkehrs- und Grünflächen auf.  
Der ca. 9,8 ha große räumliche Geltungsbereich (Plangebiet) liegt im Stadtgebiet Süd, im Stadtteil An-
dershof, östlich der Greifswalder Chaussee. Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Andershof, 
Flur 4 die Flurstücke 4, 5, 6, 10, 11 und 12 sowie Teile des Flurstücks 53/3. 

Das Plangebiet wird begrenzt: 

 im Westen durch die Brandshäger Straße, 

 im Nordwesten durch Gehölzflächen, 

 im Nordosten durch den Deviner Weg, 

 im Osten durch Gehölzflächen einer wohngebietsbezogenen Parkanlage, 

 im Süden durch das Betriebsgelände eines Fachmarktes. 

Im Osten grenzt das Plangebiet an den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 42 
„Wohngebiet südlich des Deviner Weges“ der Hansestadt Stralsund und im Süden an den räumlichen 
Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans Nr. 8 der Hansestadt Stralsund, Vorhaben 
„Hanse-Einkaufspark“. Die Flächen des Plangebiets werden gegenwärtig fast vollständig zur intensiven 
Landwirtschaft genutzt. 

1.3 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

Die Ziele und Zwecke der Planung bestehen in der Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebiets. Mit 
dem Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße“ werden die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern geschaffen. Zur Errei-
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chung der Ziele des Bebauungsplans werden Flächen für Allgemeine Wohngebiete, Verkehrsflächen, 
Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, Flächen für die Wasserwirtschaft, Grünflächen sowie 
Biotope und Ausgleichsflächen festgesetzt. 

Für den Umfang des Vorhabens und den Bedarf an Grund und Boden ergibt sich für den Geltungsbe-
reich folgende Bilanz. Die Flächen wurden graphisch ermittelt. 

BauGB Flächenart Fläche Flächenart Fläche 

 Gesamtfläche 9,79 ha   

§ 9 (1) 1. Bauflächen 6,68 ha Allgemeine Wohngebiete WA 1 
Allgemeine Wohngebiete WA 2 
Allgemeine Wohngebiete WA 3 
Allgemeine Wohngebiete WA 4 
Allgemeine Wohngebiete WA 5 
Allgemeines Wohngebiet WA 6 
Allgemeines Wohngebiet WA 7 
Allgemeines Wohngebiet WA 8 
Allgemeines Wohngebiet WA 9 

1,07 ha 
0,36 ha 
0,59 ha 
0,83 ha 
0,68 ha 
0,76 ha 
0,85 ha 
1,14 ha 
0,42 ha 

§ 9 (1) 11. Verkehrsflächen 1,32 ha Straßenverkehrsflächen 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung 
- Verkehrsberuhigter Bereich 
- Geh- und Radweg 

0,44 ha 
 
 

0,73 ha 
0,15 ha 

§ 9 (1) 12, 14. Flächen für Ver-
sorgungsanlagen, 
Abfallentsorgung 
und Abwasser-
beseitigung 

0,1 ha Flächen für Versorgungsanlagen, Abfallent-
sorgung und Abwasserbeseitigung mit der 
Zweckbestimmung 
- Abwasser 
- Elektrizität (Trafostation) 
- Abfall (Stellplatz für Wertstofferfassung) 

 
 
 

< 0,01 ha 
< 0,01 ha 
< 0,01 ha 

§ 9 (1) 15. 
§ 9 (1) 20. 
§ 9 (1a). 
 

Grünflächen, inkl.  
Ausgleichsflächen 

1,29 ha Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Spielplatz 
Ausgleichsflächen  
Öffentliche Grünflächen ohne Zweckbe-
stimmung 

0,21 ha 
 

0,91 ha 
0,17 ha 

§ 9 (1) 16 Flächen für die 
Wasserwirtschaft 

0,42 ha Flächen für die Niederschlagswasserre-
tention 

0,42 ha 

Tabelle 1: Flächenbilanz des Bebauungsplans Nr. 68 „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße“ 

Für die Bauflächen ist eine Grundflächenzahl von 0,25 bis 0,4 festgesetzt. In den Allgemeinen Wohn-
gebieten WA 1 und WA 2 darf die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anla-
gen, die zulässige Grundfläche um bis zu eine Grundflächenzahl von maximal 0,6 überschreiten. In den 
weiteren Allgemeinen Wohngebieten gilt § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO. Demnach darf die Grundfläche 
der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen die zulässige Grundfläche um bis zu 50 % 
überschreiten. 

Somit dürfen in den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten bis zu ca. 3,3 ha. Bodenfläche versiegelt 
werden. Einschließlich der festgesetzten Verkehrsflächen und Flächen für Versorgungsanlagen, Ab-
fallentsorgung und Abwasserbeseitigung können somit bis zu ca. 4,7 ha Bodenflächen dauerhaft ver-
siegelt werden. 
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2 Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

2.1 Fachgesetze und einschlägige Vorschriften 

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz und Naturschutzausführungsgesetz M-V 

Für den Bebauungsplans Nr. 68 gilt die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit den 
§§ 13 bis 18 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit dem § 12 des Naturschutzausführungs-
gesetzes Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V). 

Das Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(Naturschutzausführungsgesetz M-V) vom 23.02.2010 verweist auf die im Bundesnaturschutzgesetz 
formulierten Grundsätze des Naturschutzes.  

Baumschutzkompensationserlass M-V 

Der Baumschutz erfolgt gem. § 18 NatSchAG MV. Der Baumschutzkompensationserlass als Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz vom 15. Oktober 
2007 bildet die Basis für eine grundsätzlich landesweit einheitliche Kompensationspraxis bei der Besei-
tigung und Schädigung geschützter Bäume. 

Landeswaldgesetz 

Der § 20 des Waldgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LWaldG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juli 2011 regelt den Abstand baulicher Anlagen zum Wald (30 m). 

Wasserrahmenrichtlinie 

Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft, in Kraft getreten am 22. Dezember 2000 
regelt die konsequente Umsetzung einer ganzheitlichen Betrachtung der Gewässer vor allem aus öko-
logischer Sicht. 

2.2 Ziele des Umweltschutzes in Fachplänen 

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 2010 (RREP VP) 

Folgende Aussagen des RREP für die Stadt Stralsund betreffen den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans: Die Stadt Stralsund befindet sich in einem Tourismusraum bzw. Tourismusentwicklungsraum. 
Der Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße“ liegt in keinem weiteren Vor-
rang- oder Vorbehaltsgebiet. 

Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan 

Der Gutachtliche Landschaftsrahmenplan stellt querschnittsorientiert die Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege für andere Fachplanungen dar. 

Folgende Aussagen des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans Vorpommern (GLRP VP), erste Fort-
schreibung von Oktober 2009 für die Hansestadt Stralsund betreffen den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans: 

III.1 Konkretisierte Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege – Schutzgut Landschaftsbild: 
Gestaltung und Einbindung von störenden Ortsansichten und Ortseingangsbereichen (z. B. Plattenbau-
ten in ländlichen Siedlungen, Großmärkte in den Eingangsbereichen von Stralsund und Greifswald u. 
a.) 
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Das Plangebiet ist keinem Schwerpunktbereich zugeordnet. Die Planungskarten treffen keine Aussagen 
zum Plangebiet. 
Die Stadt Stralsund wird der Landschaftszone 2 „Vorpommersches Flachland“ und der Großlandschaft 
20 „Vorpommersche Lehmplatten“ – Landschaftseinheit 200 „Lehmplatten nördlich der Peene“ zuge-
ordnet. Im Weiteren werden Bestandserfassungen und Ziele des GLRP VP übernommen. 

Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan (FNP) ist für das ganze Stadtgebiet die sich aus der beabsichtigten städtebau-
lichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Ge-
meinde in den Grundzügen dargestellt. 

Im rechtswirksamen FNP der Hansestadt Stralsund ist das Plangebiet als Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Sportplatz dargestellt. Ferner sind an den Rändern des Plangebiets Wasserflächen und eine 
Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses mit der 
Zweckbestimmung Regenrückhaltebecken dargestellt. 

Die Flächendarstellungen entsprechen nicht der vorgesehenen Nutzung als Wohnstandort, was eine 
Änderung des Flächennutzungsplans für das Plangebiet erforderlich macht. Mit Beschluss der Bürger-
schaft vom 26.09.2019 wurde das Änderungsverfahren eingeleitet. Diese Änderung sieht den Wechsel 
der Flächendarstellung weitestgehend zu einer Wohnbaufläche mit Grünzügen in der Mitte und im Sü-
den des Plangebiets vor. 

Landschaftsplan 

Der dem FNP beigeordnete Landschaftsplan regelt die Landschaftsnutzung des Plangebiets. Der Land-
schaftsplan stellt den Randbereich des Gebiets derzeit als Waldartige Gehölstrukturen und den inneren 
Bereich als Spezielle Grünflächen mit der Zweckbestimmung Sport- bzw. Bolzplatz dar. Am Rand des 
Plangebiets sind zwei geschützte Biotope verzeichnet. Sonstige Nutzungen sind im Weiteren für den 
Deviner Weg am nördlichen Rand des Plangebiets vorgesehen. Dieser ist Teil eines wichtigen Fuß- und 
Radweges zwischen Devin und Voigdehagen. Die geplante Nutzung des Bebauungsplans Nr. 68 als 
Wohnstandort weicht von diesen im Landschaftsplan dargestellten Landschaftsnutzungen ab. Der dem 
FNP beigeordnete Landschaftsplan wird ebenfalls geändert. 

Im Änderungsbereich wird eine Neuordnung der Flächendarstellungen vorgenommen. Die Darstellun-
gen als Waldartige Gehölstrukturen und als Spezielle Grünflächen mit der Zweckbestimmung Sport- 
bzw. Bolzplatz entfallen. Im überwiegenden Teil des Änderungsbereichs ist die Darstellung als Bauflä-
che gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB mit einer mittigen Grünfläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 
BauGB vorgesehen. In der Mitte und im Süden des Änderungsbereichs erfolgt die Darstellung von 
Parkanlagen im Anschluss an die weiter östlich dargestellten waldartigen Gehölstrukturen. Die Darstel-
lungen geschützter Biotope und des wichtigen Geh- und Radwegs außerhalb des räumlichen Geltungs-
bereichs bleiben von den Änderungen unberührt. 

Klimaschutzkonzept 

Das Klimaschutzkonzept der Hansestadt Stralsund, Stand Oktober 2010, wurde am 31. März 2011 von 
der Bürgerschaft als Handlungsrichtlinie für die zukünftige Entwicklung der Klimaschutzarbeit in der 
Stadt beschlossen (Beschl.-Nr. 2011-V-03-0448). Das Klimaschutzkonzept definiert die wesentlichen 
Klimaschutzziele sowie Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. Für die Bauleitplanung und 
die dazugehörige naturschutzfachliche Planung sind insbesondere die Empfehlungen zur Umsetzung 
der Klimaschutz-Maßnahmen relevant (Kapitel 10, Maßnahmenblätter, Maßnahme E-13: Prima-Klima-
Politik Politische Unterstützung der Maßnahmen im Einflussbereich der öffentlichen Verwaltung / Kom-
munalpolitik (Standards, Leitlinien, nachhaltige Bauplanung).  
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2.3 Schutzgebiete und geschützte Teile von Natur und Landschaft 

Internationale Schutzgebiete 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem internationalen Schutzgebiet. Die Entfernung zum EU-
Vogelschutzgebiet DE 1747-402 Greifswalder Bodden und südlicher Strelasund beträgt ca.1,0 km. Das 
FFH-Gebiet DE 1747-301 Greifswalder Bodden, Teile des Strelasunds und Nordspitze Usedom befindet 
sich in ca. 1,3 km Entfernung. Die genannten Schutzgebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

Nationale Schutzgebiete 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem nationalen Schutzgebiet. Das Naturschutzgebiet (NSG) Nr. 
273 Halbinsel Devin befindet sich ca. 2,6 km nordöstlich des Plangebiets. Die Entfernung zum NSG 276 
Försterhofer Heide bei Zarrendorf beträgt ca. 1,9 km, zum Landschaftsschutzgebiet L61a Mittlerer Stre-
lasund ca. 1,2 km und zum Landschaftsschutzgebiet L 122 Boddenküste am Strelasund ca. 1,7 km. Die 
genannten Schutzgebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

Geschützte Biotope 

Gem. Kartenportal Umwelt M-V sind in unmittelbarer Umgebung folgende nach § 20 NatSchAG M-V 
gesetzlich geschützte Biotope verzeichnet: 
HST00188 Naturnahe Feldhecke (Hecke, Weide, sonstiger Laubbaum, überschirmt, strukturreich) 
nordwestlich angrenzend an das Plangebiet und tlw. hineinreichend 
HST00186 Soll (permanentes Kleingewässer, Gehölz, Weide, Staudenflur, Soll) östlich angrenzend an 
das Plangebiet 
HST00163 Naturnahe Feldhecken (Hecke, Pappel, Fichte, sonstiger Laubbaum, strukturreich) östlich 
der Landesstraße L222 

Alleenschutz, Baumschutz 

Die Bäume entlang der Brandshäger Straße sind nicht Bestandteil des Alleenkatasters. Es sind im 
Plangebiet nach §18 NatSchAG M-V geschützte Bäume vorhanden. 

Flächennaturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile 

Flächennaturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile sind weder im Plangebiet noch in der 
Umgebung des Plangebiets vorhanden. 

Kompensationsflächen 

ges“ befindet sich eine Grünfläche, die als Sammelausgleichsfläche festgesetzt ist.Im südlichen Bereich 
des angrenzenden Bebauungsplans Nr. 42 „Wohngebiet südlich des Deviner Weg“ 

3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 
und der Umweltmerkmale 

Die Aufnahme von Natur und Landschaft erfolgte anhand von Ortsbegehungen, einschlägigen Grundla-
genmaterialien, thematischen Karten und Luftbildern. 
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Boden 

Die Böden des Planungsgebiets sind durch die intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung erheblich 
anthropogen beeinflusst. Für die Bewertung des Bodens und seine Funktion für den Naturhaushalt ist 
die Ungestörtheit von Bedeutung. Intensiv genutzte Böden der Landwirtschaft gelten als euhemerob 
(naturfern) und sind daher nur von allgemeiner Bedeutung (Bastian, O., Schreiber, K.-F. Analyse und 
ökologische Bewertung der Landschaft, Heidelberg, Berlin 1999). Gem. Kartenportal Umwelt M-V ist die 
potentielle Wassererosionsgefährdung gering bis sehr gering, eine potentielle Winderosionsgefährdung 
besteht nicht. 

Gem. Geotechnischem Bericht (IB.M Geotechnik, Stralsund, 2020) stehen ab Geländeoberkante über-
wiegend organische Sande (natürlich gewachsen bzw. auch umgelagerter Oberboden) an. Darunter 
folgen größtenteils Decksande bzw. bereichsweise Schluffe, unterlagert von Geschiebemergel. Der 
Geschiebemergel ist im oberen Bereich tlw. zu Geschiebelehm verwittert. Im Bereich des geplanten 
Grünstreifens/Grabens wurde unter dem Geschiebelehm Torf angetroffen. 

Der Oberboden und die oberflächennahen sandigen Auffüllungen werden als wasserdurchlässig und 
versickerungsfähig bewertet. Die unmittelbar folgenden, oberflächennahen Geschiebeböden / Schluff 
werden als sehr gering wasserdurchlässig eingestuft (Kf-Wert: 1 x 10-9 … 1 x 10-7 m/s). Eine technische 
Versickerung von Oberflächenwasser kommt demnach nicht in Frage.  

Altlasten 

Die Bodenansprache hat gem. Geotechnischem Bericht keine Auffälligkeiten hinsichtlich möglicher-
weise vorhandener Schadstoffe ergeben. Gem. Internetabfrage am 05.01.2021 des digitalen Boden-
schutz- und Altlastenkatasters M-V (dBAK) sind im Plangebiet keine Verdachtsflächen, schädliche Bo-
denveränderungen, altlastverdächtigen Flächen oder Altlasten im Sinne des §2 Abs. 3 bis 6 des Bun-
desbodenschutzgesetzes (BBodSchG) erfasst. 

Fläche 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Flächengröße von ca. 9,8 ha. Bei 
den in Anspruch genommenen Flächen handelt es sich fast vollständig um Ackerflächen, die in dem seit 
dem 12.08.1999 rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Hansestadt Stralsund überwiegend als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz dargestellt sind. Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 
26.09.2019 soll der FNP für den Teilbereich des Plangebietes geändert werden. Diese Änderung sieht 
den Wechsel der Flächendarstellung weitestgehend zu einer Wohnbaufläche vor. Aufgrund des 
Flächenbedarfs können alternativ keine geeigneten und verfügbaren Nachverdichtungsmöglichkeiten in 
der Hansestadt Stralsund im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB genutzt werden. Daher ist die Umwandlung 
bisheriger landwirtschaftlicher Nutzfläche erforderlich. 

Wasser 

Grundwasser 

Gem. Geotechnischem Bericht (IB.M Geotechnik, Stralsund, 2020) wurde Wasser im Baugrund 
überwiegend bis in einer Tiefe von 4,0 m unter Geländeoberkante angetroffen. Teilweise stellt dieses 
Stau- und Schichtenwasser dar, das temporär auch höher anstehen kann. Gem. hydrologischer Karte 
(www.geoportal-mv.de) liegt der Grundwasserflurabstand des 1. Grundwasserleiters bei 10-20 m. Die 
Grundwasserneubildung liegt auf Grund der Überdeckung mit weichselzeitlichem Geschiebemergel bei 
nur 50 - 100 mm/a. Das Plangebiet liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. Gem. GLRP hat das 
Grundwasser im Plangebiet eine geringe bis mittlere Schutzwürdigkeit. Dem Grundwasser wird nur eine 
allgemeine Bedeutung zugemessen. 

http://www.geoportal-mv.de/
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Aus dem 1. Bericht – Voreinschätzung vom 06.03.202019 und dem 2. Bericht – Geotechnischer Bericht 
– Voruntersuchung vom 10.01.202020 der Firma IB.M Geotechnik, Stralsund, wurden die unten folgen-
den Auskünfte zum Grundwasser übernommen. 
Gem. den hydrologischen Karten (www.geoportal-mv.de) ist im Bereich der Untersuchungsfläche der 
erste Grundwasserleiter (1.GWL) überdeckt (Grundwasserflurabstand 10 - 20 m). Der mittlere ausgepe-
gelte Grundwasserstand des 1.GWL liegt zwischen etwa +11 m NHN und +8 m NHN. Die Grundwasser-
fließrichtung wird in der Voreinschätzung in Richtung des Strelasunds angegeben. 
Gem. den Angaben des Bohrunternehmers wurde Wasser überwiegend bis in eine Tiefe von 4,0 m 
unter Geländeoberkante (GOK) nicht angetroffen. Im Aufschluss BS 5/19 wurde Wasser ab 3,7 m un-
terhalb der GOK (+13,7 m NHN) sowie im Aufschluss BS 12/19 ab 2,4 m unter GOK (+18,7 m NHN) 
angetroffen. Das hier angetroffene Wasser stellt witterungs-/ niederschlagsbedingtes Stau- und Schich-
tenwasser über bzw. im Geschiebelehm und -mergel (Schichten 4a und 4b) dar, das temporär auch 
höher anstehen kann. 
Die oberflächennahen sandigen Auffüllungen und der Oberboden werden erfahrungsgemäß als was-
serdurchlässig und versickerungsfähig gewertet. Die unmittelbar folgenden, oberflächennahen Ge-
schiebeböden / Schluff werden als sehr gering wasserdurchlässig eingestuft. Eine technische Versicke-
rung von Oberflächenwasser kommt demnach nicht in Frage. 

Zu möglichen Verunreinigungen des Grundwassers des Plangebiets durch Düngemittel und Pflanzen-
schutzmittel im Zusammenhang der bisher bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung liegen keine In-
formationen vor. 

Oberflächenwasser 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Am westlichen Rand befindet sich innerhalb 
des Plangebiets eine feuchte Senke. Östl. des Plangebiets befindet sich ein Kleingewässer, das zum 
Zeitpunkt der Kartierung trockengefallen war. Ebenfalls trocken gefallen war der Graben am östl. Rand 
des Plangebiets. 
Aufkommendes Niederschlagswasser sammelt sich in der zentral gelegenen Senke. Von dort wird es 
über den westlich anliegenden verrohrten Graben Nr. 12 abgeleitet. 

Küstenschutz 

Der Geltungsbereich befindet sich nicht im Küstenschutzstreifen gem. § 29 Abs. 1 NatSchAG M-V. 

Klima / Luft 

Der Klimaeinfluss der Ostsee ist im Küstenstreifen 10-30 km landeinwärts nachweisbar. Das Klima die-
ses Raums ist durch den temperaturstabilisierenden Einfluss der Ostsee, eine höhere Luftfeuchtigkeit 
und eine stärkere Windexposition geprägt (GLRP). Das Plangebiet ist niederschlagsbegünstigt (GLRP). 
Die Luftgüte wird durch die Küstennähe positiv beeinflusst. Die nahe gelegene Ostsee bzw. der Strela-
sund dominieren die klimatischen Wirkungen, so dass der Kaltluftbildungsfunktion der Ackerfläche nur 
eine allgemeine Bedeutung zugemessen wird. 
Das Stadtgebiet Stralsunds gehört zum Klimagebiet der westmecklenburgischen Küste und Westrü-
gens.  
Gem. Landschaftsplan der Hansestadt Stralsund kann Stralsund einem Jahresmittel der Lufttemperatur 
von 7,8 - 7,9 °C zugeordnet werden. Die mittlere Monats- und Jahressumme der Niederschlagshöhe in 
mm, liegt bei 581 mm/a. Der Wind kommt überwiegend aus westl. Richtung.  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

19 IB.M Geotechnik: 1.Bericht – Voreinschätzung, Stralsund 2019 
20 IB.M Geotechnik: 2.Bericht – Geotechnischer Bericht – Voruntersuchung, Stralsund 2020 
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Der Jahresniederschlag wird aktuell mit 579,1 mm/a angegeben (https://www.timeanddate.de/-
wetter/deutschland/stralsund/klima, Zugriff am 06.01.2021). 
Das Plangebiet weist keine besondere Bedeutung als Be- und Entlüftungsschneisen der Stadt auf. 
Das Plangebiet wird überwiegend als Ackerfläche genutzt. Ackerflächen sind durch Kaltluftbildung kli-
matisch wirksam. 
Durch die starke Windexposition ist eine gute Luftqualität zu erwarten.  

Wald 

Südlich und östlich des räumlichen Geltungsbereichs grenzen Waldflächen an das Plangebiet an. Nach 
§ 20 LWaldG M-V ist bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 Metern zum Wald einzu-
halten (Waldabstand). 

Pflanzen 

Die Angaben zu den Biotoptypen im Plangebiet wurden dem Grünordnungsplan entnommen. 
Die Kartierung der Biotoptypen erfolgte im Januar und im April 2020. Außerhalb des Plangebiets wurde 
bei der Kartierung ein 50-m-Puffer berücksichtigt. Die Erfassung erfolgte nach der „Anleitung für die 
Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen“, LUNG M-V 2013. Der Plandarstellung liegt die 
Vermessung des Büros Krawutschke-Meißner-Schönemann vom 20.03.2020 zu Grunde. 

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt nach den „Hinweisen zur Eingriffsregelung“, MLU 2018. Die er-
fassten Biotope innerhalb des Plangebiets werden im Folgenden beschrieben: 

1.10.3 Sonstiger Laubwald heimischer Arten (WXS) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 1-2, Gefährdung Stufe 1, Ge-
samtbewertung Stufe 2 

2.2.1 Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baumarten (BFX) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 1-3, Gefährdung Stufe 2, Ge-
samtbewertung Stufe 2, gesetzlich geschütztes Biotop nach § 20 Abs.1 NatSchAG M-V 

2.3.3 Baumhecke (BHB) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 1-3, Gefährdung Stufe 3, Ge-
samtbewertung Stufe 2, gesetzlich geschütztes Biotop nach § 20 Abs.1 NatSchAG M-V 

2.6.1 geschlossene Baumreihe (BRB) 
Geschützt nach §19 NatSchAG M-V 

2.7.1 Älterer Einzelbaum (BBA) 
Ältere Einzelbaume mit einem Brusthöhendurchmesser von mehr als 50 cm sind generell nach § 18 
NatSchAG M-V geschützt 

2.7.2 Jüngerer Einzelbaum (BBJ) 
Ab einem Stammumfang von 100 cm (Durchmesser von 32 cm) in einer Höhe von 130 cm Sind Bäume 
gem. §18 NatSchAG geschützt. 

4.5.3 Graben, trockengefallen oder zeitweilig wasserführend, extensive oder keine Instandhaltung 
(FGX) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 1, Gefährdung Stufe 2, Gesamt-
bewertung Stufe 2 

6.2.4 Rohrglanzgrasröhricht (VRR) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 1, Gefährdung Stufe 1, Gesamt-
bewertung Stufe 1, gesetzlich geschütztes Biotop nach § 20 Abs.1 NatSchAG M-V 

https://www.timeanddate.de/-wetter/deutschland/stralsund/klima
https://www.timeanddate.de/-wetter/deutschland/stralsund/klima
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9.1.7 Sonstiges Feuchtgrünland (GFD) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 0-2, Gefährdung Stufe 1-3, Ge-
samtbewertung Stufe 2 

10.1.4 Ruderaler Kriechrasen (RHK) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 2, Gefährdung Stufe 1, Gesamt-
bewertung Stufe 2 

12.1.1 Sandacker (ACS) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 0, Gefährdung Stufe 0, Gesamt-
bewertung Stufe 0 

13.1.1 Siedlungsgehölz aus heimischen Baumarten (PWX) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 1-2, Gefährdung Stufe 1, Ge-
samtbewertung Stufe 1 

13.3.2 Artenarmer Zierrasen (PER) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 0, Gefährdung Stufe 0, Gesamt-
bewertung Stufe 0 

13.8.3 Nutzgarten (PGN) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 0, Gefährdung Stufe 0, Gesamt-
bewertung Stufe 0 

13.8.4 Ziergarten (PGZ) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 0, Gefährdung Stufe 0, Gesamt-
bewertung Stufe 0 

13.10.2 Sonstige Grünanlage ohne Altbäume (PSJ) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 0, Gefährdung Stufe 1, Gesamt-
bewertung Stufe 1 

14.5.4 Einzelgehöft (ODE) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 0, Gefährdung Stufe 0, Gesamt-
bewertung Stufe 0 

14.7.8 Parkplatz, versiegelte Fläche (OVP) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 0, Gefährdung Stufe 0, Gesamt-
bewertung Stufe 0 

Außerhalb des Plangebiets wurden innerhalb des 50-m Puffers ebenfalls Biotope kartiert. Davon sind 
folgende Biotope zu berücksichtigen: 

2.1.2 Mesophiles Laubgebüsch (BLM) 

Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 2, Gefährdung Stufe 2, Gesamt-
bewertung Stufe 2, gesetzlich geschütztes Biotop nach § 20 Abs.1 NatSchAG M-V 

2.2.1 Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baumarten (BFX) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 1-3, Gefährdung Stufe 2, Ge-
samtbewertung Stufe2, gesetzlich geschütztes Biotop nach § 20 Abs.1 NatSchAG M-V 

6.2.4 Rohrglanzgrasröhricht (VRR) 
Bewertung anhand der Eingriffsregelung: Regenerationsfähigkeit Stufe 1, Gefährdung Stufe 1, Gesamt-
bewertung Stufe 1, gesetzlich geschütztes Biotop nach § 20 Abs.1 NatSchAG M-V 
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Im 200-m Bereich nördlich des Plangebiets befindet sich gem. Kartenportal Umwelt M-V ein geschütz-
tes Biotop: Nr. HST00192 permanentes Kleingewässer; Großröhricht; Kleinröhricht; Teich, Gesetzesbe-
griff: Stehende Kleingewässer, einschl. der Ufervegetation. Dieses Biotop wird mit einer Bewertung von 
3 eingeschätzt.  Ein weiteres geschütztes Biotop – eine Baumhecke HST 00163 befindet sich westl. der 
L222. 

Tiere 

Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde durch das Büro Naturschutz und Umweltbeobachtung, 
Jens Berg, Görmin erarbeitet. Im März bis Juli 2020 wurde die Bestandsanalyse durchgeführt. 
Folgende Artengruppen wurden erfasst: 

 Brutvögel 

 Amphibien 

 Reptilien 

 Fledermäuse 

 Xylobionte Käfer 

 Falter 

Zusammenfassend kann festgestellt werden: 

Brutvögel 

Aus der Gruppe der Baumfreibrüter/Gebüschbrüter/Halboffenlandvögel konnten Brutvögel lediglich in 
den Randbereichen des Plangebiets festgestellt werden. Nachgewiesen wurden Brutvorkommen der 
Amsel, des Gartenrotschwanzes, der Goldammer, der Mönchsgrasmücke und des Zilpzalps. Gebäude-
besiedelnde Vogelarten treten nur als Nahrungsgäste auf. Feldlerchen wurden in dem potentiell geeig-
neten Ackerschlag nicht nachgewiesen, was ursächlich auf den Anbau mit Mais zurückgeführt wurde. 
Allerdings war im März und April noch kein Anbau auf der Fläche, sodass zumindest Brutversuche 
stattgefunden hätten. Aufgrund dieses Widerspruchs fand im März 2021 eine erneute Begehung im 
Beisein der Unteren Naturschutzbehörde statt, die wiederum keinen Nachweis von Brutplätzen der 
Feldlerche erbringen konnte. Insofern wird geschlussfolgert, dass der hier vorzufindende Standort auf-
grund der Wohnraumnähe und damit verbundenen Störwirkungen kein geeignetes Habitat für die Feld-
lerche ist. Mäusebussard und Rotmilan wurden im Untersuchungsgebiet als Nahrungsgäste angetrof-
fen. Ein Brutverdacht besteht für den Turmfalken am südlich des Plangebietes gelegenen Möbelmark-
tes. 

Amphibien 

Mit Ausnahme der Erdkröte konnten im Plangebiet und dem näheren Umfeld keine Amphibien nachge-
wiesen werden. Temporäre Amphibienvorkommen sind möglich, wenn sich freies Wasser in der östlich 
des Plangebiets liegenden trocken gefallenen Senke befindet. 

Reptilien 

Ein Vorkommen der Zauneidechse kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Waldeidechse wurde am 
südöstlichen Rand des Plangebiets nachgewiesen. 

Fledermäuse 

Da keine Höhlenbäume vorhanden sind, sind Quartiervorkommen ausgeschlossen. Es wurden jagende 
Zwergfledermäuse und Überflüge von Abendseglern nachgewiesen. 

Xylobionte Käfer 

Es wurden keine Mulmbildungen in Gehölzen festgestellt, so dass Vorkommen xylobionter Käfer ausge-
schlossen werden können. 
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Falter 

Es konnten keine der bekannten Futterpflanzen der relevanten Raupen oder Falter festgestellt werden. 

Landschaft 

Gem. GLRP gehört das Plangebiet zu den Bereichen mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit des Land-
schaftsbilds. Der landschaftliche Freiraum wird hinsichtlich seiner Funktionen als gering schutzwürdig 
bewertet. Auch hat er keine regionale Bedeutung für die Sicherung der Erholungsfunktion. 
Am Deviner Weg verläuft eine wichtige Fuß- und Radwegeverbindung. Der Ostseeküstenradweg tan-
giert das Plangebiet nicht. 

Die landesweite Bewertung des Landschaftspotentials hat die Stadtgebiete ausgenommen, so dass für 
das Plangebiet keine Einschätzung vorliegt. 

Das Plangebiet ist durch einen großen Ackerschlag geprägt, der auf der Ostseite und der Nordwestseite 
durch Gehölze einfasst ist. An der Westseite grenzt die Brandshäger Straße mit ihren Straßenbäumen 
und die parallel verlaufende Landesstraße L 222 an, südlich und nördlich schließen ebenfalls Baumrei-
hen an. Das Gelände ist leicht bewegt. Auf der Westseite befindet sich ein Gehöft innerhalb des Plan-
gebiets. 
Die in den HzE (MLU, 2018) genannten Funktionen von besonderer Bedeutung wie markante gelände-
morphologische Ausprägung, naturhistorisch bzw. geologisch bedeutsame Landschaftsteile und -
bestandteile, natürliche und naturnahe Lebensräume mit ihrer spezifischen Ausprägung an Formen, 
Arten und Lebensgemeinschaften, Gebiete mit kleinflächigem Wechsel der Nutzungsarten, Land-
schaftsräume mit Raumkomponenten, die besondere Sichtbeziehungen ermöglichen sowie Land-
schaftsräume mit überdurchschnittlicher Ruhe werden im Plangebiet nicht erfüllt. 

Mensch / menschliche Gesundheit / Bevölkerung 

Immissionen / Emissionen 

Auf das Plangebiet wirken Immissionen der angrenzenden Greifswalder Chaussee (L 222), der ca. 
450 m westlich des Gebiets verlaufenden Bahnstrecke Angermünde-Stralsund und eines südlich an-
grenzenden Fachmarktes ein. Innerhalb des Plangebiets sind Immissionen durch den vorgesehenen 
Soccer-Court abzusehen. 
Für allgemeine Wohngebiete, wie sie der Bebauungsplan vorsieht, definiert die DIN 18005 Teil 1 
(Schallschutz im Städtebau) im Beiblatt 1 schalltechnischen Orientierungswerte für Immissionsorte au-
ßerhalb von Gebäuden: tags (6.00-22.00 Uhr) 55 dB und nachts (22.00-6.00 Uhr) 45 dB. Immissions-
empfindliche Nutzungen in der Umgebung bestehen mit den im Osten benachbarten Wohngebieten. 

Die schalltechnischen Orientierungswerte werden durch den Schienenverkehrslärm der ca. 450 m west-
lich des Gebiets verlaufenden Bahnstrecke Angermünde-Stralsund deutlich unterschritten. Die durch 
Straßenverkehr, Gewerbe und Sport und Freizeit verursachten Immissionen können durch die Bestim-
mungen des Bebauungsplans gemindert werden. Es ergeben sich keine auf das Plangebiet einwirken-
den Immissionen, die einer Ausweisung als allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO grundsätzlich 
entgegenstehen. 
In der Umgebung des Plangebiets befinden sind keine Emittenten von Schadstoffen, Gerüchen, Er-
schütterungen, Wärme, Licht, Strahlung und Staub, von denen Beeinträchtigungen für die im Plangebiet 
vorgesehenen Nutzungen ausgehen. Durch die Planung verursachte, maßgebliche sonstige Immissio-
nen sind daher nicht zu erwarten.  
In der näheren Umgebung des Plangebiets befinden sich keine Betriebsbereiche oder Anlagen, die 
unter die 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallverordnung 
- 12. BImSchV) fallen. Eine Anfälligkeit der Vorhaben des Plangebiets für schwere Unfälle oder Kata-
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strophen durch solche Betriebsbereiche oder Anlagen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gege-
ben.  

Immissionsempfindliche Nutzungen in der Umgebung bestehen mit der östlich benachbarten Wohnbe-
bauung. 

Kampfmittel 

Für das Plangebiet liegen keine Hinweise auf Gefahren durch Kampfmittel vor. Es ist jedoch nicht aus-
zuschließen, dass auch in den für den Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten 
Bereichen Einzelfunde auftreten können. 

Kultur- und sonstige Sachgüter, kulturelles Erbe 

Gem. Auskunft der Unteren Denkmalbehörde befindet sich ein Bodendenkmal bzw. ein Fund östl. der 
Senke im Plangebiet. Weitere Bau-, Kunst- oder Bodendenkmale innerhalb des Plangebiets sind nicht 
bekannt.  
Hinsichtlich der Kultur- und Sachgüter ist das Plangebiet nur von allgemeiner Bedeutung. 

Störfallbetriebe 

In der näheren Umgebung des Plangebiets befinden sich keine Betriebsbereiche oder Anlagen, die 
unter die 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallverordnung 
- 12. BImSchV) fallen. Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen durch solche Betriebsbereiche oder Anlagen ist nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht gegeben. 

3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung 

Boden / Fläche 

Durch die Bebauung mit Gebäuden, Nebenablagen, Verkehrsflächen, Sportflächen werden derzeit 
offenen Bodenflächen versiegelt bzw. teilversiegelt. Die vorhandenen Böden gelten als naturfern, 
dennoch ist die Beeinträchtigung als erheblich anzusehen. Die Neuversiegelung wird multifunktional 
über die Biotopfunktion kompensiert. 

Bewertung 

Durch den Verlust unversiegelter Fläche ist die Beeinträchtigung als erheblich anzusehen. 

Wasser 

Durch Versiegelung und Teilversiegelung wird die ohnehin geringe Grundwasserneubildung weiter be-
einträchtigt. Niederschlagswasser ist abzuleiten. Das anfallende Niederschlagswasser wird in dem Be-
reich der Senke durch einen Retentionsteich zurückgehalten und zum Teil in das temporär trocken ge-
fallene Soll geleitet werden. Die Ableitung von Niederschlagswasser in dieses Gewässer bedarf einer 
Einleitgenehmigung.  

Bewertung 

Die Beeinträchtigung durch das Planvorhaben ist als weniger erheblich einzuschätzen, da das Nieder-
schlagswasser über eine naturnahe Retention abgeleitet werden soll. 
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Klima / Luft 

Durch das Vorhaben werden keine Beeinträchtigungen der Luftgüte und des Luftaustauschs sowie des 
Stadtklimas erwartet. Durch die Planung entstehen Emissionen von Treibhausgasen durch die Bindung 
„grauer Energie“21. Um den Wärmebedarf einer realisierten Bebauung zu decken sind Emissionen von 
Treibhausgasen abzusehen. 

Bewertung 

Die Beeinträchtigung des Schutzguts Klima/Luft ist als nicht erheblich einzuschätzen. 

Pflanzen 

Die Biotopstrukturen des Plangebiets sind durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung stark anthro-
pogen verändert. Es sind keine Biotoptypen mit einer naturschutzfachlichen Bewertung von 4, d. h. mit 
einer sehr hohen Wertigkeit vorhanden. 

Als hochwertig werden folgende Biotoptypen eingeschätzt: Innerhalb des Plangebiets Feldgehölze und 
eine Baumhecke, außerhalb des Plangebiets im 50 m-Puffer Feldgehölze. 

Alle weiteren Biotoptypen haben mit einer Bewertung von 2 eine mittlere, mit einer Bewertung von 1 
eine geringe Bedeutung. Es sind lediglich im Randbereich des Plangebiets hochwertige Biotoptypen 
vorhanden. Im 200 m-Bereich um das Plangebiet befinden sich ein Gewässerbiotop und eine Baumhe-
cke. 

Wald ist östl. des Plangebiets vorhanden und reicht etwas in das Plangebiet hinein. 

Durch Bebauung und Nutzungsumwandlung entsteht ein Verlust von Biotopen. Für eine Grundstücks-
zufahrt erfolgt ein Eingriff in eine geschützte Baumhecke. Diese wird auf Grund des hohen Anteils an 
Totholz sowie wenig vitalen Eschen als Maßnahmefläche festgesetzt. Die Hecke ist mit standortgerech-
ten heimischen Gehölzen zu ergänzen. Hierfür ist ein Verfahren zur Biotopbeseitigung notwendig. 

Bewertung 

Der Eingriff ist als erheblich einzustufen. Ein Ausgleich wird im Rahmen der Eingriffsermittlung festge-
legt. 

Tiere 

 Verlust von vorhandenen Biotopen durch Bebauung sowie Nutzungsumwandlung 

 Funktionelle Beeinträchtigung von Biotopen im Bereich der 50/200 m Wirkzone  

 Verlust von möglichen Brutplätzen ackerbrütender Vogelarten (Feldlerche) 

 Gefahr der Tötung von Baumfreibrütern, Gebüschbrütern und Halboffenlandvögeln bei Gehölzro-
dungen in der Brutperiode 

 Individuenverluste von Vögeln durch Kollisionen mit Glasscheiben 

 Gefahr der Tötung oder Verletzung von Feldlerchen während der Brutperiode bei Inanspruchnah-
me der Offenlandflächen 

 Verlust von Nahrungshabitaten von Greifvögeln 

 Beeinträchtigung anderer Tierarten wie Erdkröte, Waldeidechse 

Bewertung 

Diese Beeinträchtigungen sind als erheblich anzusehen. Die Beeinträchtigungen hinsichtlich des Ver-
lusts der Fläche werden multifunktional über die Biotopfunktion kompensiert. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

21 Unter den Begriff „graue Energie“ werden die energetischen Aufwendungen im Lebenszyklus von Baumaterialien zusammengefasst, 
also vor allem durch Herstellung, Transport, Montage, Abriss und Entsorgung. 
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Landschaft 

Durch das Planvorhaben wird das Landschaftsbild durch die geplante Wohnbebauung überformt. Ent-
lang der Brandshäger Straße ist eine mehrgeschossige, den Stadteingang bildende Bebauung vorge-
sehen. Dies entspricht den Vorgaben des GLRP (Gestaltung und Einbindung von störenden Ortsansich-
ten und Ortseingangsbereichen). Das Gebiet wird eingegrünt und erhält einen mittigen Grünzug. 

Bewertung 

Da das Landschaftsbild und die Erholungseignung im Plangebiet nur von allgemeiner Bedeutung sind, 
ist die Beeinträchtigung ist als weniger erheblich anzusehen. Die Erholungsnutzung ist nicht betroffen.  

Mensch / menschliche Gesundheit / Bevölkerung 

Das Plangebiet wird großzügig mit Grün- und Ausgleichsflächen zur Grüngestaltung und landschaftli-
chen Einbindung des Gebietes ausgestattet. 

Lärmimmissionsschutz 

Da mit der Planung verbundene sowie auf das Plangebiet einwirkende maßgebliche Immissionen durch 
Lärm generell zu erwarten sind, wurden diese eingehender geprüft. Im Rahmen der Aufstellung dieses 
Bebauungsplans wurde zur Prüfung der durch die Planung verursachten Lärmimmissionen ein schall-
technisches Gutachten erarbeitet. 22 
Untersucht wurden die auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen von bestehenden Nutzungen 
außerhalb des Gebiets, sowie durch vorgesehen Nutzungen innerhalb des Gebiets. 

Die o.g. Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen: 

 Durch die Beurteilungspegel des Gewerbelärms werden die schalltechnischen Orientierungswerte 
im Süden des Plangebiets überschritten, sofern keine Maßnahmen zum Immissionsschutz getrof-
fen werden. Trotz bereits abgerückten Bauflächen und -fenstern wird eine aktive Schallschutzmaß-
nahme erforderlich. 

 Die Prüfung der Lärmimmissionen des Sport- und Freizeitlärms durch die vorgesehene Sportanla-
ge ergab, dass abhängig von konkreter Nutzung und von Nutzungszeiten neben einer lärmarmen 
Ausführung aktive Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden können. Abstandsvergrößerungen 
zur Wohnbebauung werden nicht verfolgt, um die mögliche bauliche Nutzung nicht zusätzlich in 
diesem Bereich weiter einzuschränken 

 Durch die Beurteilungspegel des Schienenverkehrslärms werden die schalltechnischen Orientie-
rungswerte im Plangebiet nicht überschritten. 

 Durch die Beurteilungspegel des Straßenverkehrslärms werden die schalltechnischen Orientie-
rungswerte im Plangebiet voraussichtlich überschritten. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass 
trotz bereits abgerückten Baufenstern passive Schallschutzmaßnahmen entsprechend den zu er-
mittelnden Lärmpegelbereichen erforderlich werden. 

Aufgrund des erkennbaren Handlungsbedarfs zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im 
Sinne des BImSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind bereits die folgenden Festsetzungen vorgese-
hen: 

Zur Minderung der auf das Plangebiet einwirkenden Lärmimmissionen durch Gewerbelärm wurden die 
Bauflächen von Immissionsquellen des angrenzenden Fachmarktes abgerückt. Hierfür wurde im Süden 
des Plangebiets eine öffentliche Grünfläche zeichnerisch festgesetzt. Die Baufenster innerhalb der sich 
hier anschließenden Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2 und WA 5 sind nach Norden orientiert. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

22 Umweltplan: B-Plan Nr. 68 der Hansestadt Stralsund „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße, Geräuschimmissionsprognose, 
Stralsund 2021 
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Im Abstand von 4 m zur Plangebietsgrenze ist innerhalb der öffentlichen Grünfläche eine 4 m hohe 
Lärmschutzwand vorgesehen. In der Planzeichnung ist hier eine Fläche für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzt. Im Weiteren wird die Errichtung der Lärmschutzwand zum Schutz 
störempfindlicher Nutzungen vor Gewerbelärm durch Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB im 
Teil B - Text gesichert. Flankierend wird durch Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung die An-
zahl der möglichen Vollgeschosse im Süden des Plangebiets begrenzt. Bei Wohngebäuden mit mehr 
als drei Vollgeschossen innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets WA 2 und mit mehr als einem Vollge-
schoss im WA 5 könnten die schalltechnischen Orientierungswerte für schutzbedürftige Räume zum 
Teil nicht einhalten werden. 
Unterstützend wirken die Festsetzungen zu First- und Traufhöhen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Ver-
bindung mit den örtlichen Bauvorschriften gem. § 86 LBauO M V zur Dachform und -neigung im Allge-
meinen Wohngebiet WA 5. Diese beugen der Realisierung faktischer Dachgeschosse mit möglichen 
schutzbedürftigen Räumen (bspw. Wohn-, Schlaf-, oder Kinderzimmer) vor. 

Zum Schutz vor Verkehrslärm (durch Straßen- und Schienenverkehr) enthält der Teil B – Text gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB eine Festsetzung über Anforderungen an Fenster schutzbedürftiger Räume. In 
den für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ausgewiesenen Flächen, innerhalb der Allgemeinen 
Wohngebiete WA 1 und WA 2 sind schutzbedürftige Räume nach DIN 4109-1:2018-01 (bspw. Wohn-, 
Schlaf- oder Kinderzimmer), die an mindestens einer zum Straßenverkehrslärm exponierten Gebäu-
deseite liegen, mit besonderen Fensterkonstruktionen zum Schallschutz störempfindlicher Nutzungen 
oder vergleichbaren Maßnahmen (bspw. Vorhangfassaden, belüftete Laubengänge oder Loggien) aus-
zustatten.  
In diesem Sinne gelten alle Gebäudeseiten innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 
als exponiert, die nicht von der Greifswalder Chaussee abgewandt sind und nicht in seinem nördlichs-
ten Baufeld liegen. Innerhalb dieses Baufelds gelten außerdem nur die Gebäudeseiten als exponiert, 
die unmittelbar zur Greifswalder Chaussee orientiert sind. 

Zum weiteren Schutz vor Verkehrslärm (durch Straßen- und Schienenverkehr) enthält der Teil B - Text 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB eine Festsetzung über Anforderungen an Außenbauteile schutzbedürfti-
ger Räume. Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1:2018-01 sind in 
den ausgewiesenen Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes innerhalb der festgesetzten All-
gemeinen Wohngebiete, entsprechend ihrer Nutzung so auszuführen, dass die erforderlichen resultie-
renden bewerteten Schalldämm-Maße gem. der DIN 4109-1:2018-01 erfüllt werden. Die Anforderungen 
an die gesamten bewerteten Schalldämm-Maße (R′w,ges) der Außenbauteile von schutzbedürftigen 
Räumen ergibt sich unter Berücksichtigung der maßgeblichen Außenlärmpegel gem. DIN 4109-2:2018-
01 (La) und der unterschiedlichen Raumarten nach Gleichung (6) der DIN 4109-1:2018-01: R´w,ges = 
La - KRaumart. Demnach gilt bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen und ähnliches eine KRaumart von 
30 dB, bei Büroräumen und ähnliches eine KRaumart von 35 dB.  

Nachweislich tatsächlich geringerer Lärmbelastungen und Anforderungen an den Schallschutz, dürfen 
die Anlagen und Vorkehrungen gem. diesen beiden Festsetzungen (im Teil B – Text unter 9.2 und 9.3) 
ausnahmsweise auch in einem reduzierten erforderlichen Umfang ausgeführt werden. 

Zusätzliche akive Lärmminderungsmaßnahmen sind aus städtebaulichen Gründen nicht zweckmäßig. 

Sonstiger Immissionsschutz 

In der Umgebung des Plangebiets befinden sind keine Emittenten von Schadstoffen, Gerüchen, Er-
schütterungen, Wärme, Licht, Strahlung und Staub, von denen Beeinträchtigungen für die im Plangebiet 
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vorgesehenen Nutzungen ausgehen. Durch die Planung verursachte, maßgebliche sonstige Immissio-
nen sind daher nicht zu erwarten. 

Bewertung 

Die Prüfung der mit der Planung verbundenen bekannten oder anzunehmenden, möglicherweise im-
missionsschutzrechtlich maßgeblichen Immissionsarten Lärm, Schadstoffe, Gerüche, Erschütterungen, 
Wärme, Licht, Strahlung und Staub führt bis auf die Immissionsart Lärm zum Ergebnis, dass keine 
durch die Planung verursachten maßgeblichen Immissionen zu erwarten sind. 

Für die Immissionsart Lärm werden voraussichtlich ableitend aus dem schalltechnischen Gutachten 
Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB erforderlich. 

Kultur- und sonstige Sachgüter, kulturelles Erbe 

Bei dem im Plangebiet befindlichen Bodendenkmal handelt es sich um einen Fundplatz, so dass von 
Bauvorhaben in diesem Bereich keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
Durch die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in die Wohnbauflächen ist eine Erhöhung von 
Bodenrichtwerten zu erwarten. 

Bewertung 

Eine Beeinträchtigung des Schutzguts ist nicht zu erwarten. 

Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Im Plangebiet sind keine erheblichen negativen Wechselwirkungen bekannt. 

Zusammenfassung der Prognose 

Bei Durchführung der Planung kommt es zu den unter Kapitel 3.2 genannten Umweltauswirkungen. 
Unter Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
der Umweltauswirkungen können Verbesserungen für die einzelnen Schutzgüter erreicht werden. 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkung Erheblichkeit 

Mensch Immissionsbelastung angrenzender Wohngebiete durch 
Verkehrslärm, Auf das Gebiet einwirkende Lärmimmission durch den 
Möbelfachmarkt 

xx 

Pflanzen und Tiere Biotopverlust und daraus folgender Verlust von Lebensräumen, 
multifunktionaler Ausgleich und Grüngestaltung des Plangebietes 

xx 

Fläche Flächenversiegelung, Verlust an landwirtschaftlichen Flächen xx 

Boden Vorbelastungen durch landwirtschaftliche Nutzung; Beeinträchtigung 
der Bodenfunktionen durch Versiegelung, Bodenbewegung und 
Verdichtung 

xx 

Wasser erhöhter Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser (bei schlechter 
Versickerungsfähigkeit des Bodens), naturnahe Retention 

x 

Klima / Luft Keine Beeinträchtigung von Luftgüte und Luftaustausch - 

Landschaft Überformung des Landschaftsbildes durch die geplante 
Wohnbebauung, sensible Einführung der Baukörper in die Landschaft 
Gestaltung des Stadteingangs, Grüngestaltung des Plangebietes 

x 

Kultur- und Sachgüter Erhöhung der Bodenrichtwerte - 

Wechselwirkungen Beeinträchtigung durch die Bodenversiegelung x 

Tabelle 2: Zusammenfassung – Zu erwartende Umweltauswirkungen auf Schutzgüter 
xxx sehr erheblich    xx erheblich    x weniger erheblich  - nicht erheblich 
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3.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Wird der Bebauungsplan nicht aufgestellt, bleibt die Fläche von Bautätigkeit unbeeinträchtigt und wird 
weiter intensiv landwirtschaftlich genutzt. 

3.4 Eingriffsermittlung 

Eingriffe in den Einzelbaumbestand 

Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 Zentimetern, gemessen in einer Höhe von 1,30 
Metern über dem Erdboden, sind gem. § 18 NatSchAG M-V gesetzlich geschützt. Im Zuge der Eingriffs-
und Ausgleichbilanzierung gilt für den Ausgleich der Baumschutzkompensationserlass. 

Die Planung bereitet die Fällung von Bäumen vor. Die Ersatzpflanzung erfolgt nach Baumschutzkom-
pensationserlass (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz vom 15. Oktober 2007 – VI 6 - 5322.1-0) wie folgt: 

Stammumfang  Kompensation im Verhältnis 
50 cm bis 150 cm 1 : 1 
> 150 cm bis 250 cm 1 : 2 
> 250 cm  1 : 3 

Nr. Baumart Bot. Name Stamm-
umfang 

Schutzstatus Ausgleichspflanzung 

1 Weide Salix spec 47/47/47
cm 

§18  1 

2 Korkenzieher-
Weide 

Salix spec 47 cm -   

3 Korkenzieher-
Weide 

Salix spec 47 cm -  

4 Weide Salix spec 78 cm - 1 

5 Weide Salix spec 78 cm - 1 

6 Kirsche Prunus avium 150 cm §18 1 

7 Kirsche Prunus avium 130 cm §18 1 

8 Kirsche Prunus aviun 78 cm - 1 

9 Esche Fraxinus excelsior 78 cm - 1 

10 Esche Fraxinus excelsior 90 cm - 1 

11 Esche Fraxinus excelsior 90 cm - 1 

12 Birke Betula pendula 78 cm - 1 

 Summe  10 

Tabelle 3: Baumkompensation 

Flächige Eingriffe 

Für die Ermittlung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird entsprechend den Hinweisen zur Ein-
griffsregelung MV HzE, MLU 2018 vorgegangen. 
Durch das Vorhaben sind die folgenden erheblichen Konflikte zu erwarten: 

 Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 
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 Funktionsbeeinträchtigung im 50/200m Puffer  

 Teil- und Vollversiegelung bzw. Überbauung. 

Ermittlung des Biotopwerts für Biotope innerhalb des Plangebiets 

Die Wertstufe wird über die Kriterien „Regenerationsfähigkeit“, und Gefährdung“ bestimmt, wobei der 
jeweils höhere Wert angenommen wird. Der Wertstufe wird ein entsprechender Biotopwert zugeordnet. 
Von der Baumaßnahme sind Flächen folgender Biotope betroffen und zu berücksichtigen: 

Biotop- 
nr. 

Code Biotoptyp Begründung Wertstu-
fe 

Biotop-
wert 

1.10.3 WXS Sonstiger Laubwald 
heimischer Arten 

Durchschnittliche Ausprägung 2 3 

2.2.1 BFX Feldgehölz aus überw. 
heimischen Baumarten 

Durchschnittliche Ausprägung 2 3 

2.3.3 BHB Baumhecke Eschen, nicht vital 2  3 

4.5.3 FGX Graben, trockengefallen 
oder zeitweilig wasser-
führend, extensive oder 
keine Instandhaltung 

Durchschnittliche Ausprägung 2 3 

6.2.4 VRR Rohrglanzgrasröhricht Durchschnittliche Ausprägung 1 1,5 

9.1.7 GFD Sonstiges Feuchtgrün-
land 

Durchschnittliche Ausprägung 2 3 

10.1.4 RHK Ruderaler Kriechrasen Durchschnittliche Ausprägung 2 3 

12.1.1 ACS Sandacker Berechnung: 1-Versiegelungsgrad 0 1 

13.2.1 PWX Siedlungsgehölz aus 
heimischen Baumarten 

Ausgewachsene Hainbuchenhecke 
zur Hofstelle gehörend 

1 1,5 

13.3.2 PER Artenarmer Zierrasen Berechnung: 1-Versiegelungsgrad 0 1 

13.8.3 PGN Nutzgarten Berechnung: 1-Versiegelungsgrad 0 1 

13.8.4 PGZ Ziergarten Berechnung: 1-Versiegelungsgrad 0 0,9 

13.10.2 PSJ Sonstige Grünanlage 
ohne Altbäume 

Durchschnittliche Ausprägung 1 1,5 

14.7.8 OVP Parkplatz Der Biotoptyp ist versiegelt 0 0 

14.5.4 ODE Einzelgehöft Der Biotoptyp ist versiegelt 0 0 

Tabelle 4: Biotopwert 

Ermittlung des Lagefaktors 

Als Störquelle zur Ermittlung des Lagefaktors sind Siedlungsbereiche, B-Plangebiete, alle Straßen und 
vollversiegelten ländlichen Wege, Gewerbe- und Industriestandorte, Freizeitanlagen und Windparks zu 
betrachten. Das Plangebiet ist von drei Seiten von Straßen umgeben, im Osten grenzt es an den B-Plan 
Nr. 42 an. Da das gesamte Plangebiet innerhalb des 100-m-Abstands zu diesen Störquellen liegt, ist als 
Lagefaktor 0,75 anzunehmen. 
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Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 
(unmittelbare Wirkungen / Beeinträchtigungen) 

Bio-
topnr. 

Code Biotoptyp Flächen-
verbrauch 
in qm 

Bio-
top-
wert 

Lagefaktor 
 

Eingriffsflächen-
äquivalent  
(EFÄ) 

Allgemeines Wohngebiet WA 1         

2.3.3 BHB Baumhecke 493 3 0,75 1.109 

10.1.4 RHK Ruderaler Kriechrasen 311 3 0,75 700 

12.1.1 ACS Sandacker 6.585 1 0,75  4.939 

13.1.1 PWZ Siedlungsgehölz  249 1,5 0,75 280 

13.3.2 PER Artenarmer Zierrasen 238 1 0,75 179 

13.8.3 PGN Nutzgarten 226 1 0,75 169 

13.8.4 PGZ Ziergarten 1.285 0,9 0,75 867 

14.7.2 OVF Versiegelter Rad- und Geh-
weg 

41 0  0 

14.7.8 OVP Parkplatz, versiegelte Fläche 561 0  0 

14.5.4 ODE Einzelgehöft  510 0  0 

                            Zwischensumme                                                                                                            8.243 

Allgemeines Wohngebiet WA 2           

12.1.1 ACS Sandacker 3.568 1 0,75  2.676 

13.3.2 PER Artenarmer Zierrasen 19 1 0,75 14 

                           Zwischensumme                                                                                                              2.690 

Allgemeines Wohngebiet WA 3 

12.1.1 ACS Sandacker 3.734 1 0,75 2.800 

                           Zwischensumme                                                                                                             2.800 

Allgemeines Wohngebiet WA 4 

10.1.4 RHK Ruderaler Kriechrasen 113 3 0,75 254 

12.1.1 ACS Sandacker 7.451 1 0,75 5.588 

13.1.1 PWZ Siedlungsgehölz 416 1,5 0,75 468 

13.8.4 PGZ Ziergarten 235 0,9 0,75 159 

14.5.4 ODE Einzelgehöft 81 0   0 

                           Zwischensumme                                                                                                             6.469 

Allgemeines Wohngebiet WA 5           

12.1.1 ACS Sandacker 9.040 1 0,75  6.780 

                           Zwischensumme                                                                                                             6.780 

Allgemeines Wohngebiet WA 6           

12.1.1 ACS Sandacker 7.597 1 0,75 5.698 

                           Zwischensumme                                                                                                             5.698 

Allgemeines Wohngebiet WA 7           

12.1.1 ACS Sandacker 8.495 1 0,75  6.371 

                           Zwischensumme                                                                                                             6.371 
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Allgemeines Wohngebiet WA 8           

10.1.4 RHK Ruderaler Kriechrasen 28 3 0,75 63 

12.1.1 ACS Sandacker 11.372 1 0,75          8.529 

                           Zwischensumme                                                                                                             8.592 

Allgemeines Wohngebiet WA 9           

10.1.4 RHK Ruderaler Kriechrasen 255 3 0,75 574 

12.1.1 ACS Sandacker 3.958 1 0,75 2.969 

                           Zwischensumme                                                                                                             3.543 

Verkehrsflächen 

1.10.2 WXS Sonstiger Laubholzbestand 
heimischer Arten 

36 3 0,75 81 

2.3.3 BHB Baumhecke 68 3 0,75 153 

10.1.4 RHK Ruderaler Kriechrasen 90 3 0,75 203 

12.1.1 ACS Sandacker 12.960 1 0,75 9.720 

13.3.2 PER Artenarmer Zierrasen 24 1 0,75 18 

                           Zwischensumme                                                                                                           10.175 

Flächen für Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung … 

10.1.4 RHK Ruderaler Kriechrasen 6 3 0,75 13 

12.1.1 ACS Sandacker 72 1 0,75 54 

13.3.2 PER Artenarmer Zierrasen 6 1 0,75 5 

                           Zwischensumme                                                                                                                  72 

Grünflächen, inkl. Ausgleichsflächen  

2.3.3 BHB Baumhecke 104 3 0,75 234 

9.1.7 GFD Sonstiges Feuchtgrünland 113 3 0,75 781 

10.1.4 RHK Ruderaler Kriechrasen 721 3 0,75 1.622 

12.1.1 ACS Sandacker 10407 1 0,75 7.805 

13.10.2 PSJ Sonstige Grünanlage ohne 
Altbäume 

197 1,5 0,75 222 

13.3.2 PER Artenarmer Zierrasen 386 1 0,75 290 

                           Zwischensumme                                                                                                           10.954 

Flächen für die Wasserwirtschaft            

2.3.3 BHB Baumhecke 73 3 0,75 164 

9.1.7 GFD Sonstiges Feuchtgrünland 1.301 3 0,75 2.927 

12.1.1 ACS Sandacker 2.820 1 0,75 2.115 

13.3.2 PER Artenarmer Zierrasen 28 1 0,75 21 

                           Zwischensumme                                                                                                             5.227 

 SUMME  77.614 

Tabelle 5: Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigungen von Biotopen (mittelbare 
Wirkungen / Beeinträchtigungen) 
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Funktionsbeeinträchtigung der Biotope im Wirkbereich I und II: 

Für die Vorhabentypen Wohnbebauung / Ferienhausgebiete / Sport- und Freizeitanlagen sind folgende 
Wirkbereiche zu betrachten:  

 Wirkbereich I: 50m, 

 Wirkbereich II: 200 m. 
Es werden Biotoptypen mit einer Bewertung von 3 und mehr und gesetzlich geschützte Biotope berück-
sichtigt. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Feldgehölz am nordwestlichen Rand des Plangebiets, das 
seinen Schutzstatus verliert und zum Siedlungsgehölz wird. 
Biotope jenseits der Landesstraße L222 werden nicht berücksichtigt, da die Bundesstraße bereits eine 
Barriere darstellt, so dass sich dort befindliche Biotope nicht mittelbar beeinträchtigt werden können. 

Biotopnr. Code Biotoptyp Flächen-
verbrauch 
in qm 

Bio-
top-
wert 

Wirkfaktor 
(Wirkzone I 
0,5 
Wirkzone II 
0,15) 
 

Lage-
faktor 

Eingriffs-
flächen-
äqui-
valent  
(EFÄ) 

2.1.2 BLM Mesophiles Laubgebüsch 1.101 3 0,5 0,75 1.238 

2.2.1 BFX Feldgehölz   2.213  6 0,5 0,75 4.979  

2.3.3 BHB Baumhecke 
HST 00163 

2.148 3 0,15 0,75 725 

5.4.5 SEV Stehendes Kleingewässer 
HST00192 

650 6 0,15 0,75 73 

6.2.4 VRR Rohrglanzgrasröhricht 1.296 1,5 0,5 0,75 486 

 SUMME 7.501 

Tabelle 6: Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigungen von Biotopen im Wirkbe-
reich I und II 

Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Für die allgemeinen Wohngebiete WA 1, 2, 3 und 7 beträgt die Grundflächenzahl (GRZ) 0,3, für das WA 
4 0,4 und für WA 5 und 6 0,25. Die zulässige Grundfläche darf im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 durch 
die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 60% überschritten 
werden. In allen übrigen allgemeinen Wohngebieten darf die GRZ um 50% überschritten werden. 
Die Verkehrsfläche wird als potenziell zu 100% versiegelt abzüglich der Baumscheiben in einer Größe 
von 12 m². 

 Teil-/ Voll-
versiegelte 
bzw. 
überbaute 
Fläche in m² 

Zuschlage für 
Teil-/ Voll-
versiegelung 
bzw.  
Überbauung 
0,2 / 0,5 

Eingriffsflächenäquiva-
lent für Teil-/ Vollversie-
gelung bzw. Überbauung  
(m² EFÄ) 

WA 1 ; 1,09 ha 

Zulässige Versiegelung GRZ 0,3  
Überschreitung bis zu einer Grundflächen-
zahl von maximal 0,6  

6.540                                                                                    0,5 3.270  

WA 2 ; 0,36 ha 

Zulässige Versiegelung GRZ 0,3  
Überschreitung bis zu einer Grundflächen-
zahl von maximal 0,6 

2.160 0,5 1.080 

WA 3 ; 0,59 ha 2.655 0,5 1.378 



Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße“- Begründung zum Entwurf Stand Dezember 2021 

 
HANSESTADT STRALSUND 
AMT FÜR PLANUNG UND BAU, ABT. PLANUNG UND DENKMALPFLEGE 60 

 
Zulässige Versiegelung GRZ 0,3  
zzgl. 50% Überschreitung 

WA 4 ; 0,83 ha 

Zulässige Versiegelung GRZ 0,3 
zzgl. 50% Überschreitung 

3.735 0,5 1.868 

WA 5 ; 0,68 ha 

Zulässige Versiegelung GRZ 0,5  
zzgl. 50% Überschreitung 

5.100 0,5 2.550 

WA 6 ; 0,76 ha 

Zulässige Versiegelung GRZ 0,25  
zzgl. 50% Überschreitung 

2.850 0,5 1.425 

WA 7 ; 0,85 ha 

Zulässige Versiegelung GRZ 0,25  
zzgl. 50% Überschreitung 

3.188 0,5 1.594 

WA 8 ; 1,14 ha 

Zulässige Versiegelung GRZ 0,3  
zzgl. 50% Überschreitung 

5.130 0,5 2.565 

WA 9 ; 0,42 ha 

Zulässige Versiegelung GRZ 0,3  
zzgl. 50% Überschreitung 

1.890 0,5 945 

Zwischensumme Wohngebiete 16.675 

Straßenverkehrsflächen ; 0,44 ha 

Abzgl. Baumscheiben 19 Bäume/12 m² 
4.172 0,5 2.086 

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung 

- Verkehrsberuhigter Bereich ; 0,73 ha 
Abzgl. Baumscheiben 21 Bäume/12 m² 

7.048 0,5 3.524 

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung 

- Geh- und Radweg ; 0,15 ha 
Versiegelungsgrad 85%  

1.500 0,2 300 

Zwischensumme Verkehrsflächen 5.910 

Flächen für Versorgungsanlagen, Ab-
fallent-sorgung und Abwasserbeseiti-
gung ; 0,1 ha 

1.000 0,5 500 

Wege in Maßnahmenflächen ; 302 m 

Versiegelungsgrad 85% 
302 0,2 60 

SUMME 23.145 

Tabelle 7: Ermittlung der Versiegelung 

Berechnung des Eingriffsäquivalents kompensationsmindernder Maßnahmen 

Sämtliche Grünflächen, die nicht als Ausgleichfläche vorgesehen sind, einschließlich der Spielfläche, 
die im Bereich der öffentlichen Grünfläche angelegt wird, werden als kompensationsmindernd 
angerechnet, da auf diesen Flächen nicht die komplette ökologische Funktion verloren geht und die 
Flächen stadtökologisch von Bedeutung sind. Der Wert liegt in Anlehnung an die HzE zwischen dem 
Wert für Dachbegrünung von 0,5 und naturnaher Regenrückhaltung von 0,8 und wird mit 0,65 
angesetzt. 

Die Spielfläche besitzt auf Grund der naturhaushaltswirksamen Bodenfunktionen und der i. d. R. 
größeren Biomasse einen deutlich höheren Wert als begrünte Dächer, kann aber auf Grund ihrer 
intensiven Nutzung nicht den Wert von naturnahmen Flächen erreichen. 

Die Anlage des naturnahen Regenrückhaltebeckens wird gem. HzE mit einem Wert von 0,8 
angerechnet. Die Retentionsfläche wird unter Nutzung der vorhandenen Senke und dem kleinen 
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temporären Kleingewässer angelegt. Die Senke wird durch die Retentionsmaßnahme wieder 
ausreichend mit Wasser versorgt. 

Ausgleichspflanzungen, die auf Grund ihrer geringen Größe nicht als Kompensationsmaßname im 
Sinne der HzE angerechnet werden können, werden ebenfalls als kompensationsmindernd mit dem 
Wert 0,8 bilanziert. Dies betrifft die Anlage extensiver Mähwiesen und die Pflanzung freiwachsender 
Gehölze im Siedlungsbereich mit einer Fläche unter 1.000 m².  

Da Hausgärten mindestens die ökologische Wirksamkeit einer Dachbegrünung entfalten und ökologisch 
wertvoller als der vorhandene drainierte Ackerboden sind, werden die unversiegelten Flächen der 
Wohngebiete mit einem Faktor von 0,5 berücksichtigt. Hausgärten besitzen auf Grund der 
naturhaushaltswirksamen Bodenfunktionen und der i. d. R. größeren Biomasse einen deutlich höheren 
Wert als begrünte Dächer, können aber auf Grund ihrer intensiven Nutzung nicht den Wert von 
naturnahmen Flächen erreichen. Hausgärten weisen einen hohen Strukturreichtum auf und waren gem. 
HzE 1999 als kompensationsmindernd anzuerkennen. 

Biotoptyp Fläche in m² Wert der Kompensati-
onsminderung 

Eingriffsflächenäquiva-
lent (m² EFÄ) 

Grünflächen 1.713 0,65 1.113 

Regenrückhaltebecken 4.202 0,8 3.361 

Ausgleichsflächen AF1, 
Spielfläche  

1.013 
500 

0,8 
0,5 

810 
250 

Hausgärten 35.279 0,5 17.640 

SUMME 23.174 

Tabelle 7: Berechnung des Eingriffsäquivalents kompensationsmindernder Maßnahmen 

Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Eingriffsflächen-
äquivalent für Biotopbe-
seitigung bzw. Bio-
topveränderung 
+ 

Eingriffsflächen-
äquivalent für Funktions-
beeinträchtigung 
+ 

Eingriffsflächen- äquiva-
lent für Teil-/ Vollversie-
gelung bzw. Überbauung 
+ 

Multifunktonaler 
Kompensationsbedarf 
m² EFÄ 

 

77.614 7.501 23.145 108.260 

 

Abzgl. Kompensationsmindernder Maßnahmen  23.174 

 

SUMME 85.086 

 
Der Kompensationsbedarf beträgt 85.086 m² EFÄ. 

3.5 Additiver Kompensationsbedarf 

Sind Funktionen besonderer Bedeutung betroffen, so sind die damit verbundenen Beeinträchtigungen 
und die daraus resultierenden Kompensationsmaßnahmen gesondert zu ermitteln. Sofern der Ausgleich 
nicht über die Multifunktionalität der übrigen Kompensationsmaßnahmen bereits gegeben ist, sind ge-
sonderte Kompensationsmaßnahmen zu vereinbaren. Additiver Kompensations-bedarf wird verbal-
argumentativ begründet. Das Feldgehölz am nordwestlichen Rand des Plangebiets, das seinen Schutz-
status verliert und zum Siedlungsgehölz wird, wurde beim multifunktionalen Funktionsverlust berück-
sichtigt. Weitere Funktionen besonderer Bedeutung gem. HzE sind von der Planung nicht betroffen. 
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3.6 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Klima / Luft 

Emissionen von Treibhausgasen lassen sich reduzieren, indem bei der Wahl der Baumaterialien und 
-konstruktionen klimatische Aspekte berücksichtigt werden. Der Bebauungsplan steht dem nicht entge-
gen. 
Emissionen von Treibhausgasen zur Deckung des Wärmebedarfs sind nicht zu vermeiden, lassen sich 
jedoch reduzieren. So lässt sich der Wärmebedarf insbesondere durch die in der Planung vorgesehene 
kompakte Bebauung reduzieren. Zudem lässt die Planung die Möglichkeit technischer Vorkehrungen 
zur Wärmedämmung und der passiven Nutzung von Solarenergie offen, womit ein geringerer Wärme-

bedarf erreicht werden kann23. 

Eine energetisch effiziente Wärmeversorgung kann ggf. durch die mögliche Einrichtung eines Nahwär-
menetzes erreicht werden. Dies wird durch die SWS Energie GmbH geprüft. An diese Möglichkeit knüp-
fen sich potenzielle Einsparungen von Treibhausgasemissionen. Durch die mögliche aktive Nutzung 
von Solarenergie kann der Energiebedarf der Bebauung ebenfalls emissionsreduziert gedeckt werden. 

Pflanzen 

In das Plangebiet hineinreichende geschützte Biotope werden als zu erhalten festgesetzt. Zu den an-
grenzenden Ausgleichsmaßnahmen des benachbarten B-Plangebiets wird durch Ausgleichflächen ein 
Puffer geschaffen. Der mittige Grünzug enthält eine Retentionsfläche, die naturnah gestaltet werden 
soll. Eine Durchgrünung und die Anlage von Straßenbegleitgrün sind vorgesehen. 

Tiere 

Zur Abwendung einschlägiger artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind gem. Artenschutz-
rechtlichem Fachbeitrag folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen vorgesehen: 

 VM1, Notwendige Gehölzrodungen werden auf ein Minimum reduziert und außerhalb der Vogel-
brutzeit durchgeführt, d. h. im Zeitraum vom 01.Oktober bis zum 01. März 

 VM2, Zur Vorbereitung von Baumaßnahmen werden die Freiflächen durch regelmäßige Mahd of-
fengehalten (Vergrämung). Die erste Mahd muss spätestens Ende März erfolgen und dann 14-
tägig oder in Abstimmung mit einer ökologischen Baubegleitung wiederholt werden. Das Mahdgut 
ist abzutransportieren, kein Mulchen. 

 VM3, Minimierung der Lichtemissionen der Außenbeleuchtung auf das notwendige Maß (Sicher-
heitsbeleuchtung) und Verwendung von insekten-/fledermausfreundlichen Lichtquellen. 

 VM4, Einsatz von reflexionsarmem Glas (Außenreflexionsgrad von maximal 15 %) bei Fenstern 
und Brüstungen und Verhinderung von für Vögel gefährlichen Durchsichten. 

 VM5, Der Grünzug am östlichen Rand des Plangebiets wird naturnah belassen und Regenwasser 
aus dem Plangebiet in die vorhandene Senke geleitet, um die temporäre Wasserführung und damit 
die Nutzung als Nahrungshabitat zu fördern. 

Der in Maßnahme VM1 genannte Zeitraum für Gehölzrodungen ist gesetzlich vorgeschrieben und be-
darf keiner gesonderten Erwähnung in den Festsetzungen und Hinweisen des Bebauungsplans.  
In den Erschließungsvertrag werden die Maßnahmen VM2 Vergrämung und VM5 Einleitung von Re-
genwasser in die vorhandene Senke östlich des Plangebiets aufgenommen. Das Niederschlagswasser 
wird über ein naturnah gestaltetes Retentionsbecken zurückgehalten. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

23 DIFU, Klimaschutz in der verbindlichen Bauleitplanung, Berlin 2017. 
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Die Maßnahme VM3 Verwendung von insekten-/fledermausfreundlichen Lichtquellen und Minimierung 
der Lichtemissionen erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung und ist Stand der Technik. Die Ver-
wendung reflexionsarmer Gläser gem. VM4 wird im Rahmen der Gebäudeplanung berücksichtigt, da 
Artenschutz auch im Hochbau zwingend zu berücksichtigen ist. 
Die Vermeidungsmaßnahmen werden in die Begründung des Bebauungsplans aufgenommen. 

Mensch - Lärmimmissionen 

 Durch die Beurteilungspegel des Gewerbelärms werden die schalltechnischen Orientierungswerte 
im Süden des Plangebiets überschritten, sofern keine Maßnahmen zum Immissionsschutz getrof-
fen werden. Trotz bereits abgerückten Bauflächen und -fenstern wird eine aktive Schallschutzmaß-
nahme erforderlich. 

 Die Prüfung der Lärmimmissionen des Sport- und Freizeitlärms durch die vorgesehene Sportanla-
ge ergab, dass abhängig von konkreter Nutzung und von Nutzungszeiten neben einer lärrmarmen 
Ausführung aktive Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden können. Abstandsvergrößerungen 
zur Wohnbebauung werden nicht verfolgt, um die mögliche bauliche Nutzung nicht zusätzlich in 
diesem Bereich weiter einzuschränken. 

 Durch die Beurteilungspegel des Straßenverkehrslärms werden die schalltechnischen Orientie-
rungswerte im Plangebiet voraussichtlich überschritten. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass 
trotz bereits abgerückten Baufenstern passive Schallschutzmaßnahmen entsprechend den zu er-
mittelnden Lärmpegelbereichen erforderlich werden. 

Ausgleich 

Innerhalb des Plangebiets können folgende Ausgleichmaßnahmen für die Kompensation berücksichtigt 
werden: 

Kompensationsmaßnahme Fläche in m² Kompensationswert 
der Maßnahme 
 

Leistungs- 
faktor 
 

Kompensations-
flächen-
äquivalent  KFÄ 
(m²) 

AF1 Anlage von extensive Mähwiesen 3.042 3,0   0,5 4.563 

AF2 Anlage einer parkartigen Grünanlage 
mit Gehölzanteil 

a) Anteil Wiese 
b) Anteil Gehölze 

5022 
 

4.597 
425 

 
 

2,0 
1,0 

0,5  
 

4.597 
425 

Spielplatzfläche 
a) Anteil Spielfläche 
b) Anteil Gehölze 

2.116 
500 

1.616 

 
0,0 
2,0 

0,5  
 

1.616 

Straßenbäume in Verkehrsflächen 
Insgesamt 21, davon 6 als Kompen-
sation für Baumfällungen 

11x25 m² 1 0,5 138 

 SUMME 11.127   

Tabelle 8: Ausgleich im Plangebiet 

Der weitere Ausgleich erfolgt außerhalb des Plangebiets durch Aufforstung am Bauernteich im Ortsteil 
Voigdehagen auf städtischen Flächen. 

Für den Artenschutz sind folgende Maßnahmen erforderlich: 
Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene Ausgleich-
maßnahmen – CEF-Maßnahmen) werden gemäß Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag für den Lebens-
raum der Feldlerche und das Nahrungshabitat von Greifvögeln vorgeschlagen.  
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Es konnten sowohl im Frühjahr 2020 als auch 2021 keine Brutstätten von Feldlerchen festgestellt wer-
den. Daher ist nicht von einer Betroffenheit auszugehen. Im ungestörten Offenland hätte die Ackerflä-
che ein Potential für maximal 3 Brutpaare. Daher wird der Ausgleich für die bilanzierten Eingriffe (mittel-
bare und unmittelbare Beeinträchtigung) im Offenlandbereich in räumlicher Nähe erbracht. Der potenti-
ellen Habitateignung für die Feldlerche wird damit Rechnung getragen. 

Der Nahrungsraum von Greifvögeln wird durch die Planung eingeschränkt. Da ein Ausweichen auf die 
vorhandenen unbesiedelten Umgebungsflächen angenommen werden kann, wird die bloße Verschlech-
terung der Nahrungssituation nicht als Verbotstatbestand gewertet (gemäß Leitfaden Artenschutz in M-
V). Durch die geplanten Ausgleichsflächen im Offenlandbereich in räumlicher Nähe wird sich auch das 
Nahrungsangebot für Greifvögel erhöhen.  

Gesonderte Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) sind nicht einzuplanen. 

3.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

In der Hansestadt Stralsund werden jährlich etwa 60 bis 70 Einfamilienhäuser gebaut. Entsprechend 
der Nachfrage soll diese Größenordnung auch in Zukunft erreicht werden. Die Nachfrage nach Wohn-
raum in Reihen-, Doppel- und freistehenden Einfamilienhäusern kann zurzeit nicht gedeckt werden. 

Aufgrund seiner Lage ist das Plangebiet in besonderem Maße für eine Wohngebietsentwicklung geeig-
net. Es ist von drei Seiten von bestehenden Siedlungsstrukturen umschlossen. Somit können beste-
hende Nahversorgungseinrichtungen, ÖPNV und soziale Infrastruktur mitgenutzt werden. Das Stadtge-
biet Süd gilt als beliebter Wohnstandort in Stadtrandnähe, der auch für Berufspendler in Richtung des 
benachbarten Teiloberzentrums Greifswald attraktiv ist. Baurecht und Wohnungsbau lassen sich vor-
rausichtlich relativ zeitnah verwirklichen, da die Flächenverfügbarkeit im Plangebiet durch einen mit 
städtebaulichem Vertrag gem. § 11 BauGB einbezogenen Vorhabenträger überwiegend gegebenen ist. 

Die Aufstellung erfolgt als Bebauungsplan im Regelverfahren gem. § 2 Abs. 1 BauGB. Es ist eine Um-
weltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. 

Als alternative Planungsinstrumente scheidet beim Plangebiet eine Satzung gem. § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 3 BauGB (Ergänzungssatzung) aus, da die Vorhaben eines qualifizierten Bebauungsplans 
gem. § 30 Abs. 1 BauGB bedürfen, um nach Art und Maß der Nutzung zulässig zu sein. 

Nachverdichtungsmöglichkeiten und Wohnbaupotenziale der Innenentwicklung im Sinne des § 1a Abs. 
2 BauGB sind in der Hansestadt Stralsund nur im unzureichendem Maß verfügbar und stehen somit als 
Planungsalternative nicht zur Verfügung. Die Umwandlung der bisher landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen ist daher begründet. 

4 Zusätzliche Angaben 

4.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der 
Umweltprüfung  

Die Umweltprüfung wurde auf Grundlage der Umweltschutzziele übergeordneter Fachplanungen wie 
dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern sowie dem Gutachtlichen Landschafts-
rahmenplan Vorpommern durchgeführt. Weiterhin wurden die Daten des Kartenportals Umwelt Meck-
lenburg-Vorpommern des Landesamtes für Umwelt, Natur und Geologie (http://www.umweltkarten. 
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mv-regierung.de/script/) für die Bewertung und Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes zu Hilfe 
genommen. 

Zur Bewertung des zu erwartenden Eingriffs und Ermittlung des Kompensationserfordernisses wurden 
der Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 68 sowie die „Hinweise zur Eingriffsregelung in Meck-
lenburg-Vorpommern“ in der Neufassung von 2018 hinzugezogen. 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen sind nicht aufgetreten. 

Der Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27. Mai 2016 

 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP) vom 19. August 2010, geändert 
am 7. Oktober 2013 

 LUNG M-V Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-B (Hrsg.), (2009): Gutachtlicher 
Landschaftsrahmenplan (GLRP) Vorpommern 

 Flächennutzungsplan der Hansestadt Stralsund, 1999 

 Landschaftsplan der Hansestadt Stralsund, 1996 

4.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung 

Gem. § 4c BauGB haben die Gemeinden erhebliche Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchfüh-
rung der Bauleitpläne eintreten können, zu überwachen (Monitoring). Ziel einer routinemäßigen Über-
wachung durch die Fachbehörden ist es, eventuelle unvorhergesehene, nachteilige Auswirkungen zu 
erkennen, deren Ursachen zu ermitteln und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zu deren Abhilfe zu 
ergreifen. 

Die Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt (vergl. Punkt 3.2) erfolgt im Zuge der 
Überwachung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen (Punkt 3.5). Die Ergebnisse der Überprüfungen sind in der Verfahrensakte zu dokumen-
tieren. 

Überprüfung Zeitpunkt Zuständigkeit Art der Durchführung 

Umsetzung der Kompensa-
tionsmaßnahmen  

parallel bzw. nach Fertigstel-
lung der Erschließung 

Hansestadt 
Stralsund 

Begehung / Dokumen-
tation 

Vermeidungsmaßnahme 
Artenschutz 

vor und während der Bau-
maßnahmen  

Hansestadt 
Stralsund 

Begehung / Kontrolle 

Tabelle 9: Maßnahmen zur Überwachung 

5 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Ziel des Bebauungsplanes Nr. 68 „Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße“ der Hansestadt 
Stralsund ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohngebietsentwicklung an dem 
Standort zu schaffen. Geplant ist ein vielfältiges Wohnraumangebot in Form von Mehrfamilien-, Reihen-, 
Doppel- und freistehenden Einzelhäusern. Durch die Bebauung entstehen etwa 70 Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern entlang der Brandshäger Straße und etwa 90 Einfamilienhäusern als Reihen-, 
Doppel- und freistehende Einzelhäuser. Insgesamt kann Wohnraum für ca. 310 Einwohner geschaffen 
werden. 

Im Plangebiet gibt es keine besonders schutzwürdigen Schutzgüter. Der Eingriff in Natur und Land-
schaft findet in einem Bereich statt, der nur eine allgemeine Bedeutung für den Naturschutz hat. Durch 
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das Planvorhaben wird eine zusätzliche Versiegelung ermöglicht. Davon sind überwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Flächen betroffen. 

Um ansonsten erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu vermeiden sieht die Pla-
nung Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vor. Zum Schutz vor Lärm durch Straßenverkehr, 
Gewerbe sowie Sport- und Freizeitanlagen trifft die Planung Festsetzungen. 

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Fläche und Boden sind erheblich und wer-
den durch Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Die Maßnahmen zur Kompensation 
der Eingriffe in Natur und Landschaft können in Form von Ausgleichs- und Grünflächen sowie Anpflan-
zen von Bäumen durchgeführt werden. Die Eingriffe können im Plangebiet nur zu ca. 12 % ausgegli-
chen werden. Der weitere Ausgleich erfolgt außerhalb des Plangebiets durch Aufforstung auf städti-
schen Flächen. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass durch die Festsetzungen im Bebauungsplan zulässigen 
Maßnahmen sowie unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der erheblichen Umwelteinwirkungen durch die Realisierung des Bebauungsplans keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
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Hansestadt Stralsund, den 15.12.2021 
 
Amt für Planung und Bau 
Abt. Planung und Denkmalpflege 
 
Im Auftrag 
 
 
gez.  
Kirstin Gessert 



Anträge 
 Vorlage Nr.: AN 0130/2021 

öffentlich 
 

 

Titel: Verbesserung der Verkehrssituation in der Schillstraße 
Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
 
 

Federführung: 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE 
PARTEI 

Datum: 17.08.2021 

Einreicher: Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI   

 
 

Beratungsfolge Termin  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Oberbürgermeister wird darum gebeten zu prüfen, wie die Verkehrs- und 
Parkverbotssituation in der Schillstraße (Teilabschnitt zwischen der Knieper- und der 
Mönchstraße) verbessert werden kann. 
Der Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung wird zeitnah über die 
Ergebnisse der Prüfung unterrichtet. 
 
 
Begründung: 
 
Die Verkehrs- und Parkverbotssituation im genannten Bereich der Schillstraße stellt sich als 
unbefriedigend dar. Insbesondere im nördlich gelegenen Abschnitt (mit einem Parkverbot 
ausgewiesen) werden immer wieder Fahrzeuge auf dem Gehweg und auf den unmittelbar 
vor den Häusern befindlichen Flächen geparkt, sodass für Fußgänger*innen nur die 
Möglichkeit bleibt, über die Fahrbahn auszuweichen. Möglicherweise liegt dies auch daran, 
dass für Autofahrer*innen nur schwer erkennbar ist, dass ein Teil der Verkehrsfläche für 
Fußgänger*innen ausgewiesen ist. 
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Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 
 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP: 9.8 
Verbesserung der Verkehrssituation in der Schillstraße 
Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: AN 0130/2021 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des Antrages AN 
0130/2021 zur Beratung in den Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und 
Stadtentwicklung mit folgendem Wortlaut: 
 
Der Oberbürgermeister wird darum gebeten zu prüfen, wie die Verkehrs- und 
Parkverbotssituation in der Schillstraße (Teilabschnitt zwischen der Knieper- und der 
Mönchstraße) verbessert werden kann. 
Der Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung wird zeitnah über die 
Ergebnisse der Prüfung unterrichtet. 
 
  
 
 
 
Beschluss-Nr.: 2021-VII-06-0552 
 
Datum: 26.08.2021 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Kuhn 
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Auszug aus der Niederschrift 
über die 06. Sitzung der Bürgerschaft am 26.08.2021  
 
Zu TOP: 9.8 
Verbesserung der Verkehrssituation in der Schillstraße 
Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI 
Vorlage: AN 0130/2021 
 
Herr Suhr begründet kurz den Antrag. Es ist aus seiner Sicht sinnvoll, 
Handlungsmöglichkeiten zu prüfen. 
 
Herr Philippen erfragt, ob seitens des Ordnungsamtes in dem Bereich kontrolliert wird und ob 
die geschilderten Probleme bekannt sind. 
 
Herr Tanschus erläutert, dass regelmäßige Kontrollen stattfinden. Die genannten Konflikte 
entstehen aufgrund der übergroßen Nachfrage im gesamten Innenstadtbereich. 
 
Der Oberbürgermeister bestätigt die bestehende Problematik im gesamten Altstadtbereich. 
Die Verwaltung wird der Bürgerschaft in Kürze ein Konzept vorstellen, welches an vielen 
Stellen zu Verbesserungen hinsichtlich des Anwohnerparkens führen wird. 
 
Für die Fraktion DIE LINKE beantragt Herr Lange die Verweisung des Antrages AN 
0130/2021 zur Beratung in den Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und 
Stadtentwicklung. 
 
Herr Adomeit erinnert an die fehlende Mobilität einiger Stralsunderinnen und Stralsunder. Da 
die Ämter in der Innenstadt sind, muss gerade für diese Personengruppe die Erreichbarkeit, 
im Sinne von Haltemöglichkeiten, gegeben sein. 
 
Vor dem Hintergrund des durch den Oberbürgermeister angekündigten Konzeptes teilt Herr 
Suhr mit, dass die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI einer Verweisung des 
Antrages zustimmen kann. 
 
Herr Dr. Zabel kündigt die Zustimmung der Fraktion CDU/FDP zur beantragten Verweisung 
in den Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung an. 
 
Der Präsident lässt über den vorliegenden Verweisungsantrag abstimmen: 
 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des Antrages AN 
0130/2021 zur Beratung in den Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und 
Stadtentwicklung mit folgendem Wortlaut: 
 
Der Oberbürgermeister wird darum gebeten zu prüfen, wie die Verkehrs- und 
Parkverbotssituation in der Schillstraße (Teilabschnitt zwischen der Knieper- und der 
Mönchstraße) verbessert werden kann. 
Der Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung wird zeitnah über die 
Ergebnisse der Prüfung unterrichtet. 
 
Abstimmung: Mehrheitlich beschlossen  
2021-VII-06-0552 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Steffen Behrendt 

Stralsund, 06.09.2021 
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Anträge 
 Vorlage Nr.: AN 0148/2021 

öffentlich 
 

 

Titel: Einführung Gelbes Band 
Einreicher: Stefan Bauschke, CDU/FDP-Fraktion 
 
 

Federführung:  Fraktion CDU/FDP Datum: 14.09.2021 

Einreicher: Bauschke, Stefan   

 
 

Beratungsfolge Termin  

Bürgerschaft 23.09.2021  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Die Hansestadt Stralsund engagiert sich zukünftig an dem Ernteprojekt „Gelbes Band“ und 
wird die stadteigenen Bäume mit essbaren Früchten und Nüssen ab 2022 mit einem gelben 
Band kennzeichnen. Dies signalisiert den Bürgerinnen und Bürgern, dass von den 
gekennzeichneten Bäumen gratis und ohne Rücksprache geerntet werden darf.  
 
Zusätzlich soll geprüft werden, ob und wie zukünftig Modelle wie bspw. Patenschaften für 
Obstgehölze, Nussbäume u.Ä. umgesetzt werden können, um den Pflegeaufwand für die 
Kommune gering zu halten und dennoch den Bäumen den nötigen Pflege- und 
Erhaltungsschnitt zukommen zu lassen. Die Prüfung soll hierbei auch Möglichkeiten der 
aktiven Einbindung der Stralsunderinnen und Stralsunder sowie geeigneter Vereine und 
Verbände beinhalten. 
 
Das Ergebnis der Prüfung ist dem Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und 
Stadtentwicklung bis zum 31.12.2021 vorzustellen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Jedes Jahr verrotten viele Kilogramm Obst auf Wiesen und in Parkanlagen – oftmals aus 
Unwissen und Unsicherheit über Essbarkeit der Früchte und Besitzverhältnisse der Flächen. 
Der Landkreis Esslingen hat mit dem Projekt Gelbes Band eine Möglichkeit geschaffen, der 
Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Wer eine Streuobstwiese besitzt, aber nicht 
die Möglichkeit hat, alle Früchte rechtzeitig abzuernten, markiert die Bäume mit einem 
gelben Band, was Vorbeikommenden anzeigt, dass sie ohne Rücksprache ernten dürfen. 
Das Projekt ist mittlerweile in vielen Städten und Gemeinden bekannt und wird gern genutzt. 
Durch die Etablierung des Gelben Bands in Stralsund könnte man den Bürgerinnen und 
Bürgern einen neuen Zugang zur Natur ermöglichen, bei Kindern und Jugendlichen ein 
stärkeres Interesse für regionales und saisonales Obst wecken, und der Verschwendung von 
Lebensmitteln entgegenwirken. 
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Stefan Bauschke  
CDU/FDP-Fraktion 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 
 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP: 9.5 
Einführung Gelbes Band 
Einreicher: Stefan Bauschke, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: AN 0148/2021 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Die Hansestadt Stralsund engagiert sich zukünftig an dem Ernteprojekt „Gelbes Band“ und 
wird die stadteigenen Bäume mit essbaren Früchten und Nüssen ab 2022 mit einem gelben 
Band kennzeichnen. Dies signalisiert den Bürgerinnen und Bürgern, dass von den 
gekennzeichneten Bäumen gratis und ohne Rücksprache geerntet werden darf.  
 
Zusätzlich soll geprüft werden, ob und wie zukünftig Modelle wie bspw. Patenschaften für 
Obstgehölze, Nussbäume u.Ä. umgesetzt werden können, um den Pflegeaufwand für die 
Kommune gering zu halten und dennoch den Bäumen den nötigen Pflege- und 
Erhaltungsschnitt zukommen zu lassen. Die Prüfung soll hierbei auch Möglichkeiten der 
aktiven Einbindung der Stralsunderinnen und Stralsunder sowie geeigneter Vereine und 
Verbände beinhalten. 
 
Das Ergebnis der Prüfung ist dem Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und 
Stadtentwicklung bis zum 31.12.2021 vorzustellen.  
 
 
 
Beschluss-Nr.: 2021-VII-07-0657 
 
Datum: 23.09.2021 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Behrendt 
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Auszug aus der Niederschrift 
über die 07. Sitzung der Bürgerschaft am 23.09.2021  
 
 
Zu TOP : 9.5 
Einführung Gelbes Band 
Einreicher: Stefan Bauschke, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: AN 0148/2021 
 
Herr Bauschke erläutert den Antrag. Er wirbt um Zustimmung. 
 
Für die Fraktion SPD teilt Herr Miseler mit, dass dem Antrag zugestimmt wird. Er geht davon 
aus, dass auch die Eintragung auf der entsprechenden Website erfolgen wird, so dass sich 
auch Touristen über die Gegebenheiten informieren können. 
 
Herr Bauschke erklärt, dass zunächst die Einheimischen im Fokus stehen. Über die 
Eintragung auf der Website wird die Verwaltung entscheiden. 
Auf eine Wortmeldung von Herrn Miseler erwidert er, dass er es als selbstverständlich 
erachtet, dass das Gelbe Band auf der Homepage der Stadt entsprechend beworben wird. 
 
Da kein weiterer Redebedarf besteht, lässt Herr Paul über den Antrag AN 0148/2021 
abstimmen: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Die Hansestadt Stralsund engagiert sich zukünftig an dem Ernteprojekt „Gelbes Band“ und 
wird die stadteigenen Bäume mit essbaren Früchten und Nüssen ab 2022 mit einem gelben 
Band kennzeichnen. Dies signalisiert den Bürgerinnen und Bürgern, dass von den 
gekennzeichneten Bäumen gratis und ohne Rücksprache geerntet werden darf.  
 
Zusätzlich soll geprüft werden, ob und wie zukünftig Modelle wie bspw. Patenschaften für 
Obstgehölze, Nussbäume u.Ä. umgesetzt werden können, um den Pflegeaufwand für die 
Kommune gering zu halten und dennoch den Bäumen den nötigen Pflege- und 
Erhaltungsschnitt zukommen zu lassen. Die Prüfung soll hierbei auch Möglichkeiten der 
aktiven Einbindung der Stralsunderinnen und Stralsunder sowie geeigneter Vereine und 
Verbände beinhalten. 
 
Das Ergebnis der Prüfung ist dem Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und 
Stadtentwicklung bis zum 31.12.2021 vorzustellen.  
 
 
Abstimmung: Einstimmig beschlossen  
 
2021-VII-07-0657 
 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Steffen Behrendt 

Stralsund, 06.10.2021 
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